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Wir \·eröffentlichen nachstehend folgende Yom Verband 
kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger l\iordelbien 
(VKDA-'\EK) geschlossenen Tarifvertrcige, die in allen Fallen 
gesondert. aber mit gleichem \,VortL1ut mit den in den i\bdrnk
ken l1c>/L'ichnl'lL•n M it.1 rl,,•iten1rg,111is,1li, 11wn ,il,geschl, ,,,,_•n 
wurd,·n: 

1. Änderungstarifvertag ;--.Jr. 11 vorn 28. August 1991 zum
KAT-NEK,

2. Tarifvertrag zur Änderung der Anlage la zum KAT-NEK
vom 28. August 1991,

3. Ändemngstarifvertrag Nr. 8 vom 28. August 1991 zum
KArbT-NEK,

4. Tarifvertrag über ein Lohngruppem·erzeichnis zum
KArbT-NEK vorn 28. August 1991,

5. Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 28. August 1991 zum
Manteltarifvertrag Auszubildende,

6. Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 28. August 1991 zum
Tarifvertrag über vermögens"·irksame Leistungen an
nichtbeamtete Mitarbeiter,

7. Änderungstarifvertrag Nr. 2 vorn 28. Augmt 1991 zum
Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an
Auszubildende,

s_ ;\nd,-n1n,.>tdl'ifn•rlr,1g '\r 2 \'c\111 2S. :\11g11,t Jc)lJI /.lllll 
L1rih L'rlrc1g libcr \ cnr,;i�t'!l-.,\\"irk'.-n1l11l' Lt'Jc.,llingt'n �111 
Ärztl' .\utinnen im I'r.ikllkum, 

9. Anderungstarifvertrag '\r. ::; vom 28. -\upi,;t 1991 zur
Regelung der Rechts\·erh'.iltnisse der Schült·rinnen/Schü
ler, die 11ikh \l.1ßg,1bc de, 1'-:rankenpflegq�csel?es oder des
J--leb,1mnwng,·,L'l1,·, Jt1�.�,·bildc1 \\'L'rdl'n.

]()_ ;\nd,-n111.�st,irit1crlr,1g '"- � 1·<1111 2S. :\11,;ust JL)LJJ ,um 
Tarit\·ertrctg zur Regelung dL•r Rechts, t-rh,iltnbse der 
Ärzte/ Ärztinnen im Praktikum, 

11. Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 28. August 1991 zum
Tarifvertrag über ein Crlaubsgeld für nichtbeamtete
Mitarbeiter,

12. Änderungstarifn.'rtrag Nr. 5 vom 28. August 199! zum
Tarifvertrag über eine Zuwendung für nichtbe,1mtcte
Mitarbeiter,

13. Änderungstarifvertrng :\:r. 2 Yom 28. A_ugust T_991 zum
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arzte/ Ärztinnen
im Praktikum.

14. Änderungstarifrertrag \:'r. 1 Yorn 28. August 1991 zum
TarifYertrag über eine Zulage an Auszubildende,

15. Änderungstarifrertrag Nr. 1 VL)l11 28. August 1991 zum
Tarifvertrag über die Gewährung von Erschwerniszu
schlcigen gemäß§ 33 KArbT-\.EK.
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Dt'r unter lfd. _'.\r. 2 genannte Tarifn•rtrag wurde bisher 
\\TC';t'll weitcrgelwndl'r Forderung,·n nicht vom VKf\l untcr-
1,·i, hrwt, ist aber nach § 2 des 1\rbeihrL·chtsrgelungs,c;c,l'tn's 
C�RRG) \'Om 9.6.1,)79 iGVOBl. S. l'::!3) uneingt•schränkt am:u
wenden. 

Zur Durchführung der Tarifverträge \·erweisen wir auf die 
Rundschreiben f\r. 6/ 91, 7 /91, 8/91 und 9/91 des \'KDA
'\FK. die ,rnch den Kiffhengenwindt·n zugegangen ,ind. die 
nicht \litglieder dt'< \'erh1ndes ;;ind 

!\ ordelbisches Kircl1enamt 
Im Auftrag 

Grohmann 

\;:3?11-DII/DII 

* 

Änderungstarifvertrag l\'r. 11 
vom 28. August 1991 

zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) 

2'.\\'ischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger -"ordelbien (VKDA-_'.\EK), 
Yertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

-einerseits -
und 
ckr Deutschen Ant',c',lcllll'11-Ccwerbcl1,1ft 
L,rndcsverbände 1 lamburg und SchleS\\·ig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchliclwr Mitarbeiter '.\;()rdelbien 

dt·r CL'\\'L'rksch;itt C,HtL'!lbau, Lmd- und For�twirtsch,1ll 
l ,rnde�bczirk Nordmark

-andererseits -

,\'ird auf der Grundlage der Tarif\'erträge vom 5. Km·ember 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
.�ndnung des K,\T-:\fK 

Der Kirchliche .�ngestelltentarifwrtrag (KAT-NEKl \ om 
1:i. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarif
\·ertrag Nr. 10 zum K-\T-NEK vom 30. _'.\ovember 1990, wird 
1\·ic folgt geändert: 

1. � -1 \\ Ird \\'Ü' f, 11 C';t :,.;t<indcrt:

ciJ Buchstabe e erhält die folgende fassung:

„e) Angestellte, die im Sinne des § 8 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IV -ohne Berücksichtigung des § 8 Abs. 2 
Satz 1 SGB IV - geringfügig beschäftigt oder als 
Studierende nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V 
versicherungsfrei sind oder die nebenberuflich 
tätig sind," 

b) In Fallgruppe i wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Fallgruppe j angefügt:

,,j) Angestellte in einer nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz erziehungsgeldunschädlichen Beschäf
tigung während des Erziehungsurlaubs." 

c} Die Protokollnotiz zu Buchstabe e wird durch folgende
Protokollnotizen ersetzt:

,,Protokollnotizen zu Buchstabe e:

1. Für Studierende, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V
Yersicherungsfrei sind, bleibt ein am 30. September

1991 bestehendes, unter den Geltungsbereich des 
l<AT-NEK f,illcndo·s Arbeitsn'rh;iJtnis, welches am 
1 Oktolwr j <Jlll tortbcst,·ht, suLrn:,.;e von der V,,r
schrift des § :, Buchst. c unberührt, wie das 
.-\rbeitsverhältnis des Studierenden ununterbro
chen bei demselben Anstellungsträger fortgeführt 
wird. 

' '\cbcnbcmflich Litig sind mit ,•i1wr ,Hbl'itsverlr,1,L;
lich VL'rcinb,irkn dunhsclrnittliclll'n rcgl'lm,igigen 
I\ öclwntliclwn ,\rh'itszeit von dls 18 Stun
den beschäftigte Angestellte, die ihre Angestellten
tatigkeit neben einer hauptberuflichen Erwerbstä
tigkeit ausüben. Eine hauptberufliche Erwerbstätig
keit fü,gt n,r, wenn hei nicht selbständiger 
15csclüiftigung d ic· Arbcilszcil mindestens drei Vicr
tL·I dcr n·gl'lm,11;1:-';t'n Arbcils1,·1l ,,incs vol\lwsch,ü
tigten Angestellten beträgt, oder wenn bei selbstän
diger Erwerbstätigkeit diese einen entsprechenden 
l.-rnfang hat. Einer hauptberuflichen Erwerbstätig
keit steht der Bezug einer Versorgung oder Rente 
,llls eigener h,mptberu flichcr [' rwerbst:itigkcit 
,L;k'ich." 

2. §-± erhält folgende Fassung:

,,(1) Der Arbeitswrtrag wird schriftlich abgeschlossen;
dem Angestellten ist eine Ausfertigung auszuhändigen.

\ 1t-hrere Arbcits\·cr h,iltnissl' 1.u demselben Anstellungs
triigL'r dürkn nur begründet l\'l'nkn. \\'c'nn die jeweils 
übcrlragenen Tiitigkci kn nicht in L'llWtn unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. Andernfalls gelten sie als ein 
ArbeitS\'erhältnis. 

(2) _'.\ebenabreden sind nur wirksam, \\·enn sie schrift
lich, creinbart werden. Eine Nebenabrede kann gesondert 
gl'kundigt wcrdt'n, ,,11\vil dies durch l,1r1tH·rtrc1g nirge
scht·n odl'r cin1.cli-L'l'lr,1glich vercinb,irt i,t." 

3. § 7 wird wie folgt ge;rndert:

a l Absatz 3 erhält die tolgende Fassung:

,,(3) Angestellte, die besonderen Ansteckungsgefah
rl'n ,rnsg(•sdzt uclt-r in gcsundilcihgc·f,ihrdenden Ein
richtungen bcsch,iftigt sind, sind in n·gdmiif;igcn 
Zeitab»Uinden ;irLtlich zu untersuchen. Angestellte, 
die mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, 
können in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich unter
sucht werden." 

b) [Jc•m 1\bs,it;: 4 \\·ird dt>r folgende S,,l/ ,mgdügt:

„Dc1s Ergcbnis dt·r ,irztlichen Lntcr,udnmg ist L1t'l1l
Angestellten auf seinen Antrag bekc1nntzugeben."

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 Satz 1 erhält die folgende Fassung:

„In Dienststellen und Einrichtungen oder in Teilen
von diesen, deren Aufgaben Sonntags-, Feiertags-,
Wechselschicht-, Schicht- oder Nachtarbeit erfordern,
muß dienstplanrnäßig oder betriebsüblich entspre
chend gearbeitet werden."

b) Absatz 7 Satz 3 erhält die folgende Fassung:

„Er umfaist z.B. die Dienststelle oder die Einrichtung
in dem Gebäude oder Gebäudeteil, in dem der
Angestellte arbeitet."

5. In § 16b Abs. 3 Unterabs. 1 letzter Halbsatz werden die
Worte „in Höhe von 25 v.H. der Überstundenvergütung"
durch die Worte„ in Höhe von 25 Y.H. der Vergütung einer
nicht abgefeierten lJberstunde" ersetzt.
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6. § 19 erhält folgende Fassung:

„ti 19 
ßL'Scbiiftigu ngszl'it 

( 1) Beschäftigungs;.:eit ist die bei demselben Anstel
lungsträger nach Vollendung des achtzehnten Lebensjah
res in einem Arbeits\·erhältnis zurückgelegte Zeit, auch 
wenn sie unterbrochen ist. 

Zeill'n ci1ll'r Titig"l'il im Sinnl' dl',- � s [1uc11st. L' werdt·n 
ni,-ht berücksichtigt. lrn übrigen 1wrdcn 7:eiten als nicht
\'ollbeschäftigter Arbeitnehmer voll angerechnet. 

Ist der Angestellte aus seinem Verschulden oder auf 
eigenen Wunsch aus dem Arbeits\-erhältnis ausgeschie
dl'n, ,() gilt die vor dem Aussclwidcn liL'gendc Zeit nkht 
ab Lk,chiiftigung:'7l'it, t", sei dL'nn, d,11; er das Arbeits\ t•r
hiiltnis wegen eines mit Sicherhci.t cn,·artdt'n l'ersonalab
baues oder wegen L-nfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit 
infolge einer Körperbeschädigung oder einer in AusüJ:,u ng 
oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschädi
gung aufgelöst hat oder die Nichtanrechnung der Beschäf
tigungszeit ,n1s son,tigen Cründl'n eine unbillige 1 l,irtt' 
d.ir�tt,Jlen würde. 

(2) Übernimmt ein Anstellungsträger eine Dienststelle
oder geschlossene Teile einer solchen ,·on einem Anstel
lungsträger, der von diesem Tarifvertrag erfaßt wird oder 
diesen oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts 
,1ll\\ endL't, c.O werden die bei ckr IJien,;lstelle ]:,je; zur 
LbL·rnahrne zurü(kgelegten Zeiten n,ich M,1fsgabL· de·, 
Abs,11.t:t'S 1 als Besclüftigungszeit angerechnet 

(3) Wechselt der Angestellte den Anstellungsträger im
Geltungsbereich dieses Tarifvertrages, ohne daß eine 
Versetzung erfolgt, soll die Zeit der Beschäftigung beim 
bisherigm i\nstellungsträgc'r als ßt·,ch:iftigungs,cit Lw
ruck,ichtigt werden, ,ofl'rn das Arbeits\Trhiiltnis nicht 
cius \'l'rschulden de:i :-\ngcslcllten beL·ndl'l wurde. 

(-!) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ehemalige 
Beamte mit Dienstbezügen." 

7. § 20 wird wie folgt geändert:

d) Liern Absatz 1 ,,·ird der folgende S,1t/ ,rngdügt:

„ h1r die Anrechnung nach den Ab,,üzen 2 bis 6
§ 19 Abs. 1 Unterabs. 2 entsprechend."

b) In Absatz2 Satz 1 "·erden in BuchstaJ:,e e die Worte „die
öffentliche oder gemeinnützige Aufgaben wahrneh
men" ersetzt durch die WorlC' ,,die Spitzenverb,md
,1,icr Mitglied lll einem SpiVt'Ifferhand der frL'iL·n
\\ohlfohrlspflege smd"; nach dem \\'ort „anwenden·
\\·ird das Komma durch einen Punkt ersetzt und die
Buchstaben f bis i gestrichen.

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a werden die Worte „oder in der
früheren deutschen Wehrmacht und im Reichsar
beitsdienst (aktive Dienstpflicht und Übungen)" 
gestrichen. 

bb) Buchstabe b wird gestrichen. 

cc) Buchstabe c wird Buchstabe b und erhält folgende
Fassung:

„b) die im Soldatenverhältnis in der Bundeswehr
zurückgelegten Zeiten, soweit sie nicht nach 
Buchstabe a anzurechnen sind; Absatz 3 Satz 1 
und 2 sind sinngemäß anzuwenden," 

dd) Buchstabe d und e werden gestrichen.

ee) Unterabsatz 2 wird gestrichen.

8. § 23 a Sat1 2 wird wie folgt gc:1ndert:

il) Nr.-+ Lnterabs. 1 Silt/ 2 f3uchst. d erh,1lt die fulgL'nde
f-.'\1�-..unh: 

,,d) Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz und sonstiger Beurlaubung zur Kinder
betreuung bis zu insgesamt fünf Jahren." 

h) In '\ir.-+ Untcr,1bs. 21:\uchst. b werden n;ich ,1cn Worten
,,§ 'i11 .\bs. 1" dil' Wurlt' .. und§ .'iO ,i" ,111gerLlgt.

c) Nr. 6 1,·ird wie folgt ge,rnderl:

aa) In Buchstabe b Satz 1 werden die Worte „nach dem
l. Oktober 1988" durch die Worte „in der Zeit vom
1. Oktober 1988 bis zum 30. September J 991"
c'r:,etLt und n.ich dL·ll Worten „Halbs,ltz 2" dil'
\\'cirtc ,,in dc>r b1, zum 10. September 1991
geltenden Fassung" eingefügt.

bb) Es 1\'ird der folgende Buchstabe c angefügt: 

.. cl Für Bewährungszeiten nach dem 30. Septem
ber 1991 gilt§ 19 .-\bs. 1 Unterabs. 2 in der ab 1. 
Uk.lolwr 1 qq I gc•ltcmkn F,1;-.,ung entspn•
Lhend." 

d) Nr. 8 erhält die folgende Fassung:
Der Anspruch auf Eingruppierung in eine bestimmte
Vergütungsgruppe im Wege des Bewäl1rungsaufstiegs
besteht auch für ein neues Arbeitsverhiiltni;,. Dies gilt
nicht, 1,t·nn diL' lksch,ütigung bei dem�L'lbcn 1\nstel
Jun,g,tr,1ger oder bei den in Nr. 1 S-it/ 2 genannten
J\n�tellungslr�igern l:inger als fünf zusanmwnhängen
de Jahre unterbrochen ,,-ar."

9. § 27 wird wie folgt geändert:

In J\h<at7 7 Sat7 2 werden

a) die \\',,rle „dl's Er,il'lrnn_g„urtrnbs n,1ch dem Bundcs
erzichungsgcldgl'scl/ in dl'r h1ssung \ ,im 2'i. Juli 1989
oder in einer früheren Fassung," durch die Worte
„einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes
Kind," ersetzt und

b) den \\"orten „nach§ :;n Abs. 2 Sat, 2" die Wnrtl' ,,und
§ 'i(I ,1 ·· l'ingdügt.

10. Nach§ 3'> \\'ird dt'r folgc•ndc § 33 a l'ingdügt:

,,§ 33 a 
\\'echselschicht- u nd Schichtzulage 

(1) Der :\ngestclltc, der stfü1dig nach einem Schichtplan
(l1ien;-.tpLm) t'ingcsd/.t i,t. ,Jc,r einen regl'lm:11;ig('n Wech
sel der t:\glidwn Arbeih1C1t in Wechsel,chichlcn (§ 15 
Abs. 8 Lnterabs. 7 Satz 2) rnrsieht, und der dabei in je fünf 
Wochen durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstunden in 
der dienstplanmäßigen oder betriebsüblichen Nacht
schicht leistet, erhält eine Wechselschichtzulage von 
200,- DM monatlich. 

(2) Der Angestellte, der ständig Schichtarbeit (§ 15
Abs. 8 Unterabs . 8) zu leisten hat, erhält eine Schichtzula
ge, wenn 

a) er nur deshalb die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllt,

aal weil nach dem Schichtplan eine Unterbrechung
der Arbeit am Wochenende von höchstens 48 
Stunden vorgesehen ist oder 

bb) weil er durchschnittlich mindestens 40 Arbeits
stunden in der dienstplanmäßigen oder betriebs
üblichen Nachtschicht nur in je sieben Wochen 
leistet, 



l, ) d i e  Sch ich Ln -bcit i 11 nerh,1 lb  ,·, 11 er 7ci t,p;irnw ,·on 
111 i t1 ll t_"· .. tt 't r-, 

a a )  1 0  Stundt:· n ,  
bb l  1 :; S tunci ,,n 

gelt'1:- lel wird. 

Die S,, hich tzuL1ge betr:1gt in den Fällen c\t_•s 

,, l l! 11 tc-:·c1 h·"1 lz, •,. ! ßuch,t ,1 1 2. ( 1 ,  l lt\ 1 .  

b) Untcrabsatze, l Buchst. b

,1 c1 )  1 loppl•lbuch•. t .  ,1;1
bbl l )uppdl1u, h;,t bb

m,ma tiich .  

'JO. - D\1 
70,- m.1 

(,) l l ic 1\h,i l1, · 1 u nd .., c', l·l ll'n n ic h t  liir 

il) Angt'stel l te .  m deren rc>sc;elmäfige Arbeite.zeit regdmii
L� ig l.'111e Arbei tsbereitscha ft nm durch,clrnittlich min
dcc.tc-ns  d rl'i "inncl c 1 ,  L1,; l ich Li ! l t. 

b) Pförtner.

Protoko l l no tiz zu Absatz 2 S,tl/. l Buchst. b :  

Zeitsp:rn1H:' is t  d 11c Zei t zw1,chen dem Beginn der fnihc,len 
und d, m Fndc ,kr sp:1 tc-qcn c;,hich t innvrh,1 lb ,·, ,11 2..\ 
', tunLkn. D1e tnclerk Slumkn,•dhl muL; im L>urdi
schnitt  ,1 11 d en i rn Schichtplan vorgl.'sehenen c\rbeit,tc",gl'n 
erreicht werden Sieht dt'r Schichtplim mehr als  tirnf 
\ rbL· i t -.._ i_ cl \� t ·  \ \' � ·• 1 1,l l · 1 1 ! ! i...-h \ ( ) r, kl_ ) lt l1l'11 , fd lb  l.i il'S hünc., t ig( ' l  

is t ,  der  B'-::1 rechn:.1nE d e� I.)u rch�� '--·h n i tt� f-Ctn f  Arbett,. tage 
H'Öcbt:ntl ich zu��rundc gelegt \\'erd en. ' '  

1 1 .  "' ; j.  II 1 1,_I l\ ll' id � l  g,<1 1 1cl , ; ( :  

<1 ) Absatz l U ntt,ra l.:i;;. l 'i,, tz 2 erh,1 \ t d ie  fok;ende Fi1 ,,ung: 

., ;\ 1·h·i lss tu 11,i, ·n. d i ,  , i , _ •r .-\nc;,•,tel l tv LL1 rlil1c•r h i n ,rn " 
l eib lel, kurnic-:; durch cnbpred 1c•nde 1\rl•L· ibbelrL· ' L ll\½
u n tc0r Fortz,1hlung d t•r Vergutu ng (§ 2,, 1 und L1 t'r i n
\ f , ,r1..üsht1 trj ;-.�en fc�t�t·'1egtcn Zu lc1gcn l1usgc�·,l i ·,~hen
.. ,·c1 ,_i cn . �t l \ \ 1._ · i l t · in  1-i 11 i L- h l  L'r i-, 1 1  L'rh,1 1 !  d t'r
An.�e.stel lte tür jed e zu,;;i t;; l ;chl' . .\rbeit�,lund<' lit' n  a u f
ei lw Stunde t"ntfa l lenden Anteil dn \ l'rgütung l'ines
L'l1 l '--, f'fl' l - h (_ Tll:; 1_ ' 11 \ ·o l  i'1 1t .. .._t.' hj \ n ,L'. ( ·-.; lc l l  l l'11 . � ! � 
Ab,. 1 bleibt unberuhr � . "  

b )  E,  \Urd d ie  tt •lgcnck Frntokc,l ] r„ l riz  an ,c;ctügt :  

„ i'rotokol lnot iz :  
1 st ntit eincrn t'rüher \"L1libe'""'L' h \ t t1gtcn ,,-},.n;2,cs tel] ten a u f  
5t'mc•n v\'unsc h cinl' T,;i lzeitbt',d1/1 ftig u11g \·en'i11 b,i rl 
\ \· 1 � ·! , ! t..·n ,  ,t. : l :  '--h'r ,- \ 1 :. ��l''- l ;,_ " ! l tl 1 _ _  '/' 1 ·;L · .. :\ ' � / :_ 1 1\·-�
t· i i :._·:� \ \J l l ..t :..� 1 :- ,.:=i r beilspLt LLt:s l;ei gleich t:-r Eignung int 
Rahnwn der d ien,t l i c lw 1 1  b1w, bctriebliclwn ;v[öglkh
keit i..• 1 1  [ ·,c \'t.1! /1 1 ;� t  bcriJ . ... k�: ichtigt \,\ ·erden ."  

1 -1 § :S5 wird wie tol� t g,'ä 11,; e,· t ·

a )  I n  Absatz 1 Satz 2 Buchst. e wird der Betrag „ 1 ,30 DM" 
durch d en Betrag „2,50 DM ' ersetzt .  

b) l n  Absatz l Satz 2 Buchst .  f wird der lktr,1g „0,73 Dl\.J ' '
durch den Bctr,1g „ 1 ,::'.'i  D\1 "  <'f'.,<:' :/t .

1 3 . Dem § 36 Abs 7 wird dPr folgende U nterabsatz angefügt: 

„Dem wegen Verrentung ausgeschiedenen Angestellten 
kann, ,venn sich die Rentenzahlung verzögert. gegen 
Abtretung dc5 Rentenans pruchs ein Vorschuls auf d ie 
Rente gewährt werden , ' '  

l ..\ , § 37 Abs. 2 Un terabs. :; erhä lt die folgende Fassung:

„Krankenbezüge werd 1cn n icht  gPzali l t  

a )  über die Beend i gu ng des Arbei tsn,rhältni5st:S hinau �, 

!,) i:: h-r den /, i tpunkt  11 : ll irns .  1 c,n dl'rn ,1 11 dPr Angestel lte 
1 1, 1 : � _c; c · 1 1 1  1 1w11 ,.• : J',c• l l i 11 t , ·d1 l 1 l'hl' llL' l1l l'l1 ll' -
,1 u ,  der ,1t.:,c�et.1. licl \t.'n Renten \'er�ichL'rLl ng, ctu s einer 
zus,it; l ichcn Ai ler,- und Hin terblil'l1 c"ne1wer5L1rgung 
\ 1, 1 L·r r.n1 �� � · 1 tHT -...nn..., t igcn \ .l'L·,orgu n ----:c...l'inrll· h lu n g  t·r
hc1 l t, zu d c -r der Anstellungsträger L1der ein 3nderer 
Arbeitgeber. der d ie,t'n Tarih·L'rtrag oder einen TMifver
lr,1 .-; \l'(•sc• 1 1 ! 1 i l ·h gic · i ,  lwn Tnhci lts ,l! H;c·wcndd k1 t. d i l'  
:\li llel ganL llder ll'il\1 eibe be1ge� ll'UL'r l ha t .  Liegt d ieser 
Zeitpunkt n,r dem Ende der 1 6 . Woche der Arbeitsun
fähigkeit ,  \,·erd Pn d i v  Krankenben1ge bis zum End<' 
cl,·r [ (1 .  \\ , 1< h(• bl'/dh l l ,  L i ng;;tcns j,·duch tu r zwei 
\ luna te n ,n, Beginn cler Bez\lge im Sinne des Satzes l 
c1n Beträge• .  d ie ab Krankenbt•zi.ige tiber den llinnach 
m. , L� ,;"11c11 , i ,·11  nkl h i  1 1 ,rns gc/,, hl  l \\·, 1n l  ,·n sind . 
gelten a ls  \ , ,r�chü,,;e auf  d ie zusleh1cnden Bezüge im 
Sinnt' des  S,1 tzes 1 :  als Vorschü sse gelten auch ,·ennö

.l;,· 1, s\,·i rl--.,,rnw T ci , ru ng,•n, l-rLrnhs�,·ld 1 1 11 c! 7uwcn
cl u ng. SL11 <'cit sie ü l•c·r,c ,1h ll \\ Urd en cmd . Die ,\nsprü
che des ,'lnge� tel l ten gehen insoweit ilU f den . .\nstel
h 1ngstt<lgcr ühL'r." 

a) l nterabsa t1e J u nd 2 werd en ein lnterabsatz; in Satz 2
ci i , ·St'"· U nll'r ,1bs,1 l1, •.; werdl'n d ie· \\1 ,r lt' . , ,1 u f  .\nlr,, g"
gL·,-.lric h c•n .

b) '\:i1ch üntenbs,i tz 1 wird folgc,ndC'r l. nterabsc1t1 einge
; t l .'.� t :

.. Leiten in  einem lksch!i.fngungs- und Ausbildungs
H·rhiil tn is  mit \\·c·niger ,, 1 ,  der durchschnittlichen 
r,._ •.-,dm,i l� ic:, ·n 1,,ii, lwntl i , h 1·11 1\rlw '.hzl'it  1, ,·rdl'l1 in  
Y1 , i lem lmt,mg ben1cksichli .g l . ' .  

lo .  Dem S ..\U wird dt·r  fo lg, ·nde S;:it; angefügt: 

. .  , \ t: t\\ cndu :i c:, ·n . 111 � . \ 1 1  Lll; d ,1 t1 , -r 11dn \11stc1l lsunkrbrin
g1 1nc; ' "'  l )  der Beihil fe\ rnschri ttcn des Bundes)  smd nicht 
bcihi l teD-ihig . · '  

1 ·· I n  c; I .' ,\ [" ; .  1 ',, 1 l1 2 11 , ,1.J , , 11  d il \VtH· lc . S 1 1  �.il/  :,· · d u rch  
d ie l\ L1rtc „ <i 1 1  A bs . ::; cTsetLt. 

1 � - [n S -!-., S,1tz J \,·erden 11c1ch dem \Vort  . .  Ceschäftsnrt" d i e-
\·V� 1 r t � ,  , ( )d t·r / \\·1 -...1 ht.' i i ' \\'t. ' l <Hi 
einr�c-illgt < 

" :  i : ,  ', r. l 1, L' rd L'n d : •: \ \'urtc . "'  2 Abs . -� \Jr. J "  d�: rch d!L' 
\ \urrt- ., § -!- ,\r� .  1 "- : .  1 ·· ersetz t .  

l , )  ' , .  \< r ..\ 'l<1 L'll d \\'c,rll' . .  o:: 2 \h�  . .  ' '\l r  1 .  ·\ I• ··, 3 \:r 
, >cl c• r  c\l:" ', .\!r. :� durch cLL· \\Nll' t.i _ ;  .'\L,, i '\r. 1 

� -± Abs. l :\r. i oder .\b�. 2 i\.'rn . 3 und -1" und d ie \\,,rtc 
, .$ 2 . -\ :, � .  2 N r. 1 "  d u rch d ie Vv'or tt· . .  § 3 Abs. 1 Nr. l "  
cr:,cl/. t .  

c )  J\i r. 5 \ \" ird wil' fo igt ge.'indert: 

a ,1 )  In S,i t z  l werden die Worte . .  § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 
Abs .  3 ', rn. 3 und 4" d urch d i e  Worte , ,§ 3 Abs. 1 
:\ r. :\, § •t 1 \ l,s . 2 i\:r, 2 und Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 "  
erscut .  

bb) In  Satz 2 werden die Wor te „aus einem in § b3 
Abs. 3 Sc1t1 3 Buchst . c gencmnten Crund" durch 
die \\'orte „ wegen Bezugs eines vorgezogenen 
od er flexiblen Altersruhegelds lKl er einer entspre
chenden Versorgungsrente aus  d er 1.u sätz lichen 
A l ters- und Hinterbliebenem·ersorgun g" ersetzt. 

2U. § 47 wird ,, ie tolgt geand ert :  

a )  In Absa t✓• 2 un terab;;. 2 und d er Protokollnotiz Nr. 2 
Cn tcrabs. 1 Satz 1 werd en je,,· e i l 5  d ie  Worte , , §  34 
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-\b,; . 1 Satz 2 "  cL1 rl·h d i t• \\'o r te , :::  �-+ \ L, , .  1 C 1,k,,, '-', . 
C.Jt/ .i f/ ers<' ll t .

l, 1  \b>c1 lz ..) 1\· i rd ; • 1 1kr !,, · ih•h,1 l l i 1 1 , ,. ,l , ·r :\ h,,. 1 t1h , •1 , •: , · i ·  
nung gestrichen. 

c ) :',bsatz 6 Un terci 1·s . , wird

21 § "(i wird \Vie fol gt 

" 1  1 n .\b,:,1 lz 2 1, L'l·,' , · n  d iL' \Vorl ,  

bl  Lc 11 · ird tolgen,.' c·l· \L , ,;atl'. 3 

.. (3 )  Der nach :\b�atz 2 beurL1ubte Ange5telh· !u'. 
einen Anspruch ,w f vorzeitige F'.uckkehr aus d ,·rn 
Sonckrudci ub fruiw�tens zu d tc'm /eitpunkt, z11 -7t'1�, 
,· in /ll c,cinn \ ', -r r1du 11g hL·gnm,ldc•, 1 .-\uc,hil l •- , \ r  
l•c· 1hn'rh:i l t 11 i c  ,,t 1n·rckn 1,__,, ,1 . '  · 

22 . E> 1,·ird tolgend er � � I J.1 eingeiügt .  

"§ 50 cl 
F o r t - u n d  \Nc i t c r ;, i l c7 u n g  

\\lt-d ein kr .1 u f \-'vrd 1• h -·0 : : rn� u nd im R,1h;1- , · : :  
d cc.. l \-r-..nnl1 ll 1l ' LLir l " .Je-.. 1\n�h.' l 1u r: �� --- t r.·1 gvrc.., rl)f [ - Jt , r  
11· L· 1 lvrgPbi ldd, \\ L'Lktt .  c.,okrn h0 i 11 c' -\nc.,pnidw ,c:,v,�vn 
andere Kostenträgt•r bt•Stl'hcn, vom . .\ l\5lcllungstriiger 

ai L1,'rn Angc�tclitcn, , c l \\· ci t er frc'is;t <tel l t  werd en rn11 1:. 
für die not,wn,fo::e Fort- od er \Veiterbildungszci t d ie  
bic.,]wrig(' \'ergi1 lu nc; lt:: �h ) und 

t, 1 li l t '  Kl,�lcn dl'r 1::1 1 r t - , hJ l' r  \ \' t ·Üt.': l1 1 \ J ,_ 1 ng -��ct-r,1 �� t.'tl 

Der Anges tel lte 1 -.t \ crp fl iclüet, d t'I 1 1  \, n�te l lung, t t  ,1:,:1c r 
dic· _.\ufwencl ungcn Lir ,:i ne Fort- , i d tT \Vei terb i ldunc; 
Smnc des Unterabs,ü1e5 1 nach Mal<_c. , 1 ·,,t· de, Ln ter,1t,�:, r 
zt2::-- i zu ersetzen ,  --.\·t.:1--:.n d as _1--\rbeit� \·er h:i l tni� <IU f \ \\ 1 t':'.:'(. '.i 
d , ,, .-\ngeslell ten 1 >Lkr ,1 !.h dnL'm \'( 1r i l 1 1n zu  \·ertrc·kr,. ,  
( :T'"L J 11d c cnd , · t S,1 t.1 : , � i l t  n i cht ,  \ \.t'J l l \  ._

1 \n �� r ',tcl l t, '  

Pdl'r 

l-i \ \\·t_•gen N j 1:_'d t 1rL:. ;nit in den h .1!7 L. ;: ._!:·ci :'v1onJ ten 

gt,l-_ündigt oder ein, 'l \u flösungs\  ,r ! r i, � ge,di lossL,' 1: !- · t 

/u r i'1<. kJ:1.1 1, 1h len ,mJ, \\'l'nn d ,h \: ·xihvl'rh;1 1tn i ·, , ·  · , I , •  

c1 l i 11 -i  cP�Len J c1 h r  nd._  h ,\ �)-..l·h l u h  ti 1. · 1  f 1 

d ung,  d ie \ ·ol len �-'.\ uh\·cnJ ungt1: ,

bl  im zwei ten Jahr n,1ch Abschlu{, d e •  For t- oder 'v\e; tt'r
biklung, zwei L1r; t,cJ d er Au h,-, n _; ,_ ; i, gcn,  

C i  im dritten Jahr n,ich Absch]u g dt',· '.  ,rt- od L'r \ \e ik: L' 1 ;
Jung, ein 1 ) r i ! t ,· i  ,1 , •r ,\u ! 1t'l'11d, 1  r ' �'. • 

:?.�. I n ? -�n Sd t/ 1 \\ Crd vn nt1L h d l'l11 \ \ ,  : t  \ r r 1 1nd , vrg11 tun :-: · ,  
je\n:ib d ie Worte „zuzüglich der , ;:,:;cmeinen Zuh;c' 
eingefüst .  

24 . § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird unter Beibeha l tung  dL· r  Abs;:itzbezeich
nung gestrichen.

b) In Absatz :j werden die vVurte . , , \bs;i t;;t•n  l hs 3" durch
die Worte „Absätzen 1 und 2"  cr�etzt .

2'i ,  § 62 wi rd wie fol g t  geändert: 

a) In Abs;:it1 l werden die Worte „mit  dem di l'. regelma ls i 
ge Arbeitszei t (§ 15 und d ie Sorn..ierrPgelungen hierzu )
Yercinbar t  ist und" gestrichen .

b) In Absat1- 2 wird in Buchstabe h der Punkt durch ein
Komma erst'tzt, und l'S \\ ' ird d er tolgcndc  Buchstabl' i
angefügt:

„ i) der Angeste i l te dus elgcrer Er,\�erbstätigkeit eine
RE'nte aus d t' r  ßl'Set .dichen Rentenver5i clwrung 

( ',l7 �,r Lt'i�tu 11g\..'n ,4 U:-; einPr \ 'L'r"'lL ]  tc n. 1ng ode r  
( ,rgung e1lu 1 1  1 - � 1 1.T h •- " rl n ,�pru\ h1 1n k:i nn ,  _1 1 1 , i ,- , :-

i '- r \ 1 h ll 1 l l 11n�'-- t :- 1 ( 1d 1_• r -:_• i n  c1 1 1<.l ,'rt ,r ,,\ r l 1c : l /, t  
' ·t : • . .  l t:r d ic�v1t -L' 1 1 ! \ • · : t r� 1 g 1d cr 1 ' n r ,H·,; (\·•. ' ;  
', , ,,,H, tlich glei c ii, ·n l n h J l h  ,Hl \ \'t>n<. id.  :\ l i tte] g,1 1v 

,,- tf'ih,vei se bv! -... l t' L ' t ' i't od 1_ • r bc ' i ; :�· . .._ t (  ! '. t_· : · 1 ! -L 1 r . ' '  

d l  ,\�;, ,lt ,7 + U 1, ter,llv.; _ ' 1,. ·n-d gcslric licn 

26 . § 63 1, ird \,· ie folgt gc',rndcrt:

a )  ,,',,_1_,,,, tL , L n te 1· ,1b�  1 "·'rd wie fol gt

,1 ,1 • ] 1 1 ,;,1 l 1  1 \1','rtlt'n r,,,ch dl'lll \\\1r !  . . 11· t 1 r,k11'' li i , ·  
1 \ , • l'\l' ,, ; ::;  l lJ ,\ ' 1 , i l n lu,1hs . 2 :;i l t· , ·n l•,p 1 1 '<'iw1 1d" 
, mµ,ctugl .  

bb l  in Satz 2 werden das Komma in Buch�tabe d und 
ß1,__1 c·hstc1be e ge�tricl1L'1l . 

,1 ,1 1 .,,llz I erh ,i l l  di,  1, >l_g,•nd, · h1,,11 n ,c, 

, \\', • rdl'n d L'lll \,1\' (''>l 1·l l t('ll L111 t, •nd( '  Vcr-,or-- " 
0 "  

gungsbezüge, lau fende L'n terstütn1 ngen, Ar bei tr,
lusrngeld,  Arbeitsl osenhilfe ,  ,on-,tige l,rn fendt' 
oei'üge ,1us  öffent l ichen Mitteln ,  Renten aus der 
.c;e�ctzlichen Rt'ntenn°rsicherunb, clie nicht unter 
� (,,' ;\hc,_ 2 H , 1 , hs l .  i r,, l ll'n , ( •,:Cr l<L'l1 l<.' tl und 
1 n�it· i,hb,ir,· l ., · i , Lrn ,gc' l l  , · 1 •ws ,1 : 1 , l i, 1 1cl i sdwn \'n 
::-1Cherung:-ilr�1ger� �t'L:1 h l t  od er !1cdlc der 1\ngL' 
stellte, der n icht  un tc-r � f:2 Abs .  :; .'\r. 2 fällt ,  bei 
u1n-erz11 slicher .-\ntrc1gstellung 11 ,1ch Uecnd 1gung 
d ,'s Arbt'itsverh,i ltn ; sses ,1u t  ,\ rbl'i h l t i -

nd er . , , ,. · 1 ! 1 . i l l  ,-r t ' h r: l  
li • 1 ,  i-.:, i ch l  , L1 r,1 u !  , , [, ,L-r .-\ 11 clt ' i 1

1 

\. i , t lt> ! ii c1 t ,  ,Li ,  Llh : 
- t rc1 gt. ·r d ,1 ,,, � .  
1 7  :...' . ....  �� ( ,k1 !"1 '. l )  

i n�c�\,· ei t, ct l s  d it' it�nanntcn BeYÜ \'..C tl i r  densf--'1her. 
ZcitL1 1 1 111 h inter LL-- 1n Cil)er.:.:;ant,:-.: �� ,  '. J 7 t �rii ckbh · i 
l) •  ·:1 . "  

bl"' l  S,1 t/ .?. und .) \\·1. ·rd1 · t1 gc--:tri c hvn .  

�.,,l 1 /  l \ \  1rd :---'/'"' t '  i 1  l 1(:n 

S . .t :z -1 1 1  erset/t 1. : 1� li ,l c r  \'Vnrt l :1 u r  
�c·:,trichcn. 

-1 ) ! 1 : \ �" : l i ! unf1:-,;--Jurt ·L �,,_ :-. l \\ · i :-d d 11-_, ! , : : � ' '. i l i' } 1t ' , 1 1 � ' -l !
c1 LJ ; � t.' !': t H)lfflCi1 und L•r:1�• l l· 1'ulgt'r1 d e  r- , ,1 ...... :J ng ·  

,, 3 l  Ange�tel 1 te im Pfü·gt'd Ü 'nst i n  Al ten- rn1d  l 'fü,gL·:
hei nwn mi t  :,bgesch lossencr mindes ten� l i i l l -,ti.i n 
d ii;s'r pflt'gefr.;cher Ausbi ldu n s

f Hiicr7ll Pnit,,kollnotiz N r. 1 )" 

b J  In  \:·t · r�U l 1 1 n ��gru prt1 Kr .  I T  \\· i rd d i 1. '  Ft1 H,½ r:_ 1 pr· · 7 nc·u 
,1u f;�•:n (nnme;1 u nd erh,i l t  hl g 1 'r, l c  f · , , c"u u g :  

,, 7 )  A, ngt'"tel l tE' im Pfleged ien , t  1 ' 1  . \ l t i.' n ·  und  ! ' fl cgc
heim.en mi t abgeschlc,s,cnn rn i , 1 d t «;[r•11 , 1 ULl - ,; tÜ ' 1 ·· 
diger pflegerischer Au,;bildun ,.:; nach Z\\'d i !i l trigcr 
Ta tigkeit in \'ergü tungsgrupp' Kr. 1 Fa l l g ru ppe 3. 
(Hierzu Pr,,tokollnot izen � rn .  i und 2j'' 

c) In Vergü timg"gruppe Kr. ll i wird die Fa l lgruppe b neu
c1 u fgen ,.1mnwn und erh,i l t  fo l gende  L,,;� ung·

, ,6)  Ange�t t0 l l te d er Vergütungsgruppt Kr. 1 1  Fallgru}) 
pe '°;' n ,1c h \ · t i�r j il hr igt.?r Be,,,i1hrung in  dieser F2 U 
grnp}'l' . 
i Hierzu Pro tokollnoii/ Nr. 2 ) "  



Seite 334 GVOBl. 1991 Nr. 24 

28. In den SR 2 a ,\·erden die '\rn. 7, 8 und 9 unter
Beibehaltung dL'r '\um1ncrnbezl'ichnung gestrichen .

::'li_ 1 n Nr. 3 S,llz 1 c;R 2 d werden d ic \ \, 1rte ,,§ 34 J\bs. 1 5,lt/. 2 
und 3" durch die Worte,,§ 34 J\bs. 1 Lntcrabs. 1 S,1t1 3 und 
Cnterabs . 2" ersetzt. 

§2
(bcrg,rngsvor.schri tlen 

1 II lrnwrh,1lb dt', ubcr den 30. September [lJlJl hin,rn, tllrt
h•stt>lwnden Arbeib,·erhältnisses 

a) bleibt die vor dem 1. Oktober 1991 erreichte Beschäfti
gungs- und Dienstzeit unberührt;

b) gilt§ 39 J\bs. 1 Unterabs. 2 Siltz 2 K.'\T-NEK nicht für ein
u1r dem 1. Janu.ir 1992 eintretu,dl'' Jubi!;iurn;

c) blc'.ibcn;\uflwndungen irnSinncdcs§40Satz2 k\T-NEK
bis zum 31. Dezember 1992 weiter beihilfefähig, wenn für
solche Aufwendungen für dieselbe Person n,r dem
1. Oktober 1991 Beihilfe zu gewähren war;

d J finden§ 62 Abs. 2 bis 4 und§ 63 K \T-N RK in llL'r bis zum 
;1J September 1w11 geltt·ndL·n Fas,ung ;\nwendu17.e;. 1H·nn 
der Angestellte nir dem l. J,muar I LN_; ,1usscht·idd und ,1111 
Tage des Ausscheidens die Voraussetzungen des § 62 
Abs. 1 KAT-.'\EK in der bis zum 30. September 1991 
geltenden Fassung erfüllt. 

(2) Die zwischen den Tarih-ertrc1g'ir,irtei('n abgeschlossene
\ LTL·inbc1rung ,·om ,11 '\Jovember l L1c)11 1\·ird für dil' \ um Cel
tung�bereich die:,;n l,;egelung erL1Gtl'n Mitarbeikr,c:;ruppen 
durch das Inkrafttreten der Neufassung des Satzes 3 des § 15 
Abs. 7 KAT-NEK nicht berührt; in§ 1 ,.'\bs. 1 Satz 1 werden die 
Worte „und 2 b" jedoch gestrichen. 

�] 
lnkr«fttrl'tl·n 

Dieser Tarifrertrdg tritt am 1. Oktober l 991 in Kraft . Abwei
chend davon treten§ 1 .'Jrn. 10, 12 und 19 sowie die \·ersiche
rnngspflicht für die Zusatzversorgung gemäß Tarih·ertrag 
über eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
iiir nidüheilnltetc \lilarbPiler nim 1; Januar 1982 mit Wir
kung 1·om 1. April l 'J'J I in Kr,ift. 
Kil'l, den 28 August [WJl, Unterschriitt'n 

Tarif vertr,1g 
zur Änderung der Anlage l a zum KAT-NEK 

(Abteilungen 22 und 23) 
vom 28. August 1991 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. Nm·ember 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Andenmg der ,J..nlage 1 a zum K:\T-'\EK 

DiP 11ilt'tzt durch Änderungstarifvertr,1g '\r. \ll vom 30. �c,
vember 1990 zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT
NEK) geänderte Anlage 1a zum KAT-.'\EK wird wie folgt 
geändert: 
1. Abteilung 22 erhält folgende Fassung:

,.\bteilung 22 
Ff/iehung und :\usbi\dung in EinriL~htungen 

- für Behinderte im Sinne von §§ 39 und 72 BSHG, 58 AFG
und anderen,

- für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erzie
hungsschwierigkeiten

,1) Er1iehungslwinw, \\\,hnheimc (lntern,lte) von Bcru fsh 1-
d ung,werkcn so11 ie nm Wcrkstcittt-n für 13ehindL·rte, 
Kindertagesstätten 

b) \\'erkstätten für Behinderte (WfB)
c) Berufsbildungswerke

.J..bschnitt ,1 
Euiehungshcime, v\ic)lmheinw (lnl\'rnc1tcJ von ßeruf�bil
dungswerken sowie n,n Werkstätten für Behinderte, Kin
dertagesstätten 
Vergütungsgruppe VIII 
J\ngestellte in der Tätigkeit von sta,ltlich anerkannll'n Kin
derptlL'gcrinnen. 
(l lier;,:u Protokollnoll; '\ r. ])

Vergütungsgruppe VII
a) Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger mit staatlicher

Anerkennung oder staatlicher Prüfung sowie sonstige
r\ngcstelltl', die aufgrund gleiclnn·rtigt-r hihigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprcchenciL· ·1�1tigkeiten ,rns
übcn.
(Hierzu Protokollnotiz '\Jr. 1) 

b) Angestellte in der Tätigkeit von staatlich anerkannten
Erziehern.
(f liern1 Prntokollnofo:en Nrn. 1 und 61

c) .s',ngL·slcllte der Vergütungsgruppe \'l\I nach zweij;ihri
ger Bewährung in die�er Tätigkeit.

Vergütungsgruppe Vlb 

a) ,.'\ngestellte der v·ergütungsgruppe VII Fallgruppen a
und b mit sonderp!idagogischer Zusiltzausbildung.
,HicT/ll l'rntokolln,1tiz '.\Ir. 13)

b) A.ngcstt'lltl· der \cTgülungsgruppc \ 11 Fallgruppen c1
und b nach zweijähriger Bewähnmg in diesen Fallgrup
pen der Vergütungsgruppe VII.

Vergütungsgruppe V c 

a) Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerken
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus
üben.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 3 und 6)

b) Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerken
nung und entsprechender Tatigkeit mit sonderpädago
gischer Zusatzausbildung.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 6 und 13)

c) Heilerzieherinnen, Heilerzieher, Heilerziehungspflege
rinnen und Heilerziehungspfleger mit staatlicher Aner
kennung.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)
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d) Angestellte in der Tätigkeit von stc1atlich anerkannten
Snzialmbeiterinnen, S01/.ialarbeitt'rn, Sozialpädagngin-
1wn und So,.ialp<1,L1,gugt>n.
(1 lierzu Prntokt,Jliwtiz Nr.!)

e) Angestellte der \'ergütungsgruppe VI b Fallgruppe a
nach dreijähriger Bewährung in dieser Fctllgruppe der
Vergütungsgruppe VI b.

Vergütungsgruppe Vb 

a) [rziellL'rinnL'n, [uiL·lwr, t-ll'iler1whcrinncn und Hc·il,T
;icher rnil slc1,1tli,her Anerkennung sowie
Angestellte, die ,,ufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus
üben, denen die \·erantwortliche Leitung einer oder
mehrerer Gruppen ausdrücklich übertrilgen ist, \H'nn
iluwn mindestl•ns ,•in Angestellter ,t.rndig unterstellt i,t.
I_HiL•rzu l'rotok,,llnotizen Nrn. 1 und 1)

b) Erzieherinnen, Erzieher, Heilerzieherinnen und Heiler
zieher mit sta;:itlicher Anerkennung und entsprechender
Tcitigkeit sowie sonstige Angestellte, die aufgnrnd
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Rrfohrungcn cnt
'}'rcchcnde Tiiti_gkL•ikn ,rnsühen, mit f,1chlich koordinic•
renden A11fg,1ben t\ir mindesten, drL·i Angestellte min
destens der Vergütungsgruppe \ c fallgruppen b und
C. ])
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 3 und 6)

c) Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen
und So;;.ialp;id,1g1,gl'n mit "L1,1tlid1L'l _\nerkt·nnung und
cnl,prechendL·r Titigkeit sowil' "-('n�t1g'-' Angestellk, clll'
aufgrund gleichwertiger fähighilen und ihrer Erfah
nmgen entsprechende Tatigkeiten ,,usüben.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 1-t und 21)

d) Angestellte, die durch ausdrückliche Anordnung ab
,Lrndige Vcrtrckri111wn und V(Ttretn von L.citcrinn,•n
und Leitern \'l'll l,ind(•rt;igesst.il!L-n bestellt sind.11
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

el A.ngestellte der \'ergütungsgruppe V c Fallgruppen b 
und c nach einjähriger Bewährung in diesen Fallgruppen 
der Vergütungsgruppe Vc. 

fl /'\,r,g'-'stdlte d,•r \ cTgütungsgnq,}''' \. c Fc1llgrupp,·n ,1 

und d nach vierjcihnger l>ewiihrung in dil'sl'n �',1llgrup
pen der Vergütungsgruppe Vc. 

ll Diese Angestellten erhalten nach \·ierjähriger Bewährung in 
dieser Fallgruppe eine monatliche \'ergütungsgruppenzula
gc' in l löl1c nm 7:; \'.f 1. der AnLmg,gnmdn'rgiitung !.� 27 
i\bs. l) der Vergutungsgruppc- Vh. fk1 der f1l'rech1n111� ...,ll_·h 
L'l')s<'hl'ndc Bruchlt'ik· eine, l'fl'nnig, unlc'r 11,'i sind ,il•/Lm111-
den, Bruchteile \ un 0,3 und mehr ,111cl aufzurunden. Die 
Vergütungsgruppenzulage gilt bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 41) und des Übergangsgeldes (§ 63) als 
Bestandteil der Grundvergütung. 

Vergütungsgruppe IVb 

a) Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerken
nung und sonderpädagogischer Zusatzausbildung,
Heilerzieherinnen, Heilerzieher, Heilerziehungspflege
rinnen und Heilerziehungspfleger mit staatlicher Aner
kennung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent
sprechende Tätigkeiten ausüben, denen die verantwort
liche Leitung einer oder mehrerer Gruppen ausdrücklich
übertragen ist, wenn ihnen mindestens drei Angestellte
ständig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1, 3 und 12)

b) Angestellte

,1;1 l «b I eiterinnen und Leiter von KinderL,g�·sstättcn, !)
11-lier,u l'rotokcillnutiz Nr. 2) 

bb) als Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung Hin mindestens 
.J,O Plätzen, 
(hierzu Protokollnotizen Nrn. 2 und 'i) 

cc) diL' durch ,rnsdrüd.Jiclw 1\nordnung ,1ls st;indigL'
\,•rtrcterinnen und \'L'rtrell'r von l.eilt'rinnl'n und
Leitern von Kindertagesst;itten mit einer Durch
schnittsbelegung \'011 mindestens 70 Plätzen bestellt
sind,
(hierzu Protokollnotizen Nrn. 2 und 5)

dd) di(• durch ausdrüdJiche Anordnung ,1ls ständige
\crtrcterinnen und \.erlrckr von lc·itt·ri111wn und
Leitern \'Oll Kindertagesst!itten mit einer Durch
schnittsbelegung \'On mindestens -10 Plätzen bestellt
sind, I)
(hierzu Protokollnotizen Nrn, 2 und 'il

('Cl ab Leiterirnwn und Leiter einer Crupp(' in einem 
Er/iehungshcirn, 
rhicrzu Protokl1lln,1ti/l'll Nrn. 1 und -�1 

ff) als Leiterinnen und Leiter von Erziehungsheimen, 
(hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 8) 

gg) die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
\'t•rtreterinm:•n und Vertrl'tl'r von LL•ikrinnen und 
Lc•itl'rn von Erzichungslwinwn bl',klll ,ind, 1) 
( hiL•rzu l'rotokollnoti,cn Nrn. 1 und 8) 

hh l die durch ausdrückliche Anordnung ills ständige 
\'ertreterinnen und Vertreter Yon Leiterinnen und 
Leitern von Erziehungsheimen mit einer Durch
,chnittsbC'iegung \ cm mindestens 'iil l'Lil,.en bestellt 
,ind, 
\hitTzu l'rotokollnutizcn Nm. l, :i und 8) 

ii) als Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen in
Internaten von Bentfsbildungswerken.

c) Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen
und c;lvic1lpäd<1gogen mit sli1iltliclwr .Ä1wrkenmmg und
cn h prt·dwmkr Tli tig kL'l t s, iwic sonstige- \ n gestl' 1 J tc, d it·
aufgnmd gleichwcrtigL'I Fähigkeiten und ihrer Erfah
rungen entsprechende Tatigkeiten ausüben, mit schwie
rigen Tiitigkeiten. Il
(Hierzu Protokollnotizen '.\Im. 1, 4, 14 und 21)

d) Angl'cldlteder Vergutungsgruppe Vb F,1ll_gruppecn,1ch
Z\H·ij:1hriger ßcw;ihrung in dieser F,1llgruppc•der Vcrgü
lungsgrupp,· V b. lll

I) Diese Angestellten erhalten nach vierjähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 7,5 v.H. der Anfangsgrundvergütung (§ 27
Abs. 1) der Vergütungsgruppe IV b. Bei der Berechnung sich
ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurun
den, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzlmmden. Die
Vergütungsgruppenzulage gilt bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 41) und des Übergangsgeldes (§ 63) als
Bestandteil der Grundvergütung.

IIl Diese Angestellten erhalten nach sechsjähriger Tätigkeit in 
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 6 v.H. der Anfangsgrundvergütung (§ 27 
Abs. 1 J der Vergütungsgruppe JVb. Bei der Berechnung sich 
ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurun
den, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. Die 
Vergütungsgruppenzulage gilt bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ '¼1) und des Übergangsgeldes (§ 63) ;:ils 
Bestandteil der Grundvergütung. 
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Vergütungsgruppe IVa 
.1 ! i\ng,·, t , ·l l tL' 

ac1 )  ab Leiterllmen und Lei ter H1n Kindertagesstä t ten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
�·1 1 l ' l :i t/Cll 1 1  
1 hier zu Pwtokoll1wtizen r\ rn. 2 und 5 1  

bb ) il b  Leiterinnen u nd Leiter 1·on KiJ1\.1t·rtagessL1 t ten 
m i l  c inc•r l lu rchsch 11 ittslwl, ·c>, 1mg 1 , , 11 min,k,t,·1b 
91_1 P lätzen, 
(h ierzu Prc1 tokollnoti 1en Nrn . 2 und 5! 

,·, ) , l 1, ·  du rch ,rnsd ri 1 ,  kl iclw i\n, ,r,1 nun:; ,1b sL1 11digc· 
\ t'rtreterinnen un,-i Vertrett'r von Leiterinnen und 
Lt'itern n,n Kindertagess tzitten \'Oll mindestens 90 
Pi.l t/t'll k•slcll l •,ind 1 )  
( h ierzu l 'ru lokollnutizen ;\rn .  2 und 5 )  

d d )  ab Leiterinnen und Leiter nm Er;tiehungsheimen 
rn i l  e im·r l)u rchs, hn i ttsb,·l , ·c;u 11g 1 (l!l mind,·, lL'ns 
=il) l'l ,i tzen. 
(hierzu Prutokolhwtizen .'\rn. 1, 5 und 8) 

l'l' ) d i ,· du rd1 .rnsdrii, k!ic!H' 1\ 1wrdnun'.'; ,1 l s  s t:ind igl' 
\ 1•rtretcnnncn und  Vertrekr von Lt• 1terirnwn und 
Leitern Hln Erziehungsheimen mit einer Durch
sdrni ttshel ,·gung "' m mindc•stens CJ(l Plii tzt·n bc•stell t 
�md, 
! hierzu Prutokollnotizen Nm. 1, =i und 8)

ff) ,1 l, Leiterinnen und Ll· i ter \'t1n mchrL'rt·n Tn tcrn,its
.c;ru �•pt'll mit insgesamt minc1 e�, ten� -lt) Pl ;itLt'll in 
lntern,üen \'On Berufsbil dungswerken. 
< hierzu Protokollnotiz Nr. 'i )  

Li I c;o/i,1li1 rbcitcri rnwn. Son ,1 larb1.• i tcT, Suzi,1 lpadc1gogrn nen 
und 5uzialpäd ,; gogen mit staat licher Anerkennung und 
ent5prechendcr Tä tigkeit c;owie �einstige Angestell te. die 
,1u t,; 1 n nd c: l ,•1 i liwcrt ig,· r  1 ;, h igh· i t t•n rnic1 i h rl'r l-:rt,1h
rungen •2ntsprechende T!1 ti gkeiten ausüben, d eren Tcitig
kei t  sich d urch besondert' Sch\v1erigkeit und Bedeutung 
,n1,1 cl c- :  Vcrgt1 lu ngsgni �7 ]7t' IV  b f , 1 1 l grupp· c' llL'r,rn, llt'ht .  
( l  I ier;u l'mtokc , l ln llti zL'n '.\Jrn.  J .  1-l und 2 1 )

c I Sozi,1 larbeitennnen, SoziahnbeiteL Sozi2. I  p,'idagoginnen 
und 5t 1/i,1 Ip:iciJ,�clgt•n mi t  � tc1c1t l i ,· lwr Ant ·rks·nmm:; und 
L'nlsprechendcr lci tigkei t suw ie sonstige .-'1.nge�telllt•, d ie 
aufgrund glekhwertiger Fähigkeiten u nd ihrer Erfah
rungl'n cn tspn·, lwnd e Titigkei t,•n ,rnst ibc-n, d erl'n T,it ig
kt· i l �1,_ 1 1  mindc�tl'ns /li �• incm Uri ttel dt, rd1 bPs, 111dcrL' 
Sdrn ierigkeit 1111 d  Bed1utung ,nis der Vcrgü tungogrup
pc T\ c7 Fallgn,ppe c lwr,rn shebt 
( H il'l/ t :  l 'n,1 ,,k" llni\l l/1 · 11 N rn .  1 . 1 -1 und :' l  ! 

d )  Angestellte der Vergü tungsgruppe' [V l.l Fallgrnppe b 
Buchstaben bb, cc, tf und hh nach vierjähriger Bewäh
rung in d iesen Fal lgruppen d er Vergütungsgruppe IVb. 

1 ) Diese Angestel lten erhalten mich vierji\hriger Bewi\hrung in
d ie�er F1 l lgruppc eine mona tliche \'ersü tungsgruppenzula
ge in Höhe von 7,5 v.H der ,\nfang,gnmdvergü tung (§ 27
Abs. ·1 ) d er Vergütungsgruppe IV il .  Bei der Berechnung sich
ergebende Bruch tei l<' eines Pfonn igs unter 0,5 sind ,,bzurun
dl'n, Bruchtei le nin 0,5 und mehr sind aufzuru nden. Die
Vergü tungsgruppenznlilgt, g i l t_ bei der Bemessung ck, 
Stt'rbegl'ldcs <§  .J.1 ) und des Ubergangsgelde, (§ 63) ,ils
Bestandtc>il der Cnmdn·rgü tung.

Vergütungsgruppe III 
a) Angestc· I l te  als Leiterinnen u nd Leih,'r v0n Erziehungs

hennen m it einer Durchschnit tsbelegung vnn minde
sten s 90 Plä tzen .
( Hierzu Protokollnotizen Nrn . 1 ,  5 und 8)

b) Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozici lpädagoginnen
und So;; L1 lp,i cl .1goi',l'll mit st;i ,1 tliclwr Anerkennung und
cnl�prechender Lti,skcit sowie sonstige A.ngestL'lltc, die
aufgnmd gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah
run"en entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tä tig
kci (' sill1 cl t1 rch d ,b 1vL�l1 ein cLim i t  \'tTbundl'm'.n
Ver21 ntwortung erheblich aus der Vergütungsgruppe IVa
Fa llgruppe b heraushebt.
( l  l i,Tzu l'n,t, lkol lnol i/L'n \lrn. !, 1-l- und 2 1 )

c )  Angestel l te als s tändig bestellte Vertreterinnen und 
Vertreter der sozial piidagogischen Leiterin oder des 
son,ilpiicfog, i,L",ist ht'll 1 .,·ilers in  lkrufshid ungs1, vrkcn. 

q) Kinder- und Jugendlichenps\Thotherapeutinnen und
-ps\·chagoginnen, Kinder- und )ugendlichenpsnhothe
r,1 p,·u tcn und -psvch,1gugt·n mit st,Li tliclwr 1\1wrke11-
nung oder staatlicher Prürung und entsprechender
Tätigkeit.

c ) ;\ ngL·stellte der Vcrglllungs;-',ruppe !\' ,1 Fa llgruppt' ,1 
Buchstaben bb, dd und ee sowie Fallgruppe b nach
Yierj,1 hriger Bewährung in diesen Fallgruppen der
V,·r'.';ti tung�)-';rnppL' I\' ,1 .

Vergütungsgruppe IIa 
a) Angestellte als sO?ialpädagogische Leiterin oder als

stl/1 , i lp,i ct1g, )gisrlwr I L' i t,·r vtlll mindc,tc-ns d rt·i I n terna
ten in Berufsbildungswerken.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 21)

b) ;\n ,'.';cstcl I tc ckr Vergi1 tu ngsgru ppe l l l  F,1 1 lgrnpl'l'll a und
b nach fünfj iihriger Bewährung in d iesen Fallgruppen
der Vergütungsgruppe III.

Abschnitt b 
\NerksLitt('n für Behinderte (Wfß) 

Vergütungsgruppe Vill 
Angestellte ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 
( l l iL· r·/u  ['n ,t, ikullnot i / N r. 1 )

Vergü tungsgruppe VII 
il) Angestdlte mit  mindestens 7\\'Cijähriger abgeschlosse

ner f,erub,rn shildu ng 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. J und 9) 

b) Angestellte der Vergütungsgruppe VTII mit anerkannter
Z11�,1 t/,rnshlcl ung .
(Hierzu Protnkollnotizen Nrn. 1 und 10 )

c l  Angestel l te der Vergütungsgruppe Vlll nach 7\\'eijähri
ger T,itigkc· i l  in d icsvr F,i l lgruppc. 

Vergütungsgruppe VI b 
a) Arbeitsgruppenlei terinnen und Arbeitsgruppenleiter

, mit mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufs,1Us
' b i ld ung.

(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 9) 
b) Angestellte mit mindestens zweijähriger abgeschlosse

ner Bernfsausbildung als Arbeitsvorbereiterin, Arbeits
vorbereiter, Betriebsmittelbauerin oder Betriebsmittel
bauer u .ä .
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )

c )  Angestellte der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe a mit
anerkannter Zusatzausbildung.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 ,  9 und 10 )

d ) Angestellte der Vergütungsgruppe VII Fallgruppen a
und b nach dreijähriger Bewährung in der Vergütungs
gruppe VlI.
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Vergütungsgruppe V c 
a) :\rbci tcgruppl'nlt'I tcrirnwn und Arbcibgru 1•pcn leitn

aa) mit abgeschlossener Ausbildung als Handwerks
mei ,terin oder T fand werksnwi�ter odvr .gleichwer
tiger Facha usbild ung und n·rgleichbcHt'r Aföbil-
d�mgsberechiigung, c 

(hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )  
bb) m i t  stc1,ltlicht'r Anerkennung a b  Euichcrin oder 

Erzieher. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )  

b I Angt·stcl llt· d er Vl'rgütungsgruppc \ 1 b F,1llgruppe c1 mit  
anerkannter Zusatzausbildung . 
(Hierrn Protokollnotiz l\:r 10) 

ll Angeste llte der \'crgü tung„gruppt· Vl b L1 l lgruppcn c1 
bis c nach dreijähriger Bewährung in der \'ergütungs
gruppe VI b .  

Vergütungsgruppe V b 
a )  Angestellte der \'ergütungsgruppe V c Fallgruppen a 

und b ,1 l s  Lei terin udt'r J eiter \'( 'n ;\ui(cn ·- le l lcn o,k• r 
sunstigl'n selbs l,rnd i gcn Einheiten mit h, zu /1\ ei 
Gruppen . 
( Hierzu Protokol lnotiz l\:r. 1 )  

b i  Angestclite der \'c·rgütungsgrup[-' t' V c Fallgruppen a 
und b als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter. 
iI Tierzu Protokollnotiz Nr. 1 )  

cJ Arbeilsn>rbercilerinnen und Arbeitsvorberci ter mit 
mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufsausbil
dung und zusätzlicher RfFA-Fachausbildung.  
(Hierzu l'rotokul lnotizt'n \. rn .  J und ')) 

d) Angestellte der \ ergütungsgruppe V c Fallgruppe a mit
c1nerk,mnter Zusatzilusbildung und entsprechender T:i 
tigkcit. 1 i
(Hierzu Protokollnotizen -"Jrn. 1 und 1 0)

e ) Sozia larbeitC'rinnen, Snzi,1 li1 rbci tl'r, SozL1 lpiidc1gogm
ncn, '.:io1 ia lp;id ,1gugcn, l lc:ilpiicic1gugin 11cn 1 1nd Heilp:1d 
agogen mit staatlicher Anerkennung oder J ugendleite
rinnen und Jugendleiter mit staatlicher Prüfung in
l'ntsprcclwmkr T,itigkeit
(Hierzu Protokollnotizen ::\rn. 1, 7. 11 und 21 )

f ) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgrnppe il nach
d rcijiihrigcr Re\, cihrung m dieser lallgnq•p,' der VL' t·.g i 1 -
tungsgruppe V c. l )

g) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe b nach
dreijii h riger lk1\ ;1hrung 111 dieser 1 ,1 l lgruppt· der Ver,gü
tungsgru ppe V c.

I) Diese Angestellten erhalten nach vierjähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 7,5 v.H. der Anfangsgrundvergü tung (§ 27
Abs. 1) der Vergütungsgruppe V b. Bei der Berechnung sich
ergebende Bruchteile eines Piennigs unter (J ,5 sind a bzurun
den, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. Die
Vergütungsgruppenzulage gilt. bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 41 ) und des Cbergangsgeld es (§ 63) a l s
Bestandteil der Grundvergütung,

Vergütungsgruppe IV b 
a) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppen a

und b als Leiterin oder Leiter von WfB oder Außenstellen
mit mindestens drei Gruppen .
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )

b) Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppen a
und b als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen

und \'ertreter einer Leiterin oder eines Leiters in WiB mit 
mehr ,7 1 '> 80 l 'L1 l1en. 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. l und 5) 

c l  Angeqellte der Vergütungsgruppe V c Fit llgruppen � 
und L, a l s  i\btt-ilungslci tL'rin ULh·1 AbtL-1 ltrngslci t1.-r mil  
mindestens vier Arbeitsgmppen. 
(Hierzu Protokollnotiz .';r. 1 )  

d l Snzi,1 L1 rbcitt'rirnwn, St,1 i,1 l cubcil,_'r. Su,ic1 lpiid,1 gog11men 
und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung mit 
abgeschlossener zusätzlicher sonderpädagogischer Aus
bildung u nd t'n lspreclwndc,r "[;i tigkt,il . 
(llierzu Prutokollnutizen Nrn. l, 7, 12 und 2 1 )  

e )  Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialp:�dagogin
ncn, '-;j;ic1lpiid,1 gogcn, 1 ki lp:id.ig,,ginnen und l [,, i lpiid
agogen mit staa tlicher Anerkennung als  Abteilungslei te
rin oder Abteilungsleiter der begleitenden Dienste in der 
Fvang Stiftung Alsterdorf. 
(Hinll1 l'rotokull notizL'll N rn .  1 .  1 2  und 2 1 ) 

f) Ange5tellte der Vergütungsgmppe V b Fallgru ppen a
und b nach zw,·ij iihriger ßl'Wiihnmg in der Vl'rgii t1mgs
gru p1-'l' V b.

,,;) Angestel lte der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe e 
mi ch 1weijiihr i ,;er De11<1hrung in der h11lgruppe der 
Vngulungsgruppc V b 1l) 

rI) Die,e Angestellten erh,,l ten nach <L?chsji:ihriger Täti ,skdt in 
d it·---e r  f· l1 l lgn l }'Pl' L'lne 111t )J1 L1tlicht_' \ergti tu11.:;..;,-.;gn1 p1.1,Jv.u L1 -
gc in Höhe \T•n h v.H .  der Anl,', ngsgrund\·ergütung 1 j  27 
Ab<. 1 )  der \'ergütungsgruppe 1\ b. Bei der Bcrechmtn�� sich 
ersehende Bruch teile ,•inc, Pfenn i ·:;s untor 11.'i sind cbnmrn
dt' 1\ Hn11..'hkilc vt"in t ! _ ;  und rrw li r -.. ind cl L1 fl.LlrllJH_ l (.' !i .  Die 
Vergütungsgruppenzul,,ge gi]' bei der ßt'messun .c: des 
Sterbegeldes r§ 41 ) und des l.'bergangsgeldes (� 6.il ab 
ßc·, tc1nd lt'i l ,kr C:rund 1c•q.;ü t u ng 

Vergütungsgruppe IV a 
a ) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe ,, mit

ml'hr ,tb 80 l'L1 l,en .
(Hierzu Protc1kollnotizen Nm . l und 5)

b) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fal lgruppe b mit
nwhr ,1b 1 (,() l 'Li l /Cll .
(Hier;-:u Frutokollnotizen Nrn. 1 und 5 )

c ) Angestellte der Vergütungsgmppe IV b filllgruppe c mit
mindL·� tc>ns c1ch t 1\rbci h,½ ruppcn.
(Hierzu Protokollnotiz '\r. 1 )

d )  Angestellte dpr Vergütungsgruj.7pe IV b Fallgruppen a 
bis L' n,Kh \'it·r1!ihrigl'r Lkwiihrung in Lit-r Vcrp1 tungs
gru ppe IV b .  

Vergütungsgruppe III 
a) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe a mit

mehr als 1 60 Plätzen.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 5)

b) Angestellte der Vergütungsgruppe IV a Fallgruppen a
bis c nach vierjähriger Bewährung in der Vergütungs
gruppe IV a.

Vergütungsgruppe II a 
Angestellte der Vergütungsgruppe III Fallgruppe a nach 
fünfjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe III . 

Abschnitt c 
Berufsbildungswerke 

Vergütungsgruppe VIII 
Angestellte ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1 )  
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Vergütungsgruppe VII 

,1, ,\ngcstl'lltl' mit mindl'stcns z,, cij,1 hriger abgeschl, ,s-ce
nc'r Lichspezifischer Berufs,rn;,bildung. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1) 

bJ Angestellte der Vergütungsgruppe VIII nach zweijähri
ger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIII. 

Vergütungsgrnppe VI b 

a 1 ,\ngcstellk der\ L'rgütungsgruppc Vll Fallgrup}''' ,1 als 
Ausbilder. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 15) 

b) Angestellte der \"ergütungsgruppe VII Fallgruppe a mit
anerkannter Zusatzausbildung.
(Hierzu Protok,>llnotizen Nrn. J und HJ)

,-1 ,\ngestellte ,kr Vergütungsgrup}'l' Vll Fallgru}'Pt' a 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der 
Vergütungs·gruppe VII. 

Vergütungsgruppe V c 

,1) Angestellte mit abgeschlossener Ausbildung als Hand
werksmeister ,1dcr gleiclnvcrtigvr Fachausbildlmg und 
H'rglcichbarcr \u�bildungslwr,·chtigung als Ausbilder. 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 15) 

b) Angestellte der Vergütungsgrnppe VI b Fallgruppe a mit
anerkannter Zusatzausbildung.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 10)

,1 .AngL'Slellte der \ergütungsgruppl' VI b Fallgruppl'n a 
und b n,1ch drciicihriger Bt'währung m diesen Ei llgruppc 
der Vergütungsgruppe VI b. 

Vergütungsgruppe V b 

a) Angestellte als Ausbilder mit fachspezifischer Fach
_sclrnlausbild rmg.
<Hierzu Prot,1kl1lln()tiz('ll Nrn. 1 und 15)

bJ Angestellte der \"ergütungsgruppe V c Fallgruppe a als 
Gruppenleiter. 
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 16) 

c) Angestellte der \'ergütungsgruppe V c Fallgrnppe a mit
,merkannkr Zus,ü;;ausbildun:,:; und entsprechL'nder Tii
tigkeit. 1)
(Hierzu Prutokollnotizen Nrn. 1 und 10)

d) Angestellte der \"ergütungsgruppe V c Fallgruppe a nach
dreijähriger Be,\·ährung in dieser Fallgrnppe der \"ergü
tungsgruppe V c. D

l'l Angeslellleder \t-rgülungsgru1-1pc' \' c Fallgruppe b n,1ch 
dreijiihrigcr Dt',\",ihnmg in dieser lallgnippe der \'vrgii
tungsgruppe \ c. 

1) Diese Angestellten erhalten nach vierjähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 7,5 v.H. der Anfangsgrundvergütung(§ 27
Abs. 1) der Vergütungsgruppe V b. Bei der Berechnung sich
ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurun
den, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. Die
Vergütungsgruppenzulage gil!. bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 41) und des Ubergangsgeldes (§ 63) als
Bestandteil der Grundvergütung.

Vergütungsgruppe IV b 

a) Angestellte als Ausbilder mit fachspezifischer Fachhoch
schulausbildung.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 15)

b) Angestellte der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe a als
Gruppenleiter.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 16)

c) Angestellte der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe a als
TL'chnol(igieunten\-l'i,cr.
(HiL'r/U Protokollrn1ti;;en Nrn. 1 und 21))

d) Angestellte der Vergütungsgruppe \' b Fallgruppen a
und b nach dreijähriger Bewährung in diesen Fallgrup
pen der Vergütungsgruppe V b.

Vergütungsgruppe IV a 

a) Angestellte der Verg11tungsgrnppe l\. b fallgrnppe a als
Crnppcnlciter.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 16)

b) Angestellte der Vergütungsgruppen V c und V b
Fallgruppe a als Bereichsleiterleiter,
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 17)

c) Angestellte in unterrichtender lfüigkcit mit abgeschlos
senem Studium an 0iner wissenschaftlichen oder päd
agogischen Hochschule.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 18)

d) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppen a
und b nach dreijähriger Bewährung in diesen Fallgrup
pt·n der Vergütung;,grnppe IV b.

Vergütungsgruppe lll 

a) Angestellte der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe a als
Bereichsleiter.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 17)

b) Angestellte der Vergütungsgruppe IV a Fallgrnppcn a
und l, n,1ch drc'ijiihriger Bewährung in diesen Fallgrup
pen der Vergütungsgruppe IV a.

c) Angestellte der Vergütungsgruppe IV a Fallgrnppe c
nach sechsjähriger Be,\·ährung in dieser Fallgrnppe der
Vergütungsgruppe IV a.

Vergütungsgruppe IT a 

a) Angestellte der Vcrgulungsgruppc 1\ b Fallgruppe a db
Ausbildungsleiter.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 19)

b) Angestellte mit abgeschlossener ,\-issenschaftlicher
Hochschulausbildung als Bereichsleiter.
(flil'LILJ f'mtokollnutizen Nrn. 1 und ]:;'l 

c) Angestellte der Vergütungsgruppe III Fallgruppe a nach
fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der Vergü
tungsgruppe III.

Vergütungsgruppe I b 

,1) Angc·stellte der Vergütungsgruppen c1 F,1llgruppe b ab 
Au sbildungslcitcr. 
(Hierzu Protokollrrntizen Nrn. l und llJJ 

b) Angestellte der Vergütungsgruppe II a Fallgruppen a
und b nach sechsjähriger Bewährung in diesen Fallgrup
pen der Vergütungsgruppe II a.

Protokollnotizen Abteilung 22 

Nr. 1 Die oder der Angestellte erhält für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder-, 
Jugend- oder Erwachsenenwohnheim eine Zulage 
in Höhe von 120 DM monatlich. 

Die oder der Angestellte im handwerklichen, 
hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Er
ziehungsdienst im Berufsbildungswerk oder in ei
ner Werkstatt für Behinderte erhält für die Dauer 
dieser Tatigkeit eine Zulage in Höhe von m�matlich 
80DM. 

Die Zulage gilt bei der Bemessung des Sterbegel
des(§ 41 KAT-NEK) und des Übergangsgeldes(§ 63 
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KAT-NEK) als Bestandteil der Grundvergütung 
und wird nur neben der Vcrgi_i lung guahlt. Sie i„t 
nur für Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, 
Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen. 
§ 34 und§ 36 Abs. 2 K \T-NFK gelten enhprcclwnd.

J\.r. 2 Kindertagesstätten im Sinne dieses Tatigkeitsmerk
mals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbe
treuungsstuben, Kindcrhiiuser und T,1gescinrich
tungcn der cirtlichcn Kindererholungsfürsorge, in 
denen übendegend Kinder im Sinne des§ 39 BSHG 
oder mit wesentlichen Frziehungsschwierigkeiten 
betreut werdt•n. 

Nr. 3 Gleichwertige Fähigkeiten im Sinne dieses Tätig
keitsrnerkma ls werden 7„R. durch eine sonstige ab
ge:-chlossent· Fachschulausbildung oder durch e11w 
zusätzliche abgeschlossene sonderpädagogische 
Ausbildung im Sinne der Protokollnotiz Nr. 12 
na,-hgewic;,c•n. 

l\r. 4 Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tatigkeits
rnerkmals sind z.B. die 
a) Beratung 1·<m Suclitrnittl'l-_\bhiingigL'll,
b) Beratung \·on HIV-Infizierten oder an AIDS er

krnnktC'n PnsonC'n,
c) begleitende rürsorge für Heimbewohner und

nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbe
wohner,

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und
nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafge
fangC'nc,

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Angestell
ter mindestens der Vergütungsgruppe V b.

Nr. 5 Der Ermittiung der Durchschnittsbelegung ist für 
das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl 
der \'0111 1. Oktober bis 31. Dezember des vorange
gangc1wn KalL·nderjahrc-s vergL'bl•Jwn, ic' T,g gleich
zeitig belegbaren Pbtze zugrunde zu legen. 

l\ r. 6 Als entsprechende Tätigkeit \'On Erzieherinnen und 
Er 1ichern gilt auch die· Betreuung ,·on uber 18j;ihri
gen Personen (z.B. in Einrichtungen für ßehindcrte 
im Sinne des§ 39 BSHG oder für Obdachlose). 

r\r 7 Die in Berlin m1fgrund der \'crordnung über ,fü· 
Afö wahl und Ausbildung von Jugcndptlegern ,-um 
22. Oktober 1956 (G\'OBl. S. 1088) staatlich aner
kannten Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger
S()\\ ic die in B,,yern aufgrund der 1:kkc.nntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und K{11tus vom 4. Juni 1958 (Bayerischer Staatsan
zeiger Nr. 30) staatlich geprüfte� Jugendpflegerin
nen und Jugendpfleger sind Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter im Sinne dieses Tätigkeitsmerk
mals. Dasselbe gilt für die aufgrund des Erlasses des
Direktors des Hessischen Landespersonalamtes
vorn 24. Dezember 1953 bis zum 1. Januar 1960 zu
Kreisjugendpflegern bestellten Personen.

Nr. 8 Erziehungsheime im Sinne dieses Tätigkeitsmerk
mals sind Heime, in denen überwiegend behinderte 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene im Sinne der 
§§ 39 und 72 BSHG oder Kinder oder Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten stän
dig untergebracht sind. Dem Erziehungsheim sind
gleichgestellt Einrichtungen, in denen Hilfe zur Er
ziehung nach den §§ 28 bis 35 des Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) gewährt wird (erzie-

hung in Außenwohngruppen und in der Form des 
bdreulcn \Vohncn,1. 

:\r. 9 :\icht gefordert ist eine fachspezifische Berufsaus
bildung. Es genügt auch eine sonstige abgeschlos
sl'l1l' ßeru 1 :-,n1sbi ld u ng. 

:\'r. 10 A.ls anerkannte Zusatzausbildung im Sinne dieses 
Tiitigkeitsmerkrnals gelten z.B. der Gruppenleiter-
1,·hrg,rng der LebL·nshilfc und der LL·hrg,mg nach 
dem Husumer Modell (z.1:3. Gruppenlehrgang mit 
mindestens 320 Cnterrichtsstunden, Heilerzie
hungslwlfL-r). 

:\r. 11 Hir die unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallenden 
graduierten bzw. diplomierten Heilpädagoginnen 
und Heilr:icbgog('n gelten fur dt•n F,ic-hhuch,chul
�tudiengang I kilp,idagog1k in grundständiger 
Form die Bestimmungen der Studiengänge für So-
1iali1rbeiterinnen und Sozi,1121rbciter und derS01ii1l
p:idagog111ncn und So:ri,1lpiid,1g,,gc'n entspre
chend. 

für dac. \ufbamtudium Heilp,idagogik ,,erden 
in dn Regel sta,,tlid, anul--.,mnll' S,,11,,l,1rbcitcrin
nen und Sozialarbeiter, staatlich geprüfte bz,,-. an
erkannte Sozialpc'1dagoginnen und Sozialpädago
gen und [lc-werbc·ri nnen 11 n,I Bt>11-crbL·r gleichwer
tiger Ausbildung zugelassen. Die Dauer des 
Aufbaustudiums beträgt höchstens sechs, \\-enig
.,lcns vier Senw,-,ll'r, je nc1Lh J\nrcclwnb,,rh·it der 
1urausgegangerwn Berufspraxis. 

'\r. 12 Eine zusätzliche abgeschlossene sunderpädagogi
sdw ;\usbildung im Sinne diL·sc·s T,1tigkcil.,nwrk
mals liegt nur dann \'Dr, wenn sie crtulgreich durch 
einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in ei
nt'r mincit'stens 7\\'C'ijähri,gen bcrufstwgleitcnden 
\usbilduns udcr in Seminaren und Lchrb,rngcn 
Hlll insgesamt mindestens 800 Unterrichtsstunden 
,-ermittelt worden ist. Sämtliche Lehrgänge und 
c;('rninclfc' im SinnL· der 1·or,tchl'lld,·11 Ilcstimmun
gen müssen in ,-ergleichbarem Umfang an einer 
kirchlich oder staatlich anerkannten Ausbildungs
,t,ittC' du rcl,gehihrt werden <ldcr \'l'll den T,lrifp,.rt
nern eiln-ernehrnlich als gleichwertig anerkannt 
sein. Diese zusätzliche Ausbildung kann im übri
gen hir die Berücksichtigung bei den Tätigkeits
nwrkmalt·n nur ,11wrkannt I\ erden, \\·,:nn sie rtir die 
auszuübende Tatigkeit erforderlich ist. 

'\r. 13 ,.\ls 711sal?at1Shild11ng im Sinne di,·�cs Tiitigkcits
rncrkm,,b gelten .-\usbildu ngcn in f _chrg;ingcn und 
Seminaren von insgesamt 320 Unterrichtsstunden. 
Sämtliche Lehrgänge und Seminare im Sinne der 
vorstehenden Bestimmung müssen an einer kirch
lich oder staatlich anerkannten Ausbildungsstätte 
durchgeführt werden oder von den Tarifpartnern 
einvernehmlich als gleichwertig anerkannt sein. 
Diese Zusatzausbildung kann im übrigen nur aner
kannt werden, wenn sie für die auszuübende Tii tig
keit erforderlich ist. 

Nr. 14 Gleichwertige Fähigkeiten im Sinne dieses Tatig
keitsmerkmals werden z.B. durch eine sonstige ab
geschlossene Fachhochschulausbildung nachge
wiesen. 

Nr. 15 Ausbilderin oder Ausbilder im Sinne dieses Tatig
keitsrnerkmals ist, wer üben-1riegend mit der Aus
bildung zu einem Berufsziel oder der vorberuf
lichen Förderung, Erprobung und Findung von be
ruflichen Fertigkeiten beschäftigt, wer Ausbilder im 
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Sinne des BBIG ist oder über entsprechende nach
gcwic�(•nc· t,ichlichc und ,irhl'itsp:id,igogi,;c]w 
nung n·rfugt. 

'\r. lö Als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter gilt, \\·er 
eine Lerngruppe, Fachgruppe, Arbeitsgruppe 
(WfB), eine Lehrgang der rnrberuflichen Förde
rung, Findung oder Erprobung, einen Eingangs
und Trainin,g"bercirh (\;Vfl:-!J. L'irw lnternah- b11\'. 
Wolrnl1l'imgruppe st:indi)-', 1cr,111t\\'ortlich kitd 
(Cruppc 1.,t hier ,1b eine betricbliclw 
nisationsform zu bezeichnen). 

:\r. 17 Als Bereichsleiterin oder Breichsleiter gilt, \\er ei
nen eigenen ständigen Ausbildungs- oder lnter
n.1tshL0reich in einem Bemhbildungswerk I l'Llnt
\Yurtlich l,·itl'l. 

'\r. 18 Angcstcl'1ll' in unterrichtencll'r Tiltigkeit mit 
schlossenern Studium sind Lehrkräfte, die SO\\·ohl 
die fachlichen als auch die pädagogischen \'oraus
setzungen für die Einstellung in das Beamte1ffer
hältnis ,mf Probe im Landesdienst erfüllen. 

Nach dt·n gC'ltcndcn 13L·stimmungcn üb('r dit' 
L,rnföahn dl'r Ldu(:rinncn und Lehrer ist hit•ou in 
der Regel erforderlich, einen \'orbereitungsdienst 
zu absolYieren und die Zweite Staatsprüfung er
folgreich abzulegen. Für die Einstellung in den \'or
bcrcitungsdicnst wiederum ist - nach einem \\'is
;,('nschaflliclll'n I fochschulstudium -- das Be�tL·lwn 
der Ersten ':iL1,1tsprüfung dL'r L'nhprcchendcn LL·h
rerlautbahn 11ctchzuweisen. 

'\r. 19 Als Ausbildungsleiterin oder Ausbildungsleiter 
gilt, wer die gesamte Ausbildung in einem Berufs
bildungs,,·erk verantwortlich leitet. 

'\r. 2ll ll·chnol\lgiL'Untcn\TisL·r sind :'l.ngl'stcllte in .\uobil
dungsg;ingcn dl'r ßC'n1fsbildungs1,·erkL·, die.· 1·()r
wiegend Cruppen von Auszubildenden in neuer, 
besonders EDV-unterstützender Technologie in 
Kursen und Lehrgängen unterweisen. 

:\'r. 21 Sm:ic1larbt•iterinncn und Sn1L1larbeiter und Sn1i,1l
p;id.1goginnL'll und Sozi,11 }0 ,id,1gogcn im Sinn,· die
ser Titigkt·itsn1crkrnall' sind solche mit sta,1tliclwr 
Anerkennung. Ihnen stehen die nach einem Yierjäh
rigen Studium an einer Fachhochschule gr,Kiuier
ten bzw. diplomierten Sozialarbeiterinnen, Sozial
arbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago
gen gleich. FL•rtwr stehen ihnen cliL· (frü lwren) 
Jugendleiterinnen und Jugendleitl'r mit slc1,1tlt, hn 
Prüfung 

2. Abteilung 23 erhält folgende Fassung:
„Abteilung 23 

Erziehungsdienst in Kindertagesstätten, 
Kinder- und Jugenderholungsheimen 

Vergütungsgruppe IX b 
Angestellte in der Tatigkeit von staatlich anerkannten 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1) 

Vergütungsgruppe VIII 
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entspre
chender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, die auf
grund gleichwertiger Fertigkeiten und ihrer Erfahrun
gen (z.B. Krankenpfl, •gehelferinnen und Krankenpflege-

helfer mit mindestens einiähriger Tätigkeit) entsprechende 
T!üigkc•itL'll ,rnsühen 
(l ilLT/U l'rolukulliwti/ "\.r. 1)

Vergütungsgruppe VII 
a) Angestellte in der T:itigkeit von staatlich anerkannten

Erzieherinnen und Erziehern.
(Hierzu Protnkollnotii'. '.\r. 1)

b) KindL-rpfü•gL'rirnwn und Kinderplkgc•r mit st;i,itlirht·r
,\nnkennung oLkr mit ,t,1atliclwr f'ri!lung und entspre
chender Tätigkeit so,,·ie sonstige Angestellte, die auf
grund gleichwertiger F,ihigkeiten und ihrer Erfahrun
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. mit schwieri
gen fachlichen Tätigkeitm.
(l licr/u l'rntokolhwti/l'n Nrn. 1 und 21

c) 1\nge,tl'lllc dl'r Vergutungsgruppl' Vlll n,ich L'inj.ihrigcr
Be,\·nhrung in dieser fnllgruppe der \·ergütungsgruppe
VIIL

Vergütungsgruppe VI b 
,1) FrYiclwrirnwn und fuidwr mit st.1,1tliclwr Anerken

nung und L'lllspn·, lwnder Titigkl'i t suwie sonstige 
,\1westellte, die al1lc;rund )-',lciclnH-rtigcr F;ihigkcilen 
umi ihrer Erfahrung�n ents�wechende Tatigkeiten aus
üben. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 5 und 6) 

b) /\ngestellte der Ver;:,;ütungsgruppe \"11 Fallgruppe b
11;1ch /\\'L'ij.ihrigl'r ll,·,1 ,1hrnng in dic'.L'r Fallgruppe dLT
VL•rgli tungsgruppe \'11.

Vergütungsgruppe V c 
a) Angestellte als Leiterinnen und Leiter ,·on Kindertages

stätten mit einer Durchschnittsbelegung \'On weniger als
--l(l !'Litzen. l[)
(Hic·r1u Prntokollnuti/l'll Nrn. l und ]III

b) /\ngt>stclltc, die dmd1 ausdrückliche Anordnung ab
standige Vertreterinnen und Vertreter nm Leiterinnen
und Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch
schnittsbelegung nm mindestens -±0 Plätzen bestellt
sind. Tl)
(H1,•r;u l'rotokollrn1ti1en Nrn. 1 und 1111

c) Euivherinnen und Er;iehcr mit st.i,lllic.:hcr i\ncrkvn
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige
Angestellte, die at1fgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus
üben, mit besonders schwierigen fachlichen Tiitigkeiten.
( Hi,·uu l'rotoknllnoti1L'n Nrn. l, 'i, (1 und;")

d) An,�l'sklltc in dl'r l,1tigLl'it \'(m '>l.i,itltch annk,rnntcn
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern, Sozialpädagogin
nen und Sozialpädagogen.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

e) Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 9)

f) Angestellte der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe a
nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Vergütungsgruppe VI b. I)
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 1 und 5)

I) Diese Angestellten erhalten nach ,·ierjähriger Tätigkeit in
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 6 v.H. der Anfangsgrundvergütung(§ 27
Abs. 1) der Vergütungsgruppe V c. Bei der Berechnung sich
ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurun
den, Bruchteile von 0,3 und mehr sind aufzurunden. Die
Vergütungsgruppenzulage gilt bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 41) und des Übergangsgeldes (§ 63) als
Bestandteil der Grundvergütung.



Nr. 2+ GVOBL 1 9cq 

m Diese Angestellten erhalten eine monatliche Vergiitungs
gru1-1pcn,;,ulc1g1.:' in l h)hc \·�·\n 7 \'. H. ,J vr ;\n(an� ---�ru1H.h·t· r�ii
tung r§ 27 Abs. 1 )  d er \ ergütungsgruppe \ c .  Bei der 
Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs rnlter 
O,'i sind abwrundcn, Brndilcile H)n O,'i und nwhr sind 
(1 ufLun1ndcn. Die Vergü lungsgru�'}'l'nLuL1 s_c gill hcl dl'r 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 411 und des Cbergangsgel
des 1§ 63) a ls  Bestandteil der Grumhcrgütung 

Vergütungsgruppe V b 

a) Angestellte als Leiterinnen und Leiter von Kindertages
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindesten
-J.O l'E1t.1en.
(Hierzu Protokollnotizen '.\rn. 3 und 1 0)

b) Angestellte, die durch ausd rückliche Anordnung cils
sUind igc· Vertrl'tcrinnl'n und Vcrtrl'tcr \ 'Oll Ll'itt'rinnen
und Leitern von Kindertagesstätten mit einer lJurch
schnittsbelegung von mindestens 70 Plä tzen bestel l t
sind .
(Hierzu Protokollnotizen '.\ rn. 3 und 10)

c) Angestellte a ls  Leiterinnen und Leiter von Kinder- oder
[ug�ndl'rhulungsheimc'n mit c·int>r Durch,chni lt;,bl'lL'
gung vun weniger als 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 4)

d l  . \ngestL'll tc, d ie durch ausdriickl ichc Anurdnung ,1 ls 
s tändige Vertreterimwn und Vertreter \ 'On Leiterinnt>n 
und Leitern von Kinder- und Jugenderholungsheimen 
mit ei rwr Durchschnittsbelegung \ tl11 wenigL'r c1b 70 
Plätzen bes lcllt �ind. [) 
(Hierzu Protokollnotiz I\'r. 4) 

l' l  Erzieherinnen und Frzic·l1C'r mil sLiatliclwr A1wrkl'n� 
nung und entsprechenckr 'fotigkeit so\1 1c sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleiclm·ertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrung entsprechende Tä tigkeiten 2<t1 s
ühen, 1rn t fachl ich koord inierendL'll Aufg,il•L'n für min
destens drei Angestellte mindestens der \ ergütungs
gruppe \' c Fallgrnppe c .  I) 
( 1  l icrzu !'n,toh, l l notiz l\_r t, ) 

f) Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und
entsprL'L hendcr T1 ligkcit ,owic S(>n,tige Ang,·stl'll ll'. die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
( I l ierzu Protokollnoti7C'n '-;rn. 1 u nd 8)

g J  Angestellte der Vergütungsgruppe V c Fc1llgruppen c 
und e nach vierjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fil llgruppe dl'r \'ergüttmgsgruppL' V c. 

I) Diese A,ngestellten erhalten nach , ieqähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
ge in Höhe von 7,5 v.H .  der /rnfangsgrundvergütung (§ 27
Abs. 1) d er Vergütungsgruppe V b. Bei d er Berechnung sich
ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurun
den, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden . Die
Vergütungsgruppenzulage gilt bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 41 ) und des Ubergangsgeldes (� 63) als
Bestandteil der Grundvergütung.

Vergütungsgruppe IV b 

a) Angestellte als Leiterinnen und Leiter von Kindertages
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
70 Plätzen.  I)
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 3 und 1 0)

b) Angestellte als Leiterinnen und Leiter von Kindertages
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
1 00 Plätzen.
(Hierzu Protokollnotizen Nrn. 3 und 10 )

c )  Angestellte, die durch ausdrückliche .-\nordnun!2," als 
sLiml ige Vl'rlrdcrinncn und Vc·rlrl'tl'r \ 1 > 11 Lei tL•nmwn 
und L'eitern ,·on Kindertagesst�tten mit einer Durch
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt 
sind . J ,  
(HierLu l'rutukullno tizen Nr. 3 und lll )  

d ) Angestellte, d ie  durch ausdrückliche Anordnung als
sl ii nd  i_gl' VL'r lrl'tL'rirnwn und VL•rtr('kr \·,m [ .L'i ll'rinnen
und Lei tern \·on Kini.lt>rtagesstälten mil einer Durch
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt
sind .
(l l icr;u l 'rull >k,, l lnu li1cn Nr. :, u nd 1 0 )

e )  Ange,tellte als Leiterinnen und  Leiter von  Kinder- oder
\ugcndcrhnlu ngshcimcn mit einer Du rchschnittsbdC'
gung \ rn1 rninde�Lcn� :-1. 1 ['\;it1en.
(Hierzu Protokollnotiz :\r. 4)

f\ AngL",tellte, d i e  durch ,msd rückliclie ,\nordmrng als 
st;ind igc Vcrtrl'lcrinrwn und \ ,·rtrclcr \'Ll!l l ,ci lcrinnen 
und Leitern \·on Kinder- oder Jugenderholungsheimen 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 7() 
l"l ii t1L'J1 bestellt sind . lJ 
(Hierzu Protokollnotiz :\r. 4) 

g) Angestellte der Vergütungsgruppe V b Fc1llgruppen a, b 
und L nach \Wrj ,ihrigL·r fü•w,ihnmg in li L·r jL'\n·i ligt•n 
Fallgruppe der Vergütungsgruppe V b. 

h) Angestellte der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe f nach
Z\n·ij;1 h rigcr i >L'\\·;ihrung in d ic'Sl'r F,1 l lgni j•p,' Lil-r \ L'rgü
tungsgruppe \ b. II)

1) [)iL':--.L' Ange"i'-\ l l ll'n t•rh,il tl'n ll ,1l."h \ il'rFihri ,�L·· r Bc\\'�l hn1ng in
cl icsl'r Ei llgruppc l'Ülc' mu11,1 tlichc \'ergülu11,;sgrul'P'·'l\Lula
ge in Höhe nm 7,5 v.H. der Ani,1ngsgrund1 ergütung (§ 27
.Abs. 1l der \ ergütungsc;ruppe !\. l,. Bei der Berechnun,c; sich
L>r,�l'l1L•ndt' f ')n ichtl'ill' l'- tnL'S l'fL·nn i ,�� un lL'r i' 1 , ::; .c.. ind ,l l'/urun
den, Bruchteile von und mehr s ind c1utzurundcn. Die
\ ergütungsgruppenzuiage gilt bei der Bemessung des
Sterbegel dt's (§ •11 ) und des Ll'e>rgang,gt•ld es (", n3) al.s 

i.·�,.·�Ldndll1l l  l i L'r (·;n1 11;.l\'tTgli lun.�
II) Diese Angc,tellten erha lten nach sechsjähnger Ta tigkeit in

d ieser Fallgruppe eine monatliche Vergütungsgruppenzula
µ,l' in I l{ihc \ un h ,-. J i. dl'T 1\n f,·111gsgn111 lh·,_•rgü tun ,c, ( �  2/
Ab. I) dL'r \ c·rgütung,gruppc' i \ .  b. ßei du ß,•rechnun,; sich
ergebende  Bruchteile cmes Pfennigs unter i\:' sind abzurun
d,in, Bruchteile von 11 , , und mehr sind ,11.1 fzurunden. Die
YL·r,\.2;lit 1 1 ng'--�ruppen/11 l,1 t',l' gilt hcl dt'f lkt11t'ssu 11::� dt•s
Sterbegeldes i§ -J.'J ) und des Lbergangsgeldes (§ 63) a l s
Bestandteil der Grumh ergütung.

Vergütungsgruppe lV a 

a )  Angestellte als Leiterinnen und Leiter von Kindertages
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
1 30 Plätzen. I) 
(Hierzu Prutokollnotizen Nm. 3 und 1 0) 

b) Angestellte als Lei terinnen und Leiter von Kindertages
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
1 80 Plätzen.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 3 und 10 )

c) Angestell te, d ie  durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen
und Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt
sind . I)
(Hierzu Protokollnotizen Nr. 3 und 10 )

d) Angestellte ;ils Leiterinnen und Leiter von Kinder- oder
Jugenderholungsheimen mit einer Durchschnittsbele
gung von mindestens 1 25 Plätzen .
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 4)



Seite 342 G\ OB1 . 1 991 Nr. 24 

eJ Angestdlk, d ie durch ausdrückliche Anordnung ,1 1s 
s tänd ige Vertre terinnen und Vertreter von Leiterinnen 
und Leitern von Kinder- oder Jugenderholungsheimen 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 125 
Plätzen bestellt sind . I) 
( 1  [ in/LI Protokollnotiz l\ir  -+ ) 

f) Angestellte d er Vergütungsgruppe IV b Fallgruppen b.
d und e n,Kh \ il'rj ,i hriger Bewähnmg in der jc11 L·i ligt·n
Fallgruppl' d ,T \ L'rgti tungsgruppe IV b.

1 )  Diese Angestellkn erha l ten nach \ ierjähriger Bewiihning in
d il':Wr Fa l l gmppe eine rnon,i t l iclw Vl'rgiil ungsgruppenzula
gc in  Höhe \'on 7,5 1·.H. der ;\nfcmgsgrund l'ergütung (§ 27 
Abs. 1 l der \'ergütungsgruppe IV a. Bei der Berechnung sich 
ergebt'nde> Bruchteile eines r)fennigs unter 0,5 sind abzurun
d en, Bruchteile von 0,5 und mehr sind ,1u tzurunden. Die 
Vergutungsgruppcnzulage gilt_ bei der Bemessung d es 
Sterbegeldes (§ 4 ] )  und des Ubergangsgeldes (§ fi3) ab 
Bestilndteil der Grundvergi.itung. 

Vergütungsgruppe III 

al Angestellll' als l .L·1terinnen und Leiter von Kinder- Lider 
Jugenderholun,>hcinwn mit einer Durch-,,·hni thh• lc·
gung von rnind,·,lcn-, 2110 Plä tzen. 
(Hierzu Protokollnotiz l\r. 4) 

b) AngL·�tcllte, die durch ,1usd r(kkl iclw Anordnung als
ständ ige Vertreterinnen und Vertreter \'On Leiterinnen
und Leitern von Kinder- oder Jugenderholungsheimen
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 200
Plätzen bestellt sind . I)
(Hierzu l'rotokullnotiz Nr . .Je)

c)
° 

Angestellte der Vergütungsgruppe IV a Fallgruppen b
und d nach , ieriiihriger Bewährung in  der je,\·eiligen
Fallgruppe der \·ergütungsgruppe IV a .

] )  Diese Angestell ten erha lten mch vierj�hriger Bew!ilmmg in
die,er Fal lgruppe eine nwnatliche \'ergütungsgruppcnzul<1-
ge in Hi ihc nm 7,5 v.H .  d er Aniangsgrundvergütung (§ 27 
.,\bs. 1 )  der \'crgütungsgrup]'<' III . Til'i d ,·r Berechnung sich 
ergebende Bruchteile eine, r'fennigs unter 0,5 s ind abzunm
d en .  Bruchteile von IJ ,5 und mehr sind aufzurunden. Die 
Vergu tungs12;run,en7l1 L 1ge gilt bei der Bemessung des 
Skrlieg,·ld,·, 1 S f I J und des Übergangsgl'idl's (ec; 1 ,  1 ,  c1 l s  
BestandlL·il ,k1 ( ,ru n,h ergütung. 

Vergütungsgruppe II a 

Angestellte der \  ergi.itungsgruppe III Fallgru ppe a nach 
fünfjähriger Be\1·ahrung in d ieser Fallgruppe d er \ ern;ü
tungsgruppe III .  

Protokollnotizen zur Abteilung 23 

Nr. 1 Die od er dPr Angestellte erhält für die Dauer d er 
Tci tigkl'i l in l'inem Kinder- oder einem lugl'nderho
lungsheim oder einer vergleichbaren Einrichtung 
(1 ft'im) eine Zulage \ un öl l ,- [ )vf monatl ich .  

l )ie  Zulage vvird nur  1ii r /,·i tr:i ume gezahlt, für
die Bezüge (Vergü tung, l rlciubsvergütung, Kran
kenbezüge) zustehen. Sie ist bei d er Bemessu ng des 
Sterbegeides (§ 41 ) und des Lberg,mgsgeldes (§ 63) 
zu berücksichtigen.  

Nr. 2 Schwierige fachliche Tätigkeiten im Sinne d ieses 
Tatigkeitsmerkmals sind z .B .  

a )  alleinverantwortliche Betreuung nm Gruppen 
7 .B. in Randzeiten, 

b) Tätigkeiten in behördlich anerkannten Integra
tionsgruppen (Erziehtmg5gruppen, denen be
sondere Aufgabl'n in ciL·r .�l'l1winsamen Förde-

rung behinderter und nicht  behinderter Kindt'r 
zugewiesen sind, Gruppen, in denen ausländi
sche Kinder sind u nd Gruppen mit Kindern mit 
nachgewiesenen Erziehungsschwierigkeiten) .  

Nr. 3 Der Ermittlung der Durchschnil tsbelegung ist für 
das je1,·eilige Kalenderja hr die Zahl der vom 1 .  Ok
tober bis 31 . Dezember d es vorangegangenen Ka
lemkrjcihrl'� \ LT:.�ebenen, je Tag .,�kic lvt·i lig beleg
b,1rcn l ' Li l/L' n1c.::runde zu legtcn. 

Nr. 4 

l\ir. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

'.'\r. 9 

Nr. 10 

Der Ermittlung der Durchschni ttsbelegung ist  tür 
das jeweil ige K,lenderj,�hr die Zahl der im voran
gegangenen Kak·ndcrj,i hr n·rgebenen, je  Teig 
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 

Nach diesem Tä tigkeitsmerkmal sind auch 

al Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Hortnerin
nen und Hortner mit staa tlicher Anerkennung 
oder staa tlicher Prüfung, 

b) Kinderkrankenschwestern und Kinderkranken-
pflegPr, die in Kinderkrippen �ind

e ingruppil'rt. 

Gleichwerligl' Fähigkeiten im Sinne d ieses Tä tig
keitsmerkmals werden z .B .  durch eine sonstige ab
geschlossene Fachi,chulcrnsbi ldung oder durch eine 
zusätzliche abgeschl ossene sonderpäd agogische 
Ausbildung im Sinne der Protokollnotiz Nr. 1 2  der 
Abteilung 22 nachgewiesen. 

Besonders sclm ierige fachliche Taligk.eitcn im Sin
ne d i eses Tatigkeitsmerkmals sind z .B .  

a J  Tätigkeiten in behördlich anerk,mnten Integra
tionsgruppen (Erziehungsgnippen, denen be
"ond cre ;\ufL;aben in der genwin�anwn Förde
nmg behinderter und n icht belunderter Kinder 
zugewiesen sind, Gruppen, in denen ausländi
sche Kinder sind und Gruppen mit Kindern mit 
nachgewiesenen Er.1iL·hu 11gsschwierigkeiten) . 

b ) T:i tigkeiten in Schulkindergärten, Vorklassen 
oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflich
ligt' Kindn 1 ,1ie Tätigkeit setzt 1 ,  q·,w -,, d,it; i1ber
\\' iq.;l'nd Kinder, die im n,1chstcn Schuljahr 
schulpflichtig werden, nach t'inem speziellen 
pädagogischen Konzept gezielt auf d ie Schule 
n)fbereitet \1·erden) .

Gleichwertige Fähigkeiten im Sinne dieses Tätig
keitsmerkmals werden ;: .B .  durch eine sonstige ab
geschlossene Fachhoch:"chulausbi ldung nachge
wiesen. 

Lntcr l frilp:id ,1 guginnen und I kilp;id :1 gogen mit 
s taat l icher Anerkennung sind Angestell le ;,:u ver
stehen, d ie einen nach Maßgabe der Rahmem·erein
barung über d ie . ..\uc;bildung und Prüfung an Fat h
<chu len für Heilf•,1cL1 gogi k ( fü·�chluß der Kultusmi
nisterkonferenz nm1 12. September 1 986 J 
gestalteten Ausbildungsgang mit d er vorgeschrie
benen Prüfung erfo l greich abgeschlossen und die 
Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
,, staatlich anerkannte Heilpädagogin/ staatlich an
erkannter Heilpädagoge" erworben haben. 

Kindertagesstätten im Sinne dieses Tatigkeitsmerk
mals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbe
treuungsstuben. Kinderhäuser und Ta geseinrich
tungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge ." 
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l!bc•rg,rngs, , 1rschrilkn 
(1 l Die Eingruppienmg nm Angestellten, die bis zum 

31 . Dezember 1990 güfötiger al� nach diesem Tari fn°rtrag ein
gruFTil'rt w,in•n ,  wird durch lL1, l nkr,1 ft t rl· tcn d 1 ,_ •,, • .s L1ri l\ ,•r
trages nicht berührt. 

(2) Hängt die Eingruppierung oder d er Anspruch auf t'ine
Vergütungsgn1ppl'll/\1L1gc• n,ich di,";c•m T,1rit,·l· rtr,1g \'Oll dl'r  
Zeit c·iner Tä ti o· keit oder von der  Zeit einer Bewährung in einer 
bestinunten <�rgütungs- und Fallgruppe oder nm der Zeit 
einer l:\erubtci tigkt>i t ,1 b, wird d il' \'tlf Lil'm l .  1,rnu ,ir ! lJ<)j 
;uruckgelt'gte L'.eit su berüchich tigt, ,1 i1= sie zu berücksichti
gen ,1· ,ire, \Vt'nn d ieser T.irifvertrag berei ts seit d em Beginn des 
Arbei t�verh;i l tnisses ge)-�ol tc'n h,i t te . 

s 3 
,-\usnahrnen vom Ce\ tungsbcreich 

IJi,·sc·r T,rn fH·rtr,1g  1, ird nich tcrngl'11 endet au l . \ngcstvl lk, 
d ie spätestens mit  Ablauf  des 3 1 .  Ausust 1 9lJ l  aus ihrt'm 
Verschulden oder auf eigenen \ Vunsch aus d em /\rbeitS\Tr
hiillnis ,HIS\';l's,-hiedt·n s ind od, -r ,n1s,;clwidcn . Diecc gilt ,rn f 
Antra!c', nicl� t  tur Angc:otclltc, clil' im u 11rn1 t telb,irL•n Anschl llls 
an da� auf eigenen Wunsch beendete Arbeitswrh,-iltnis wieder 
in  den Diell5t eines A 115tellu ngsträgers im Sinne Ll L'S § 20 Abs .  
2 K•\T- 1\.j F K  , · ingdrl'lc·n , ind  , ,lkr ein l tl' ll'll . llJL'o g i l t  lcr1wr 
nicht für Anses tellte, die wegen Erfü lhmg der \ oral15setzun
gen mm Bernge des Altersruhegeldes nach § 2; Abs .  1 oder 
, A\ C. t:i l 2ci,; .·\hs. 1 11,ler 3 I�\ �) od,·r s --h:-S Ab,. l \ r. 1 , ,,k•r 
Abs. 3 l�KC aus d em Arbeits\ erhällnb ci usgesclnt'den ,md 
oder ausscheiden. 

§ -1-

l n kra ft t r e t e n
Dieser Tarif\-ertrag tritt mi t \ \'1 rkung \ o rn  1 .  Janu ar 1 991 in 

Kr,1 t t  
Kiel, den 28 .  August 1 9cq , Unterschriften 

Änderungstarifvertrag Nr. 8 
vorn 28. August 199 1 

zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag (KArb T-N[K) 
Z\\·ischen 
dem Verband kirchl i ch,·r und ,1 1c1koni,c her 
Ansldlungstr ,1ger i'\urdelbien (VKDA-.\ LK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

einerscih 
und 
der Deutschen Angestellten-Ge\\' erkschc1ft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkscha ft Öffentl iche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg u nd Nordwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau , Land - und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tari fverträge mm 5. November 
1 979 folgendes vereinbart: 

§ 1

Änd erung des KArbT-NEK 
Der Kirchliche Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEK) Yom 

1 7. Mai 1 982, zu letzt geändert durch den Änd erungstarifver
trag Nr. 7 zum KArbT-NEK vom 30. November 1990, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Buchst .  b -wird unter Beibehaltung der ßuchstabenbe
/.cichnu ng gestrKhl'n .

.., § 3 wird wie folgt geändert: 
,i l  Buchstahe d erhält clie folgende F;issimg· 

„d! .-'\rbeiter. die im Sinne des § 8 Su1 it1lgest't1buch 
(5GB) I\' - ohne ßerücbichtigung des § 8 Abs . 2 
S,1 t;, 1 SC!l rv geringWgig he,chliftigt ( lCl l'f als 
:. tudicrtrnk n,h h § h \bs . l _\ r. 1 SCB V 
\·ersichenmgsfrei s ind oder die nebenbern flieh 
tätig sind ," 

[,) In 1 ,i l lgruppc_' h wirl1 d er l\m kl durLh  ein Kcm1 1n,1 
ersetzt und folgende Fallgruppe i angefügt :  
,, i l  _\rbeitcr in einer ncich dem llundc•s,•uichungsg,•ld

gcsd1 crzichungsgeldu nschi1d l i �· 1wn lk�lh ii l ll 
gung während des Erziehungsu rlaubs." 

c ) Dil' Protokollnoli/ 11 1 Buch,L1be d erh:ilt folgL·ndcn
V\urlliiu t:
,,Protokollnotiz zu Buchstabe d:
N,·h·nhl·rn t l 1ch t:i t i ,; -; ind mil ,·incr ,1 r 1,,, · i t'i\ ntr,1g l i cl1
\'ereinbarten durcl�,chnittl ichen regelmä1sigen wö
chentl ichen Arbeitszeit von ,xeniger als 1 8  Stunden
bl'sch;Htigk -'\rbei ter. d ie ihn• \rbei tert.1 t igkeit 1whcn
ei1wr h,1uptbL·ru lliche11 Frwcrhtütigkv1t ,l t 1süb,•r, . Li l\L'
hmiptberu fli che En,·erbstätigkeit  liegt \'Or, wenn bei
nicht selhsLrnd iger Beschäftü:ung cl ie O\.rbeitszei t rnin
d t ·,-.kns d rei \ 'icrll'l d , ·r rq;elm,li;igl'n -\rbt• i ts1c1 l emt''-'
vollbeschäitigten Arbei ters beträgt, oder wenn bei
selbständiger Erwerbstätigkei t d iese eilwn entsprc
clwnd,•n L m fo ng J u l . f:i ncr h,1upll1,·ru l l i chc ·n F r
werbstci tigkeit s tel1 t d er Bezug t'iner \ t·rsorgung oder
Rente aus eigener h ,-iuptheruflicher Envcrbst;üigkeit
gkich,-

" ·  § 4 erl1 .i lt folgende fassung: 
, , (1 ) Der Arbeitsvertr , 1 s: wird schriftlich ,-i bgeschlc,ssen; 

den1 /\ :tH.>itcr ic.._t l' inc /\11�lt'rt igu1\�� (1u �/t1 h�i nd igL'l7 . .  
Mehrere A rbei tsverhäl tnisse zu demselben Anstellungs

träger dürfen nur begründet werden, ,,·enn die jeweils 
üb,·rtrJg,·n,·n l ,1 tigkeit1 · 1 1  n icht 1 1 1 e i nem unmi l lc- ib,m·n 
Sachzu sammenhang stehen. Andern fa lls gt'lten sie ,i ls ein 
Arbeits \·erhäl tnis . 

(2) \ l'L1cn,1brc·,i vn sind nur \\ i rksc1m, 1\ 1 ' 11 11 si,· ,,, _ h r itt
l ich vereinbart 11·erden. Eme Nebenabrede kann gesc,ndert 
gekündigt werden, soweit d ies d urch Tarifvertrag nJrge
sehl'n , ,,lt,r ein✓t· ln·rlr,1g l1Ch \ l'n·i nb,ir t  i ,t  

--l .  § 7 wird wie folgt geändert: 
a ) Absa tz 3 erhält die folgende Fassung:

,, (3) Arbei ter, die besonderen Ansteckungsgefahren
ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdendt•n Einrich
tungen beschäftigt sind, sind in regelmäBigen Zei tab
ständen ärztlich zu un tersuchen . Arbei ter, die mi t der
Zubereitung von Speisen beauftragt sind , können in
regelmäßigen Zei tabständen ä rztlich untersucht wer
den."

b) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz angefügt:
„Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist dem
Arbeiter .iuf seinen Antrag bekanntzugeben . "

::, .  § 15 wird wie folgt geändert: 
a) Absat;: 6 Satz 1 erhäl t  die folgende Fassung:

„In Dienststellen und Einrichtungen od er in Teilen
von d iesen, deren Aufgaben Sonn tags-, Feiertags-,
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Wechselschicht-, Schicht- oder :\achtarbeit erfordern. 
mul� dil'nstpLrnm;iisig ()dl'r l0l'triebsüblich enhf'ft''
l·hcnd ge,irbL·itl'l 1\'erden."

b1 Absatz 7 Satz 3 erhält die folgende Fassung: 

„Er umfaßt z.ß. die Dienststelle oder die Einrichtung 
in dem Gebäude oder Gebäudeteil. in dem der Arl0eiter 
arbeitet." 

h. In § lh c J\bs. L nil'r,1bs. 1 ll'l/l,·r f·L1[bs,1l/ 1\vrdL·n die
\\()rlc „nichl ,1h.;,·t,·icrtc Ülwrstunckn" durch die \\L1rtc
.,einer nicht abgeteierten Überstunc1e" ersetzt.

7. § 19 erhält folgende Fassung:

,,§ 19 
llec.chii ftigungs/L'il 

1 1 / lksch;ittiglmgs1cit i.st diL' 1°,·i lkmc,elht·n A nstl'l-
lungsträger nach \·ullendung des achL-:ehnten Lcbensph
res in einem Arbeits,·erhältnis zurückgelegte Zeit, auch 
1\·enn sie unterbrochen ist. 

Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des§ 3 Buchst. d 1\·erden 
niL-hl beriicbichtigt. [m iibrig,·n 11ndcn /eiten ,11� nicht
',,[ lbesch;ütigtLT . .'\rh'itrwhnwr , ,,11 ,rnril'ITLlrnt't. 

bt der Arbeiter au,; seinem Verschulden oder auf eigenen 
\\'tmsch aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, so gilt 
die vor dem Ausscheiden liegende Zeit nicht als Besch,if
tigungszeit, es :,ei denn, dals er das Arbeitsverhältnis 
I\ ,".'-'.l'n einl's mit '-i1,herheit L'n,·,1rtvtcn P('rson,1L1bb,1ul'S 
l,lk·r Wl')';L'll L nL1higkeit :;ur Furhl'l1ung der ,\rl,L·it 
mtulgc einer Klnpvrbl•sch:idigung, 1dl'r einer in/\ t1:-.u hmg 
oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschädi
gung aufgelöst h,ü oder die Nichtc1nrechnung der Beschäf
tigungszeit aus sonstigen Gründen eine unbillige Härte 
cfarstellen würde. 

1:=1 Ubernirnml ,·m /\n:,Lcllung,lr,)'-',l'f eine Dien,hlt'lk 
,,dn gcsd1losc.r'J1l' Tl'ilc einer soklwn ,·un ei1wm . .'\11,tl'l
lungsträger, der ,·on diesem Tarit,·ertrag erfaßt wird oder 
diesen oder einen Tiirifvertrag ,wsentlich gleichen Inhalts 
anwendet, so ,1·erden die bei der Dienststelle bis zur 
l..l:,ernahme zurückgelegten Zeiten nach Maisgabe des 
. .'\ ],,,lt/t'S ·1 ,1 ls fü•sd1,i ftigungszci t ,rngereclrnd. 

( ,) Wechselt Lllr :\rbcitcr den \nslcllungstr<1gt·r im 
Geltungsbereich die�es Tarifvertrages, ohne dal< eine 
\"ersetzung erfolgt, soll die Zeit der Beschäftigung beim 
bisherigen Anstellungsträger ab Beschäftigungszeit be
rücksichtigt werden, sofern das . .'\rbeitsverhältnis nicht 
,ltb Versclrnldcn ch•s ,\rbeitl'rs l,L·,·ndl't wurde. 

1 +i Die J\b<1l1t I und 2 gelll'n ,inngL'm;it� fi.irehcmc1ligv 
Bt·c1mtc mit Dien,;tbezügcn." 

8. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:

„Für die Amechnung nach den Absätzen 2 bis 6 gilt
§ 19 Abs. 1 Unterabs. 2 entsprechend."

b) In Absatz 2 Satz 1 werden in Buchstabe e die Worte „die
öffentliche oder gemeinnützige Aufgaben wahrneh
men" durch die Worte „die Spitzenverband oder
Mitglieder in einem der Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege sind", und nach dem Wort „anwen
den" das Komma durch einen Punkt ersetzt und die
Buchstaben f bis i gestrichen.

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a werden die Worte „oder in der
früheren deutschen Wehrmacht und im Reichsar
beitsdienst (aktive Dienstpflicht und Übungen)" 
gestrichen. 

bb) Buchstabe b wird gestrichen. 

Ll I L-\uchsl;1be c 1\·i rcl Kuchst,lbl' b und c-rh;i]t folgende 
f-'-1SSLI ng: 

„b) die im Soldate1werhältnis in der Bundeswehr 
zurückgelegten Zeiten, soweit sie nicht nach 
Buchstabe a anzurechnen sind; /1.bsatz 3 Satz 1 
und 2 sind sinngemäi.1 anzt11\·enden," 

cidl Ruchst;ilw d und ,, werden gestricllL'n. 

t'l'I L:ntcrabsatz ::' ,1·ird gestridll'n . 

9. In§ 22 ,l'ird in der C:berschrift und in Absatz 1 jeweils das
Wort „Einreihung" durch das Wort „Eingruppierung"
ersetzt.

l()_ § 2, \\·ird wie folgt gt<indL•rl: 

,1) .'\b�alz 2 Unll•r,1],s 1 5,itz 2 Lh1chc,l. d erh;ilt die 
folgende Fassung: 
,,d) Erziehungsurlaub nach Bundeserziehungsgeldge

setz und sonstiger Beurlaubung zur Kinderbetreu
ung bis zu insgesamt fünf Jahren." 

b) In \l0s,lt,. 2 Unter,1b,. ::' werden in ßuchc,t,1bc d n,1eh
den Worten .,§ "11 .\hs. !"die VVnrte „und § 'i(l ,1"
angefügt und Buchstabe f gestrichen.

c) Absatz 2 Unterabs. 3 ,l'ird wie folgt geändert:

aal In Buchstabe b werden die Worte „nach dem
1. Oktober 1981"' durch die Worte „in der 7:eil vom
1. Oktober JLJ . ...;,c, bis 1urn :\0. 5q7tl'rnber 199]" 
L'fSt't/t und nach den Wortl'n „Halbscitl 2" dit' 
Worte „in der bis zum 30. September 1991 
geltenden Fassung'' eingefügt. 

bb) Es wird der folgende Buchstabe c angefügt: 

,,cl für fü,w;ihrungszeiten nach dt•m 30. Septern
Lwr JLJ LJJ g1ll ci ILJ Ab,,. I Lntl•r,1bs. 2 entspre
chend." 

11. In§ 28 Abs. 1 Satz 2 ,,·erden die Worte „Arbeiter mit einer
geringeren als der in § 15 Abs. 1 Satz 1 festgesetzten
regelmäßigen Arbeitzeit" durch die ·worte „nichtvollbe
sch;1ftiglc' Arbeiter" er,t't;,-t .

12. In§-�� .'\bs. 2 Buchst. d 11 i rd cfas Wort„ Einr,·ihung" durch
das \\'urt „Eingruppinung" ersetzt.

13. § 33 a erhält folgende Fassung:

.,§ 33 a 
Wechselschicht- und Schichtzulilge 

( 11 Dc•r Arbl'itcr, LiL'r ,t:mdig nc1ch cinc•m Schichtpl,rn 
(Uicn,tpl,111) ,·ingl'sl't;t bl, der L'irwn re,c;clm,1(�igen Wech
sel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten(§ 15 Abs. 
8 Unterabs. 7 Satz 2) vorsieht, und der dabei in je fünf 
Wochen durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstunden in 
der dienstplanmäfügen oder betriebsüblichen Nacht
schicht leistet, erhält eine Wechselschichtzulage von 
200,- DM moni\tlich. 

(2) Der Arbeiter, der ständig Schichtarbeit (§ 15 Abs. 8
Unterabs. 8) zu leisten hat, erhält eine Schichtzulage, wenn 

a) er nur deshalb die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllt,

aa) weil nach dem Schichtplan eine Unterbrechung
der Arbeit am Wochenende von höchstens 48 
Stunden vorgesehen ist oder 

bb) weil er durchschnittlich mindestens 40 Arbeits
stunden in der dienstplanmäßigen oder betriebs
üblichen Nachtschicht nur in je sieben Wochen 
leistet, 
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bl die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne nm 
mindl'stens 

,,al 1:-: Sl1111Lkn. 
bb) 13 Stunden 

geleistet wird. 

Die Schichtzulage beträgt in den Fällen des 

,11 Unter;ihs,1t1es 1 Buchst.a 120,-D\L 

aa) Doppelbuchst. aa 
bb) Doppelbuchst. bb 

monatlich. 

90,- D\1 
70,- D'.\I 

1_;1 Die Abs:itlL' 1 und 2 gellen nicht für 

.11 .:\rbeitl'r, in llL'fL'l1 regelm:ilsigL' .\rh·itc,zeil regl'i111l1h1g 
eine Arbeit�bcreit;,chafl von durch„dmittlich minde
stens drei Stunden täglich fällt, 

b l Pförtner. 

Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1 Buchst, b: 

L,•i hpanne isl dJc• ,/ ,·i t /\\'isclwn dem 1-k·ginn der frü lw�tL·n 
und dem EndL' der c,p;itcsten Schicht inm•rh,1lb \c,n 2--1-
Stunden. Die geforderte Stundenzahl muß im Durch
schnitt an den im Schichtplan vorgesehenen Arbeitst<'tgen 
erreicht werden. Sieht der Schichtplan mehr als fünf 
.-\rbeitstage wöchentlich vor, können, falls dies günstiger 
i,t. der ßercdrnung des Durchc,chmth fünf ArbL•itc..L,:',,' 
111ichentlich /.ll{':l'll n,k gelt·gt l\'Pr,h-n 

14. t:i 3-l wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Unterabsatz 1 werden die \Vorte „Arbeiter mit
einer gL'rii\e;l'rL'n .11� der in � 15 Abs. 1 c.;,, t/ 1 
festgcsL'l/CL'll rq-;clm;ilsigL·n \rbeihzl'it" durch die 
Worte .. � ichln1lllw�chMtigk .\rbL•ill'r" ersetzt. 

bb) Unterabs21tz 2 erhält die folgende Fassung: 

„Arbeitsstunden, die der Arbeiter über die 
vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hin21us leistet, 
kiinnen durch L'ntsprl'dwnck Arbl'itsbdrc·iung 
unter f.ohnturtz,ihlung ,rn,gq.-;liclwn WL'rden. c.;1i
Wl'it ein.\ u�glt'idrnichl crh;ilt der Arbc1 ll'I 
für jede zusätzliche Arbeitsstunde, die keine 
Überstunde ist, 1/167,-lü des \lon21tslohnes." 

bl In Absatz 3 werden die Worte „jede Mehrarbeitsstun
dl'" durch dit' Wortl' ,.jedl' nicht .ibgL'fL'il'rle \lelu,1r
bcilsstunde" er,l'lzt. 

cl Es wird folgl'ndc l'rolokollnotiz ,mgefiigt: 

,,Protokollnotiz zu § 34: 

Ist mit einem früher vollbeschäftigten Arbeiter auf 
seinen Wunsch eine Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, soll der Arbeiter bei späterer Besetzung eines 
Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen 
der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten 
bevorzugt berücksichtigt werden." 

15. § 35 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
a) in Buchstabe e wird der Betrag „1,50 DM" durch den

Betrag „2,50 DM" ersetzt,

b) in Buchstabe f wird der Betrag „0,75 DM" durch den
Betrag „ 1,25 DM" ersetzt,

16. Dem§ 36 Abs. 5 wird der folgende Unterabsatz angefügt:

„Dem wegen Verrentung ausgeschiedenen Arbeiter
kann, wenn sich die Rentenzahlung verzögert, gegen
Abtretung des Rentenanspruchs ein Vorschufs auf die
Rente gewährt werden."

17. § 37 A.bs. -l Unterabs. -l t'rhält die folgende Fassung:

„Krankc•ngeldzuschui< 1xird nicht gt•:r,1hlt

a) über die ßcendigung de;., i\rbvilsvcrh:1ltnisscs hin,rns,

b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem 21n der Arbeiter
Bezüge - ausgenommen eine Hinterbliebenenrente -
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer
zu<üzlichcn Alters- und Hinterbliebene1wersorgung
\\Ckr aus l'Ü1('r .sun',tigen Vl'rsorgung,l'inrichtung cr
hcilt. zu Lil-r der .c\n,tellungstr:igcr ,,d,·r t'in ,rndcrn
Arbeitgeber, der diesen Tarifvertrag oder einen Tarif
,·ertrag wesentlich gleichen Inhalts angewendet hat,
die \littel ganz oder teilweise beigesteuert hat. Liegt
dieser Zeitpunkt nw dem Ende der 16. Woche der
.-\rh·ilsunföhigh·it. 11ird der Kr,rnh·ngddzuschuls bis
zum Emk der U1. \ \, >Liw gL'z,1hll, l:rng,kns icd()(:h für
/ll'l'i Mnnatt' vom lkginn der Bc,ügc im Sinm· des
Satzes 1 an. Beträge, die ab Krankengeldzuschuß über
den hiernach maßgebenden Zeitpunkt hinaus gezahlt
worden sind, gelten als Vorschüsse auf die zustehen
den Bezüge im Sinne des Satzes 1; als \·orschüsse gelten
,1uch vermögens1, irk,,rnw I eislunc',l'll. UrLrnbsgl'ld
und /u1\·(•ndung. sc>IIL'il sie iibcrz,1hlt \\Orden sind.
Die Ansprüche d6 Arbeiters gehen m�uweit auf den
.-\nstellungsträger über."

18. § 37 ,l 11·ird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird einziger r'l.bs,lt/.
b) ,\L"-,ll:r 2 ll'ird gcstr1clwn.

19. § 3q .\b-, 1 wird wie folgt geündcrl:

a) Unterabsätze 1 und 2 \\'erden ein Unter21bsatz; in Satz 2
dieses Unterabsatzes ,\·erden die \>\'orte „auf Antrag"
gestrichen.

bl �,lLh Unter,1bs,1lz 111ird folgt'nder L. 11k'r,1bs,1t1/ l'ingc
fugt: 

.. Leiten in einem l:leschäftigungs- und Ausbildungs
,-erhältnis mit weniger als der durchschnittlichen 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit werden in 
Yollem Umfang berücksichtigt." 

20. Dem ti --1-il wird dl'r ful,e;1·nde Satz ,rngdi1gt:

,,1\uh1 l'ndungen ,lll',. \11L1 h d,1uerndl'r ,\ n�t,,llsunterbrin
gung (§ 9 der BeihilfeH1rschriften des Bundes) sind nicht
beihilfefahig."

21. § 47 1\·ird wie folgt geändert:

a) \bs,1t:r 4 ll'ird untc•r l:l,,ibch;iltung dl'r ,\bs,1tzlwzeicli
nung gestrichl'n.

b) ,\bsalz 6 Unterabs. 3 ,\·ird gestrichen.

22. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes" gestrichen.

b) Es wird folgender Absatz 3 21ngefügt:

„ (3) Der nach Absatz 2 beurlaubte Arbeiter hat einen
Anspruch auf vorzeitige Rückkehr aus dem Sonderur
laub frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem ein zu
seiner Vertretung begriindetes (Aushilfs-)Arbeitsver
hältnis gelöst werden kann."

23. Es wird folgender § 50 a eingefügt:

,,§ 50 21 
Fort- und Weiterbildung 

Wird ein Arbeiter auf Veranlassung und im Rahmen des 
Personalbedarfs des Anstellungsträgers fort- oder weiter
gebildet, werden, sofern keine Anspriiche gegen andere 
Kostenträger bestehen, vom Anstellungsträger 
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a) dem Arbeiter, soweit er freigestellt werden muß, für die
notwendige Fort- oder Weiterbildungszeit die bisheri
ge Vergütung (§ 26) fortgezahlt und

b) die Kosten der Fort- oder Weiterbildung getragen.

Der Arbeiter ist verpflichtet, dem Anstellungsträger die
Aufvvendungen für eine Fort- oder Weiterbildung im 
Sinne des Unterabsatzes l nach Maßgabe des Unterabsat
zes 3 zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch 
des Arbeiters oder aus einem von ihm zu vertretenden 
Grunde endet. Satz l gilt nicht, wenn die Arbeiterin 

a) wegen Schwangerschaft oder

b) wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten

gekündigt hat oder einen Auflösungsvertrag geschlossen 
hat. 

Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhältnis endet 

a) im ersten Jahr nach Abschluß der Fort- oder Weiterbil
dung, die vollen Aufwendungen,

b) im zweiten Jahr nach Abschluß der Fort- oder Weiter
bildung, zwei Drittel der Aufwendungen,

c) im dritten Jahr nach Abschluß der Fort-oder Weiterbil
dung, ein Drittel der Aufwendungen."

24. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Der einzige Absatz wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

,,(2) Andere wichtige Gründe, insbesondere drin
gende betriebliche Erfordernisse (z.B. Arbeitsmangel
oder Umbesetzung von Arbeitsplätzen aus dienstli
chen Gründen), die einer Weiterbeschäftigung des
Arbeiters entgegenstehen, berechtigen den Anstel
lungsträger nicht zur Kündigung. In diesen Fällen
kann der Anstellungsträger das Arbeitsverhältnis
jedoch, wenn eine Beschäftigung zu den bisherigen
Vertragsbedingungen aus dienstlichen Gründen nach
weisbar nicht möglich ist, zum Zwecke der Herab
gruppierung um eine Lohngruppe kündigen.

Der Anstellungsträger kann das Arbeitsverhältnis 
ferner zum Zwecke der Herabgmppierung um eine 
Lohngruppe kündigen, wenn der Arbeiter dauernd 
außerstande ist, diejenigen Arbeitsleistungen zu erfül
len, für die er eingestellt ist und die die Voraussetzung 
für seine Eingruppierung in die bisherige Lohngmppe 
bilden, und ihm andere Arbeiten, die die Tätigkeits
merkmale seiner bisherigen Lohngruppe erfüllen, 
nicht übertragen werden können. Die Kündigung ist 
ausgeschlossen, wenn die Leistungsminderung 

al durch einen ,\rbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
im Sinne der Reichsversicherungsordnung herbei
gl'fiihrl 11urclc,11 ist, ohnl' d,li� d,5 Arbl'iter vursatz-
lich oder l,1hrl:issig gehc111cil•lt hat, 

oder 
b) auf einer durch die langjährige Beschäftigung

verursachten :\bnahme der körperlichen oder gei-
5tigen Kräfte und Fähigkeiten nach einer Beschäfti
gungszeit (� 19) \'Cm 20 Jahrt:>n beruht und d,'r
J\rbl'it,,r d,1s ll111fundfiinfzigsk i dwnsj,1hr Vl>llvn
dd h,it.

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum
Schluß eines Kalender\'ierteljahres. 

Lehnt der Arbeiter die Fortsetzung des Arbeit5Yer
hältnisses zu den ihm c1ngebotenen geänderten Ver
tr,1gsbl'dingung,·11 cib, st> gilt das .·\rL,,.'itsverhiiltnis 1111\ 

Ablauf der Kündigungsfrist als vertragsmäßig aufge
löst (§ 58)." 

25. § 56 wird gestrichen.

26. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „mit dem eine durch
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von
mindestens 30 Stunden vereinbart ist und" gestrichen.

b) In Absatz 2 wird in Buchstabe h der Punkt durch ein
Komma ersetzt, und es wird der folgende Buchstabe i
angefügt:
„i) der Arbeiter aus eigener Erwerbstätigkeit eine

Rente aus der gesetzlichen Rentenversichemng 
oder Leistungen aus einer Versicherung oder 
Versorgung erhält oder beanspruchen kann, zu der 
der Anstellungsträger oder ein anderer Arbeitge
ber, der diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag 
wesentlich gleichen Inhalts anwendet, Mittel ganz 
oder teilweise beisteuert oder beigesteuert hat." 

c) In Absatz 3 werden in Unterabs. 1 Nr. 1 Buchst. d, Nr. 2
Buchst. d sowie das Komma nach Nr. 2 Buchst. c und
der Unterabsatz 2 gestrichen.

d) Absatz 4 Unterabs. 2 wird gestrichen.

27. § 63 Abs . 5 wird wie folgt geändert:

a) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält die folgende Fassung:

,, Werden dem Arbeiter laufende Versorgungsbe
züge, laufende Unterstützungen, Arbeitslosen
geld, Arbeitslosenhilfe, sonstige laufende Bezüge 
aus öffentlichen Mitteln, Renten aus der gesetzli
chen Rentenversicherung, die nicht unter § 62 
Abs. 2 Buchst. i fallen, oder Renten und vergleich
bare Leistungen eines ausländischen Versiche
rungsträgers gezahlt oder hätte der Arbeiter der 
nicht unter § 62 Abs. 3 Nr. 2 fällt, bei unverzügli
cher Antragstellung nach Beendigung des Arbeits
verhältnisses Anspmch auf Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe, so erhält er ohne Rücksicht 
darauf, ob der Anstellungsträger dazu Mittel 
beigesteuert hat, das Übergangsgeld nur insoweit, 
als die genannten Bezüge für denselben Zeitraum 
hinter dem Übergangsgeld zurückbleiben." 

bb) Satz 2 und 3 werden gestrichen. 

b) Im neuen Unterabsatz 2 wird der Wortlaut zu Buchsta
be g gestrichen.

28. § 71 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Arbeiter, nichtvollbeschäftigte
Nichtrnllbeschäftigte Arbeiter sind Arbeiter mit einer 
geringeren rcgelmäfügen Arbeitszeit ab der in § 15 
Ab�. J bis .J und der S,,ndcrvereinbarungl'n hierzu für 
einen L'nlsprcclwnden n1llbcschiiftigte11 Arbeiter kst
gesetzten Arbeitszeit." 

29. Die Anlage 2 b- Sonderregelungen 2 b- wird gestrichen.

§2

Übergangs\, >rsdiritten 

(1) lnncrh,,lb des über den 30. September 1991 hinaus fort
bestehenden Arbeitsverhältnisses 

a) bleibt die rnr dem 1. Oktober 1991 erreichte Beschäfti
gungs- und Dienstzeit unberührt;

b) gilt§ 39 Abs. 1 Untcrabs. 2 Satz 2 nicht für ein vor dem
1. J,muc1r I LJ92 eintretcrnk� [ub1liium;
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c) bleiben Aufwendungen im Sinne des§ 40 Satz 2 KArbT
\, EK bis 1um :rI. Dezember I C)LJ2 wcikr bl'ihi lkfohig, 11·L,nn
für solche Aufwendungen tür dil'selbe PHson vor dem
1. Oktober 1991 Beihilfe zu gewähren war;

d) finden§ h2 Abs. 2 bis 4 und? 6J KArbT-N EK in dL·r bis zum
30. September 1991 geltenden Fassung Anwendung, ,H'nn
der Arbeiter vor dem 1. Januar 1993 ausscheidet und am
T,ge des Ausscheidens die Vor,rn.ssetzungen de� � n2
Abs. 1 K1\rbT-NEK in der bis /Um 30. S1c·ptember 1�191
geltenden Fassung erfüllt.

(2) Die 111ischen dc·n T,irifn·rtr,1gspc1rkien Z1bgesch](1ssL•ne
Vereinbarung vom JU .. November J99U wird für die vom Cd
tungsbereich dieser Regelung erfaßten Mitarbeitergruppen 
durch das Inkrafttreten der l\eufassung des Satzes 3 des§ 15 
Abs 7 KJ\rbT-NEK ni, ht berührt. 

§ 3
fnkraillrell'n 

Dieser Tarih·ertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. Abwei
chend davon treten§ 1 '.\Jrn. 13 und 15 sowie die Versicherungs
pflicht für d iL' Zusc1 l1/1 tTsorgu ng gemiil< fori fvertr,1g Li bL'I ,0i ne 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für nicht
beamtete Mitarbeiter ,·om 15. Januar 1982 mit Wirkung \Om 
1. April 1991 in l<r;,ft

KieL den 28 August 1991, Unterschriften

Tarifrertrag 
über ein Lohngrnppenverzeichnis 

zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag (KArb T-NEK) 
vom 28. August 1991 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger l\ordelbien (VKDA-7';EK), 
vertreten durd1 den gl'Schiiftsführemk11 Vorsl,rnd 

- einerseits -
und 
der Deutschen J\ngestellten-CL'WL'rksch;ift 
Landesverbände l lamburg und Schles\\·ig-1 Iolstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
8ezirksvcr11altungcn Hamburg und l\inrdwesl 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter 7';ordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, land- und forst11·irtschaft 
L,rnd esbezirk Nc1rdrn,1rk 

- c1ndererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

ARTIKEL I 
Lohngruppenverzeichnis 

§1
Anlage 1 zum KArbT-NEK 

Die Anlage 1 zum Kirchlichen Arbeitertarih-ertrag (KArbT
NEK) vom 17, Mai 1982 erhält die aus der Anlage 1 dieses 
Tarifvertrages ersichtliche Fassung. 

§2
Eingruppierung in die Lohngruppen 

(1) Für die Eingruppierung in die Lohngruppen ist§ 22 des
KArbT-NEK maßgebend, soweit in diesem Tarifvertrag nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Arbeiterinnen und Arbeiter, die in einer Lohngruppe
unter „fcriwr" ,mfgt'führt sind, kiinnc'll nicht n,ich lll'll allge
meinen Tii.tigkeitsmerkmalen eingruppiert werden. 

(3) Wird eine Arbeiterin oder ein Arbeiter mit zwei regelmä-
nebenL·indndcr ;u verrichtenden. in keinem Zus,1mnwn

hang miteinander stehenden und I erschiedenen Lohngrup
pen angehörenden Arbeiten beschäftigt, so erhält sie oder er, 
1\ L'n n nie ht die T:iti.e>;keit der hiilwren Lllhngrn ppe mindcstPns 
d1e 1 fällte der vervinbarten regdm,iGigen VI Lichentlichcn Ar
beitszeit beträgt, für jede Tätigkeit unter sinngemäßer Anwen
dung des :.i J4 Abs. 2 Unterabs. 1 KArbT-NFK den Lohn der ihr 
L'll ts�1reclwmle11 L,,lrngruppl'. fn diesem r:,1lk Lrnn im .\rlwits
Yertrag ein Mischlohn vereinbart ,\·erden, der der durch
schnittlichen Beschi\ftigung in den einzelnen Lohngrnppen 
entspricht � 8 i\bs. 3 KJ\rbT-Nl'K 11ird hierdurch rncht bL'
rührt. 

§J
Vor;irbeiterinnen und \orarbeilc•r 

(1) Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die zu \'orarbeiterinnen
und Vor;1rbL•itern ·,on Arlwiterinnen und 1\rl1citern der Lohn
gruppen I bis J oder 4 Fallgruppen d und L' bestellt 1,·orden 
sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine Zulage 
nm8 v.H. des Monatstabellenlohnes der Stufe 4 der Lohngrup
J•L' 1. 

Im übrigen erhalten die Arbeiterinnen und Arbeiter, die zu 
Vorarbeiterinnen und Vorarbeitern bestellt worden smd, für 
die D,111er L1L'r Tiitigkt·it ,,ls s,ilche eine Zulagl' 1·un 12 ,-.H. Lks 
\lonatstabellenlohnes der Stute 4 der Lohngrnppe 4. 

Besteht der Anspruch auf die Vorarbeiteuulage nicht für 
,.·i1wn \'l'Jk,n Kalcndcrmn11,1t, findet § 34 J\b�. 2 Unler,ibs. 1 
Ki.\rbT-1\EK Anwendung. 

(2) Vorarbeitl'rinnen und Vori!rbeitcr sind ArbC'iterinnen
und Arb"1tc'r, die durch schriftlidw \'crfüg1111g zu Cruppen
führerinnen und Gruppenführern nm Arbeiterinnen und Ar
beitern bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. Die Grup
pe' nrnl� ,rnfser Lkr Vorarh·1 lerin < 1,kr dem Vm,1rbei tl'r ,n1s 
mindestens zwei Arbeiterinnen und Arbeitern bestehen. Aus
zubildende im dritten Ausbildungsjahr können als Arbeiterin
m·n und 1\rheitcr ckr Lohngruppe-+ Fallgruppe d gerc·chnel 
1\·crden. 

(3) Arbeiterinnen und Arbeiter, bei denen die Aufsichts
fu nklion 1urn lnh,1lt ihrer T:itigkcit gel1iirl, ;.,md nicht Vorar
beiterinnen und \orarbeiter 1111 Sinne dieser \urschritt. 

(4) Wird die Bestellung zur Vorarbeiterin oder zum Vorar
h•i lcr wid l'JTtifen, ;.,o wird die Vor,,rbc·i terzu 1'1,gl' fiir die Dauer 
\ on zwei \ Vochen weitergezahlt, e;., sei denn, daß die 13eslel
lung von vornherein für eine bestimmte Zeit erfolgt oder daß 
der Widerruf durch schuldhaftes Verhalten der Vorarbeiterin 
oder des Vorarbeiters verursacht ist. 

§4
Meisterprüfung 

Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefes, eines Industrie
meisterbriefes oder eines Meisterbriefes in einem anerkannten 
Ausbildungsbentf mit einer Ausbildungsdauer von minde
stens zweieinhalb Jahren ist ohne Einfluß auf die Eingruppie
rung. 

ARTIKEL II 
Änderung der§§ 34 und 35 KArbT-NEK 

In§ 34 Abs. 3 und§ 35 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Stufe 
4" jeweils durch die Worte „Stufe l" ersetzt. 
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ARTIKEL III 
Ändenmg und Ergänzung 

des Monatslohntarifvertrages Nr. 7 zum KArbT-NEK 
Der :vlonatslohnlarifrertrag Nr. 7 zum KArbT-NEK \·om 

15. April 1991 wird wie folgt geändert:
1. § 1 erhält folgende Fassung:

Die 'v1onatstabellenlöhne (§ 26 Abs. 2 KA.rbT-NEK) sind in
dL·r Anlage' fcstgdq�L

2. § 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:
,,Er kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluß eines
Kalendermonats, frühestens zum 31. Dezember 1991,
schriftlich gekündigt werden."

/ 3. ,:\n diL' Stelle der Anl,1gen 1 und 2 tritt die Anlage 2 dic,Fs 
T,i ri fH·rlr<1ges. 

ARTIKEL IV 
Bemessungsgrundlage für Erschwemiszuschläge 

Die Bemessungsgrundlage der Erschwerniszuschläge nach 
§-+ cks Tarifvertrage$ (iber die Cewiihnmg von Ersch,\crnis
zuschLigen gernäi? § 33 KArbT-NEK nim I l1. Miirz 1987 betr;igt
9,5-+ D\1.

ARTIKEL V 
Einmalzahlung 

(1 l Die Arbeiterin oder der Arbeiter, die oder der aus dem am 
1. Okt,,bcr J lJlJ() schon und am 1. Januar I LILJJ noch bestt>henden
Arbeibvnhältnis für die :V1onate Okt,,bc'r bis Dezemhc·r 199(1
Anspruch auf Bezüge (Lohn, Urlaubslohn oder Krankenbezü
ge - auch wenn Krankengeldzuschuß ,\·egen der Höhe der
Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt
wurde-) hatte, erhält eine Einmalzahlung.

/2) Dil' Einmalzahlung bctriigt 235,- D\I. 
Die §§ 27 Abs. l Satz 2 und Abs. 3, 34 Abs. l Unterabs. 

KArbT-'-JEK gelten entsprechend. 
Maßgebend sind die Verhältnisse am 1. Oktober 1990. 
(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 ist es unschäd

lich, \,·enn die Arbt>iterin uder der Arbcikr wt>gc'n des Ablauts 
der Js:rc1nkcnbezugsfri,t nicht für jeden dt·r Monate Oktober bis 
Dezember 1990, jedoch tür mindestt>ns einen dieser :\lonate 
Bezüge erhalten hat. 

(4) Die Saisonarbeiterin oder der Saisonarbeiter erhält für
jeden \'Ollen Kalendermonat, den sie oder er vom 1. Oktober 
199() l,i-, zum 31. DezL'mbcr 1990 noch An,.;prnch nuf Bezüge 
gc1föils Ahsc1t, 1 hatte, ein Drittl'I der Einm0lzahlung, wenn ,iL' 
oder er spätestens zum 1. April 1991 wieder in ein Arbeits,-cr
hältnis bei demselben Anstellungsträger übernommen wor
den ist. 

(5) Die Einmalzahlung ist nicht zusatzversorgungspflichtig
und wird bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht be
rücksichtigt. 

ARTIKEL VI 
Überleitung 

in die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses 
Vorbehaltlich der Eingruppierung nach § 22 KArbT-NEK 

werden die am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Tarifvertra
ges im Arbeitsverhältnis stehenden Arbeiterinnen und Arbei
ter, sofern sie beim gleichen Anstellungsträger weiterbeschäf
tigt werden, übergeleitet 

aus der Lohngruppe 
I 

in die Lohngruppe 
1 

Ja 
II 
IIa 
III 

IV 
V 
VI 
VII 

2 

2a 
3 
-± 

:J 
6 
1, 
,., 
/. 

Entsprechendes gilt für Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der 
Zeit vom 1. Januar 1991 bis zum 31. August 1991 eingestellt 
worden sind und deren Arbeitsverhältnis am 1. September 
1991 bei demselben Anstellungsträger fortbesteht. 

ARTIKEL VII 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

� 1 
Übergang�,'orschriften 

(]) Arbeite:>rinnen und .Arbeiter, die bei Inkr,1fttrcten dk•se,, 
'J�1rifvertr,1ges t'iiwn hiihcrL'll \lonatstabellenluhn erhit'lten ,1 b 
er maßgebend ist, erhalten dL·n bishl'rigen Mun,1 hl,1bellt·nlolrn 
solange, ,\·ie er für sie günstiger ist und sie die für ihre bisherige 
Eingruppierung maßgebende Beschäftigung ausüben. 

(2) An Arbeiterinnen und ,A.rbeiter, die am 31. Dezember
J 990 eine Vorarbeiterzulage nach § 3 Abs. 1 cI e5 Tarifvertrage,; 
über ein Lohngruppc'JWt'rzeichnis zum Kirchliclwn 1\rlwilt-r
t,1rifvertrag (KArbT-NEK1 ,um 1. Juni LW,; crhc1ltt>n h,1be11, 
wird die Vorarbeiterzulage in der Höhe weitergezahlt, wie sie 
der Arbeiterin oder dem Arbeiter am 31. Dezember 1990 nach 
dem TarifYertrag vom 1. Juni 1985 zustand. Sie ,\·ird als gleich
bleibender Festbetrag (Besitzstand) so lange weitergezahlt, bis 
die Vorcirbeitl'rzulage nach� 3 Abs. 1 dieses Tzirtfn,rtragt>s drn 
Festbe:>tr.1g L'rreicht bzw. übL'r�teigt. 

(3) Hängt die EingruppiL'rung nach diesem Tarifvertrag von
der Zeit einer Tätigkeit oder \'Oll der Zeit einer Bewährung in 
einer bestimmten Lohn- und Fallgruppe ab, \\·ird die vor dem 
1. Januar 1991 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu
berücksichtigen wiirc, wenn die:>scr Tarifrertr,1g bereits seit
dem Beginn des Arbeitsvcrh,iltnisses gegolten h�tte.

(4) .t\ach dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages sollen die
im Arbeits\·erhältnis befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter 
schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt werden, nach welcher 
Lohn- und Fallgruppe des Lohnverzeichnisses sie eingrup
piert sind. D0bei ist ggf. ,rnf eine etwaigl' 1\nwendung de;, 
Absatze;, 1 hinzuweisen. 

§2
Außerkraftsetzung von Tarifverträgen 

Es werden aufgehoben ab 1. Januar 1991 
a) der Tarifvertrag über eine Zulage an Arbeiter vorn 17. Mai

1982,
b) der Tarifvertrag über ein Lohngruppenverzeichnis zum

KArbT-NEK vom 1. Juni 1985.

§3
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag wird nicht angewendet auf Arbeiterinnen 
und Arbeiter, die spätestens mit Ablauf des 31. August 1991 
aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind oder ausscheiden. Dies 
gilt auf Antrag nicht für Arbeiterinnen und Arbeiter, die in 
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unmittelbarem Anschluß an das auf eigenen Wunsch beendete 
Arbeitsverhältnis wieder in den Dienst eines Anstellungsträ
gers im Sinne des§ 20 Abs. 2 KArbT-\JEK eingetreten sind oder 
eintreten. Dies gilt ferner nicht für Arbciterirnwn und Arbeiter, 
die wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezuge des 
Altersruhegeldes nach§ 25 Abs. 1 oder 3 AVG, § 12..J.8 Abs. 1 
oder 3 RVO oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 3 RKG aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschied<:'n sind oder ausscheiden. 

§4
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in 
Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

Anlage 1 
zum Tarifvertrag über ein 
Lohngruppen\·erzeichnis 

Loh ngm ppenverzeichnis 

Lohngruppe 1 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter mit einfachsten Tätigkeiten.

Beispiele:

1. Hauswirtschaftliche Arbeiterinnen und Arbeiter

2. Raumpflegerinnen und Raumpfleger

b) Arbeiterinnen und Arbeiter mit einfachen Tätigkeiten.

Beispiele:

1. Arbeiterinnen und Arbeiter, die Reinigungsarbeiten im
Stations-und Gruppendienst und in Funktionsräumen
der Krankenhäuser und anderen Einrichtungen verrich
ten, in denen in zentral gelenkten Arbeitsgruppen
gereinigt wird.

2. Stationshilfen.

3. Arbeiterinnen und Arbeiter mit einfachen Hilfsarbeiten
in Wäschereien und Plättereien, wie Zureichen und
Zusammenlq�,·n vun \\äschestücken und S,,rtil'rl'n dl'r
Wäsche.

4. Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter, S0\1-eit nicht i\17-
derweitig l'ingnr ppil'rl.

5. f laus-, Stations-und Küchenpcrs()nal, das mit besonde
rer Tätigkeit betraut ist und sich dadurch aus der
Fallgruppe a heraushebt.

6. Manglerinncn und \fongler.

7. Arbeiterinnen und Arbeiter für vielseitige hauswirt
schaftliche Arbeiten in Heimen.

Lohngruppe 1 a 

. .'\rbeiterinnen und Arbeiter der illlrngruppe 1 Fallgrup
pe a nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Lohn- und 
Fallgruppe. 

Lohngruppe 2 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter mit Tätigkeitvn, für die ('ine
eingehende fachliche Einarbeitung erforderlich ist oder die
mit besonderer Verantwortung verbunden sind

Beispiel:

f-fau„personal in AlteP- und T'tll'gcheimen, das zu
mindestens einem Viertel der auszuübenden Tätigkeit
pflegerische Arbeiten verrichtet.

b) Arbeiterinnen und Arbeiter mit eintachen Tätigkeiten, die
die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen.

Beispiele:

1. Badegehilfinnen und Badegehilfen

2. Friedh0fsarbeiterinnen und -arbeiter, soweit nicht höher
eingruppiert

3. Garten- und Forst,1rl,eiterinnen und -:u-bciter. ,,nveit
nicht höher eingruppiert

4. Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter.

c) Ferner:

1. Küchenpersonal, das mit der Zubereitung von Kaltver
pflegung beschäftigt ist.

2. Aufseherinnen und Aufseher in Kirchen, soweit nicht
höher eingruppiert.

3. Fahrerinnen und Fi1 hrer von Elektrokarrvn, soweit nicht
höher eingruppiert.

4. Fahrerinnen und Fahrer von motorgetriebenen Garten
bau- uncl Lrndmilscl1inen, soweit nicht höher eingrup
piert.

5. Handwerkerhelferinnen und l land werkerhelfer, soweit
nicht höher eingruppiert.

6. Heizerinnen und Heizer an Koksheizungsanlagen,
soweit nicht höher eingruppiert.

7. Helferinnen und Helfer in Zentralen für Instrumente
und Sterilgut.

8. Pförtnerinnen und Pförtner, soweit nicht höher eingrup
piert.

d) Betriebsarbeiterinnen und Betriebsarbeiter aller Art.

e) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngruppe Ia
Fallgruppe a (hv-Protokollnotiz Nr. Sl

f) i\rbeitL)t-innen und Arbeiter dl'r Lohngruppe 1 Fallgruppl'
b nach zweijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 1.

Lohngruppe 2 a 

a) Arbeiterinnt'll und i\rlwiter der LohngruFflt' 2 fällgruppe
e nach dreijii hriger Bewährung in dieser Fallgruppe
der Lolmgruppe 2.

b) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 2 Fallgrup
pe d nach zwt'ijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe
der Lohngruppe 2.

c) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 2 Fallgrup
pe b oder c nach vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen
Fallgruppe der Lohngruppe 2.

d) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 1 Fallgrup
pe b nach vierjähriger Tatigkeit in Lohngruppe 2 Fallgrup
pe f.

c·I Arbci ll-rinnen und Arbeiter ckr bi-;lll'rigen Lohngruppe II 
Fallgruppen a und b (kw-Protokollnotiz Nr. 5). 

Lohngruppe 3 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter mit erfolgreich abgeschlosse
ner Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
mit einer Ausbildungsdauer von weniger als zweieinhalb
Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf
beschäftigt werden.
(Hierzu l'rotokollnotiz Nr. 4)

l,1 Arbl'ikrinnen und Arbeiter der Luhngruppe 2 Fallgruppe 
a, die "-\rbeiten verrichten, die an das Uberlegungsvermö
gen und das fachliche Geschick der Arbeiterin oder des 
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Arbeiters Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, wa� nm solchen ArbL'itcrinnen und ArbeitL'r 
Li blich erweise verlangt werden kann. 

Beispiele: 

1. Arbeiterinnen und Arbeiter, die als Maschinenführerin
oder Maschinenführer motorgetriebene Arbeitsgeräte
(mit Ausnahrne \'On einfachen Rasenmähern) von Hand
führen.

7 Aufsdwrinncn und Aufseher in Kirchen, ,u dc:rcn
Tätigkeit auch das Erheben von Eintrittsgeldern gehört.

3. Beifahrerinnen und Beifahrer, \·on denen bei der
Einstellung der Führerschein Klasse 2 verlangt wird.

.i. Beiköchinnen und Beiköche ohne einschfägige .Äu�bil
dung. 

5. Fahrerinnen und Fahrer von Elektrokarren der Lohn
gruppe 2 Fallgruppe c Nr. 3, die diese Fahrzeuge
selbständig warten, soweit nicht höher eingruppiert.

6. Forstarbeiterinnen und Forstarbeiter, die motorgetrie
bene Arbcitsm,1schinen bedienen.

1. Carten- und �·nedhofs,1rbeiterinnen und -,lrbeikr, die
besondere gärtnerische Arbeiten \·errichten, z .B. form
schneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, selb
ständige Bepflanzung.

8. '\.'äherinnen und >Jäher, Plätterinnen und Plätter und
\Viischcrinncn und W;ischer ohne einschliigige :\u,bil
dung.

c) Ferner:
1. Friedhofsarbeiterinnen und Friedhofsarbeiter, die selb

ständig auf Friedhöfen ohne Friedhofsaufseherin oder
Friedhofsaufseher arbeiten.

' Fricdhofskapellenwartinnen und Friedhotsk,ipt'1kn
warlL'. 

3. Grabmacherinnen und Grabmacher, Gruftgräberinnen
und Gruftgräber.

-!. Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter, deren Tiitigkeit 
�pezicllc Materialkenntnisse nf,irdert. 

_..,_ Lagerarbeitcnnnen und L1gL'r,1rbciter, die wert\'l,lle 
Geräte zu pflegen haben. 

6. Archivarbeiterinnen und -arbeiter, die mit der pflegli
chen Behandlung wertvoller Archi\·alien betraut sind.

7. Handwerkerhelferinnen und Handwerkerhelfer.
(Hicr,.u Protz1kt,llnotiz Nr. 6)

1'. l'fortnerinnen und l'förtncr mit Fcrnsprccl1\·ermitt
lungsdienst oder an Eingängen mit starkem Besucher
verkehr. 

d) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 2 Fallgrup
pe a nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 2.

e) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 2 Fallgrup
pe d nach vierjähriger Tatigkeit in Lohngruppe 2 a
Fallgruppe b.

f) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 2 a Fallgrup
pe e nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 2 a.

g) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngrup
pe II a Fallgruppe a (kw-Protokollnotiz Nr. 5).

h) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngrup
pe II a Fallgruppe b (kw-Protokollnotiz Nr. 5).

Lohngruppe 3 a 

J) ArbL·it,·rinncn und J\rbcilt'r der Lohngru1•f•L' J F,1llgruppL'
b n,Kh vierj:ihriger T:1tigkeit in dic�l'l' f,illgruppc der
Lohngruppe 3.

b) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngrnppe 2 Fallgruppe
a nach vierjähriger Tätigkeit in Lohngruppe 3 Fallgruppe
d.

c) Arbcikrinncn und ArbL·it,T der Lolmgrnpp,, J L1llgrup1,c
h nach \icrj;ihrign l'c1ligkcit in di,'Sc'r Lillgruppe ch'r
Lohngruppe 3.

Lohngruppe 4 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter mit erfolgreich abgeschlosse
ner ,\usbildung in einem ,rncrkannten ,\usbildungsbenif
mit einn Ausbikiung,d,1Lwr \'On rnindc.,ll'n, Z\\L'ieinhc1lb
Jahren. die in ihrem oder ei1wrn , l'n1·,1ndtl'n Bcrut
beschäftigt werden.
(Hierzu Protokollnotiz '\;r. -!)

b) Arbeiterinnen und Arbeiter, die nach einer mindestens
dreij,ihrigcn ununterbrochenen Besch,iftigung in einem
ancrk,rn1ltL'n Ausbild u n_e;,,bcrut mit ClllLT Ausbildung,,
dau,:r nm rnindpsten� Z\\'eit'inhalb J,1hrt'll und nach
Vollendung des 23. Le'bensjahres eine \·ern·altungseigene
Prüfung erfolgreich a'bgelegt haben und eine entsprechen
de Tätigkeit ausüben.
(Hieou Protokollnotizen Nrn. 3 und-!)

c) Arbeiterinnen und Arbc'ikr, , on denen c'iiw L'rfolgrcich
,1bge�chlussene Ausbildung in einem anerkz1nntcn Auo,bil
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer \·on mindestens
zweieinhalb Jahren als \'oraussetzung für die Ausübung
der ihnen übertragenen Tätigkeit ausdrücklich verlangt
wird.
(Hierzu Protokollnoti/ '\ r. 4)

d) Arbeiterinnen und Arlwilcr der LuhngruJ•pc' 1 Fzillgrnppc
a, die 1\rbeiten verrichten, die an das Lberlegungsvermö
gen und das fachliche Geschick der Arbeiterin oder des
Arbeiters Anforderungen stellen, die über das Maß dessen
hinausgehen, was von solchen Arbeiterinnen und Arbei
tern üblicherweise verl,mgt werden kann.

c) Ferner·

1. Baggerführerinnen und Baggerführer (Greifbagger,
Löffelbagger).

2. Beiköchinnen und Beiköche mit sclm·ierigen Aufga
benbereichen.

1. E1 hrL·rinnen und F,1 hrL·r von Elckln, Lirn'n und Eld.:
trofahrzcugen, dil' n,1ch der Stra1'c'm·crkchrszul,1s
sungsordnung mit amtlichen Kennzeichen zum Stra
ßenverkehr zugelassen sind und überwiegend außer
halb der Beschäftigungsstelle im öffentlichen Verkehr
eingesetzt werden.

4. Fahrerinnen und Fahrer von Gartenbaumaschinen, die
einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen und
führerscheinpflichtig sind.

5. Fahrerinnen und Fahrer von Großflächenmähern
(Großflächenmäher sind selbstfahrende Mähmaschi
nen mit mindestens drei voneinander unabhängig
bedienbaren Mähaggregaten).

6. Fahrerinnen und Fahrer von Schaufelladern.

7. Fahrerinnen und Fahrer von Traktoren, die einer
Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen.

8. Friedhofsarbeiterinnen und -arbeiter, die mindestens
zu einem Drittel ihrer Tätigkeit selbständig Grabanla
gen herrichten.
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9. Arbeiterinnen und Arbeiter als Lagerverwalterinnen
oder 1 .<1gen·en\\llter.

10. Personenkraftfahrerinnen und -fahrer, soweit nicht
andenveitig eingruppiert.

f) .\rbcilcrinnl'n und Arbeiter der Lohngruppe 3 Fallgrup
pe a nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Lnhngmppe 3.

g) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppt' 3 Fallgrup
pe g nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 3.

h) Arbcilcrinnc•n und Arbt'itcr der bisherigen Lohngruppt· lll
Fallgruppe a (kw-Protokollnotiz Nr. 5).

i) Arbeiterinnen und \rbE'iter ,for bisherigen Lohngruppe llI
Fallgruppe b (kw-Protokollnotiz Nr.::;).

Lohngruppe 4 a 

,1) ,\rbeitcrinnen und .\rbeitcr der Lohngruppe-+ Fallgruppe 
d und e nach vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen 
Fallgruppe der Lohngruppe 4. 

b) .\rlwiterirnwn und Arbeitl'l' der Lohngrup1x· 3 Fallgrup
pe a nach \·ierjähriger Tätigkeit in Lohngruppe 4 Fallgrup
pe f.

c) r\rbcitcrirnwn und ,\rbciter der Lohngruppe 3 Fallgrup
pe g nach \ ierjähriger Tätigkeit in Lohngruppe 4 Fallgru p
pe g .

d) .\rbeiterinnen und A.rbL•itcr der Lohngruppe-+ F,1\lgruppc i
nach vieriähriger Tätigkeit in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 4.

Lohngruppe S 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppen 4 Fallgruppe
2,, b oder c, die hochwertige Arbeiten \·errichten.

[ loclnl'l.Ttigc Arbeiten sind Arbcill'n, die an das LJlx·rle
gungs\ermögen und das fachliche Geschick der Arbei
terin oder des Arbeiters Anforderungen stellen, die über 
das Mal( dec,sen hin,1t1sgl'l1L'n, w,1s \·on solchen J\rbt·ite
rinnen und Arbeiter üblichenveise verlangt werden 
kann. 

Llcispiclc: 

1. Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 4 Fallgrup
pe a, die komplizierte technische Anlagen bedienen,
wartL'11 und inst,1 ndsel:tL'n.

2. Betriebshandwerkerinnen und -handwerker mit min
de�tens zwei Gewerken.

_-,, Li1rtnerinnen und Gärtner, die nc1ch dem .-\usrnaß ihrer 
Verantwortung Reviergärtnerinnen und Reviergärtnern 
gleichzustellen sind (z.B. Obergärtnerinnen und Ober
gärtner auf Friedhöfen - Obergärtnerinnen und Ober
gärtner im Sinne dieser Fallgruppe sind Friedhofsarbei
terinnen und -arbeiter, die selbständig eine Fläche ab 9 
ha verantwortlich betreuen-). 

4. Reviergärtnerinnen und Reviergärtner (Reviergärtne
rinnen und Reviergärtner im Sinne dieser Fallgruppe
sind Arbeiterinnen und Arbeiter, die selbständig einen
Unterhaltsbezirk verantwortlich betreuen).

b) Ferner:
1. Fahrerinnen und Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen

(Unimog und andere) bei regelmäßiger Verwendung
verschiedener Anbaugeräte (durch die Einweisung sind
Erschwerniszuschläge im Zusammenhang mit der Ver
wendung der Zusatzgeräte abgegolten).

2. Köchinnen und Köche mit schwierigem Aufgabenbe
reich oder in Heimen mit mindestens 150 Plätzen.
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c) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 4 Fallgmp
pe a, Li oder c nach dreij(ihrigL'r flew:ihrung in der
jeweiligen Fallgruppe der Lohngruppe 4.

d) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 4 Fallgmp
pe h nach dreij:ihrigcr fle1,<ihrung in dieser fallgruppe der
Lohngruppe 4.

e) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngruppe IV
Fallgruppe a
(kw-Protokollnotiz Nr. 5).

f) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngruppe IV
Fallgruppe b
(kw-Protokollnotiz Nr. 5).

g) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngruppe IV
Fallgruppe c
(kw-Protokollnotiz Nr. 5).

h) Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer der bisherigen Lohn
gruppe IV
(kw-Protokollnotiz Nr. 5).

Lohngruppe 5 a 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter der Luhngruppe 5 Fallgrup
pe b nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Fallgruppe der
LohngruppE' 5.

bi Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 4 Fallgrup
pe a, b oder c nach vierjähriger Tätigkeit in der Lohngrup
pe 5 Fallgruppe c . 

c) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 4 Fallgrup
pe h nach vierjähriger Tätigkeit in Lohngruppe 5 Fallgrup
pe d.

dJ ,\rbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 5 Fallgruppe 
g oder h nach vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen 
Fallgruppe der Lohngruppe 5. 

Lohngruppe 6 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngmppe 4 Fallgrup
pe a, b oder c, die be�onder'- hoc!Twcrtige J\rbcill'n
verrichten.

Besonders hochwertige ,-\rbeiten sind Arbeiten, die neben
vi,·lseitigL'm lwchwcrtigem fach] ichL'm Können bc�ondere
Umsicht und Zm-erlässigkeit erfordern.

Beispiel:

l:ktrieb�hand 1,\·crkcri nnt'n und -band werJ...cr, die mit je
weils mindestens einem Fünftel ihrer Arbeitszeit in drei
Gewerken arbeiten. Mehrere Gewerke können zu einem
Cewerk 1usammengefaü:t werden.

b) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 5 Fallgrup
pe a nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der
Lohngruppe 5.

c) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 5 Fallgrup
pen e oder f nach dreijähriger Bewährung in der jeweiligen
Fallgruppe der Lohngruppe 5.

d) Arbeiterinnen und Arbeiter der bisherigen Lohngruppe V
Fallgruppe a
(kw-Protokollnotiz Nr. 5) .

Lohngruppe 6 a 

a) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 5 Fallgrup
pe a nach vierjähriger Tätigkeit in Lohngmppe 6 Fallgrup
pe b.

b) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe5Fallgruppen
e oder f nach vierjähriger Tatigkeit in Lohngruppe 6
Fallgruppe c.
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c) Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 6 Fallgrup
pv d nach vit'rj:1hngL·r TiitigkL·il in d1,·-,cr Fc1llgruppL' dn
1., ,lrngruppL' b.

Lohngruppe 7 

Arbeiterinnen und Arbeiter der Lohngruppe 6 Fallgrup
pe a nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der 
Lohngruppe 6. 

Lohngruppe 7 a 

[\rbciterinm•n und Arbeiter der Lolmgruppe ö Fallgru].'pl' 
a nach vierjähriger Tätigkeit in Lohngrnppe 7. 

Protokollnotizen zum Lohngruppenverzeichnis: 

Nr. 1 b bcstc-h! Einigkeit d,irülwr, dill; ,1ic• Rechtsstellung ,kr 
l•c·i Inkrafttreten des ·1:irih'l'rtr,1gc·s über ein Lolrngrup
Pl'tl\'l'rzic:ichni:' \'clm l. Juni l cJ,s.;::; im 1\ngcc,tl'lltt·nH•r
hältnis beschaftigten Arbeitnehmer, deren Tätigkeit im 
Lohngruppenwrzeichnis aufgeführt sind (z.B. Pfört
ner), nicht aus Anlaf?. des Inkrafttretens dieses Tarif\ er

trages geändert "·ird. 

Nr. 2 Ls besteht Linigk,·it d,1rüber, d,1L'. d1,' Kiister in mittkr,·n 
und grolsl'll Kir,hcngcnwinden ,1b ,\ngt'sklltt- bc«,,h,1t
tigt werden sollen. 

Nr. 3 Als verwaltungseigene Prüfung im. Sinne der Lohn
gruppe 4 Fallgruppe b gilt auch die bei einer Kommu
na 1-, Rundes-oder T ,änderven,·,1lt11ng Jbgl'legtc nr,,-,11-
tungsl'igl'nl' l'n1tung. 

Gültig \'Om 1. Januar 1991 

Nr. 4 Anerkannte Ausbildun12;sherufe sind die nach dem 
lll'rnt,bildungsg,•sd1 ,L,1c1tlich ,rn,·rL111nkn oder ,ib 
sl,lc1tlich ,11wrkc1nnl .�c·ltcndl'n Ausbildungshl'mfe. 

Nr. :5 Diese Bcrufs-/Tätigkeitsbezeichnung gilt nur für Arbt'i
terinnen und Arbeiter, die nJch bisherigem Recht nach 
dieser Berufs-/Tätigkeitsbezeichnung eingruppiert wa
ren. 
Div,1· lkrufs-/'l�itigh·it,,,bt•:1l'ichmmg t<illt für diese 
Lulrngruppc kimtti:� \\l'g (k\\'). 

Nr. 6 H,md\\'erkerhelferinnen und -helfer sind Betricbshdte
rinnen und -helfer, dit> auf wesentlichen Teilgebieten 
eines anerkannten handwerklichen oder industriellen 
Ausbildungsberufes mit einer Ausbildungsdauer von 
rninckc-:tL•ns zwl'il'i11h,1 lb bhren aufgrund ihrer fachli
clwn 1---..cnntnis und l ,·rt1gk1·ill'n sclh.st.rnclig L'inschLigi
):.';t' ..\rl,citcn verrichten, ,tnvl'it sie sich in dil'ser l;itigkt'it 
ein Jahr bewährt haben. 

Nr. 7 Personenkraftfahrerinnen und -fahrer sind die ständig 
eingeteilten Fahrerinnen und Fahrer ,-on Kraftfahrzeu
gt·n, dit' nacb ihrer ß,rn,irt und :.\\bStclttung zur 
Bd,ir,lc-rung \'Oll rn,-hl ml'hr .ib n,·11n l'ersorwn ein
,, hlit'l�lich h1hrcri111,d1T F,1hrl'r gcTignl'l 11nd bl'stimrnt 
�ind. Zu den Personenkraftfahrerinnen und -fahrern 
gehoren ferner die ständig eingeteilten Fahrerinnen und 
Fahrer von Kombinationskraftwagen mit höchstens 
acht fest eingebauten Fahrgastsitzen �m\-ie die Fahrerin
m·11 und Fahrer \'()11 Kr,1nkentr:rnspclrt1,·,1g\.'n. 

Anlage 2 Lum Tarii1 ertrag über ein 
Lohngruppenverzeichnis 

Monatstabellenlöhne 
(11ll,n,1Llid1 in L)[VIJ 

Lohn- Monatslöhne in Stute 
Gruppe 

7a 

l",l 

b 

Sa 
5 

-la 
-l 
-·1{1 

.,, 

2a 
2 
1 a 

1 

1 2 -, 
,) 

3.144/19 3.194,39 3.245,50 
J.074,'Jil 1.124,1(1 1.174,07 
3.00C:,1,LJ 1.0'ih)C \. tori ,7-l 
2.942A9 2.989,56 3fü7,3lJ 
2.879,13 2.925,20 2.972,00 
2.815,77 2.860,82 2.906,59 
2.755,13 2.799,23 2.844,01 
2.69-l, 'i2 2.737,6� 2.781,4-,, 
2.61h,'il 2.h78,68 2.721,S� 
2.'i78,4lJ 2.619,74 2.hhl,hh

2.522,98 2.563,33 2.604,36 
2.467,46 2.506,92 2.547,04 

2.414,33 2.452,95 2,492,21 
2.361,20 2.398,97 2.437,36 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 
vom 28. August 1991 

zum Manteltarifvertrag für Auszubildende 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-KEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

4 ::, 6 7 8 

3.297,42 3,.�-�0,"J 8 3.403,78 3.4.'i8,2-l .3513,58 
;_224,Sh i.2;'1_1.--lh 1.128 8,'i :U82,l-l 3.436,27 
). J �S,-tl ).2(l\lJ2 :1.2��-21 3.109,32 3.>h:?.,28 

.C\.085,99 3.lJ3,36 3.183,33 3.236,:50 3.288,29 
3.019,55 3.()(,7,86 3.116,9:'i 3.166,81 3.217,49 
2.9:53,10 3iJL10,3:5 3.04,'i,36 3.097,13 3.146,68 
2.889,52 2.93S,75 2.982.72 3.030,44 3.078,94 
2.82'i,91 2.,s.;71.l'i 2.917,119 2.%1,7h 1.011, 18 
2 7b'i,08 2)-:1 )Ll,].l 2 s::;4 2.c; 2.8'!9,CJ-; 2.'!-H1,Y1 
2 7(!.J,24 2.747,::;l 2.7') 1,47 2.836,l-l 2.881,'il 
2.646,01 2.60�,33 2.731,37 2.775,07 2.819,47 
2.587,79 2.629,19 2.671,26 2.714,00 2.757,43 

2.532,08 2.572,59 2.613,75 2.655,57 2.698.06 
2.476,35 2.515,97 2.556,23 2.597,13 2.638,69 

* 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

- einerseits -
und 

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landeswrbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
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§1
Änderung des Tarifvertrages 

Der Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 1. Juni 1983, 
zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 
24. Februar 1989, wird wie folgt geändert:

1. Dem§ 3 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

,,Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist dem Auszu
bildenden auf seinen Antrag bekanntzugeben."

2. § 15 Abs. 3 wird gestrichen.

3. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Unterabs. 3 wird gestrichen.

b) Absatz 2 Unterabs. 2 und 3 (neu) wird Absatz 3.

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

,,(4) Die Kündigung muß schriftlich und in den Fällen
des Absatzes 3 Unterabs. 1 unter Angabe der Kündi
gungsgründe erfolgen."

4. In§ 26 Satz 2 werden die Worte „Abs. 2 Unterabs. 2" durch
die Worte „Abs. 3 Unterabs. 1" ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen 
an nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge \·orn 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Ändernng des Tarifvertrc1gc, 

Der Tarifvertrag über \·ermögenswirksame Leistungen an 
nichtbeamtete Mitarbeiter Yom 15. Januar 1982, geändert 
durch den Anderungstarifwrtrag Nr. 1 vom 10. August 1988, 
wird \\·ie folgt geändert: 

1. § 1 ,--\b,. 3 wird wie fol,gt geändert:

a) Unterabsatz l wird durch folgende Lntcrabsätzccrsetzt:

,,(3) Für den voHbeschäftigten Mitarbeiter beträgt die
\ ermögenswirksarne Leistung 13,- D:vf.

Der nichtvollbeschäftigte Mitarbeiter erhält von dem 
ßl'trag nach Uritcr,,b�,itz 1, der ihm zustehen würde, 
\\'L•nn er voJlbcsch;iftigt ,viirc, den Teil, der dem Mag dl'r 

mit ihm vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Ar
beitszeit entspricht. Als nicht vollbeschäftigt gelten 
Mitarbeiter mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar
beitszeit von weniger als 38,5 Stunden." 

b) Der bisherige Unterabsatz 2 wird Unterabsatz 3, Satz 2
wird gestrichen.

2. In § 5 wird in der Überschrift und im einzigen Satz jeweils
die Zahl „6" durch die zahl „5" ersetzt.

3. § 6 Unterabs. 1 erhält folgende Fassung:

„Der Mitarbeiter erhält

a) als vollbeschäftigter Mitarbeiter eine persönliche Zulage
von monatlich 13,- DM,

b) als nicht vollbeschäftigter Mitarbeiter von dem Betrag
nach Buchstabe a, der ihm zustehen würde, wenn er
vollbeschäftigt wäre, den Teil, der dem Maß der mit ihm
vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
entspricht,

wenn 

a) die Grundvergütung zuzüglich des Ortszuschlages der
Stufe 2 oder die Gesamtvergütung - bei nicht vollbe
schäftigten Angestellten vor Anwendung des§ 34 Abs. 1
Satz 1 KAT-NEK -,

b) der Monatstabellenlohn oder der Betrag, der sich bei
Anwendung des§ 27 Abs. 1 S. 2 oder Abs. 3 KArbT-NEK
aus dem Monatstabellenlohn ergibt, - bei nicht vollbe
schäftigten Arbeitern vor Anwendung des § 34 Abs. 1
Unterabs. 1 KArbT-NEK -

monatlich nicht 1.900,- DM erreicht. Als nicht vollbeschäf
tigt gelten Mitarbeiter mit einer regelmäßigen wöchentli
chen Arbeitszeit von weniger als 38,5 Stunden." 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen 
an Auszubildende 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
1\nstcllungstr\2-er Norde]bien (VKDA.-NEK), 
VL'rlrctcn durch den gesch;iftsführt·nden Vorstand 

- eim0rseits
und 
der Deutschen Angestellten-Ge,\-erkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschait Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
[k,irksverwaltungcn Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk:\' ordmark 

- andererseits

1vird ,rnf der Grundlage der Tarifrcrtriigc vom 'i. :\:cwember 
1979 folgende� 1 t'l''-'inbart: 
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§ 1
Änderung dL'S T,1rif1 nlr,1ges 

n,,r Tarifvertr,1g ubc•r n'rmög,'nc;11·irJ...samL' Leisttmgc·n ,111 
Auszubildende vom 17. \1.ai 1982, geändert durch den ;\nde
mngstarifvertrag .'\r. 1 \·om 10. August 1988, wird 11·ie folgt 
geändert: 

1. Der Eingangssat7 \\·ird wie folgt geändert:

,11 Die Nm. 1 bis-+ 1n·rden durch h,lgende Nrn I L,is 3
L'rSl't7l: 

„ 1. Auszubildende, die unter den Manteltarif1·ertrag 
für Auszubildende \·om 1. Juni 1983, 

2. Auszubildende, die unter den Tarifvertrag über die
Regelung der Arheitshedingungl'n der T'r,1ktiLm
tinncn und f'r,iktik,rnten 1,,rn l'i. April l()(JI.

3. Auszubildende, die unter den Tc1rih·ertr,1g zur
Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerin
nen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpfle
gegesetzes oder des Hehammengesetzes ausgebil
det werd cn. \·om 17. Mär1 1 CJf:11,".

L,I fJie Wortt' ,,n,Kh�tehcnd J\uc;;uhkkndc gcn,rnnl" 11·c,r
den durch dit' \\'orte „jeweils in dvr geltenden JCassung, 
fallen, und" ersetzt. 

2. Dem§ 1 Abs. 1 11·ird der folgende Satz angefügt:

,,Beträgt die Ausbildungsvergütung bzw. das Entgelt zu
/Üglich dec, Vcrlwir,1tetenzuschlag, m,,nallich miml,·,tens
1 .cJilO,- DM, betr,igl d iL' vcrmiigcns\\ 1rl,s,mw Leistung m,1-
natlich 13,- Dt\1„ 

3. In§ 5 wird in der L"berschrift und im einzigen Satz je11·eils
die Zahl „6" durch die Zahl „5" ersetzt.

;:; .., 
::-, ~ 

f 11 kr,1 fttrck ll 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktllber 1991 in Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

Änderungstarifvertrag \ir. 2 
yom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen 
an Ärzte/.:\rztinnen im Praktikum 

Zwischen 
dem \'crh,rnd kirchlicht'r und di,1h111bcher 
.--\n,lc'llungc.tr:igL'r \:, ,rdelbil'n (VK!J--\-:\ EK), 
vcrtret1:cn durch Lfrn gc„chäftsführc1nden \'orstand 

- einerseits
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifrertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Ärzte/ Ärztinnen im Praktikum rnm 5. August 1988, geändert 

durch den Änderungstarih·ertrag Nr. 1 vom 7. Juni 1990, wird 
ll'it' folgt g,<rndert: 

l. � l .-\l,s I crhillt tolgend,· f'C,1ssung:

,,(1) Der Arzt im Praktikum erhält monatlich eine vermö
gens,\·irksame Leistung im Sinne des Vermögensbildungs
gesetzes in Höhe von 26,- DM. Beträgt das Entgelt zuzüg
lich des Verheirateten7uschlags monatlich mindestens
l .lJ(HI.- D\11, lwtriigt dll' n·rmögenswirks,rnw Leistung mu
n,itlich 1 ,,- DM.

Der nichtvollbeschäftigte Arzt im Praktikum erhält von 
dem Betrag nach Unterabsatz 1, der ihm zustehen würde, 
wenn er vollbeschäftigt 11·äre, den Teil, der dem Maß der mit 
ihm 1·ereinbarten regelmäfügen wöchentlichen Zeit der Tä
tigkL·it ,1ls Arzt im Praktikum entspricht." 

2. In�:=; \\'ird in dl'r Übcrschnft und im ci111igcn Satz jeWL'ils
die Lahl „6" durch die i.'.ahl „5" ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Die;-;L•r T,1rifvcrtr,1g tritt ilm 1. Oktubl'r JLJLJ] in Kraft. 

KiL'l, ckn :i_,,;_ ;\ugust llJ')l, L nti:rschriften 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 

Schülerinnen/Schüler, 
die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes 

oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 

Z\\'isclwn 
dem VL'1-b.md kirchlicher und diakonisclwr 
Anstellungsträger Nordelbit:n (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschiiitsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Dc'utvhen Angcstellt,·n-CewL'rkschilft 
Lrndcs1 c·rbiin,k Hamburg und Schll'swig-l lobtc>in 

der Gc11·erkschaft Öffentliche Dienste, Traföpurt und Verkehr 
Bezirks\·erwaltungen Hamburg und Nord,\·est 

dem Verband Kirchlicher \litarbeiter Nordelbien 

der Cc11·erkschZifl Cartenb.1u, Land- und Forstwirtschaft 
IAmdl •sb,·/irk Nordrn,1rk 

- ,indererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge \'Dm 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflege
gesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 17. März 1986, zuletzt geändert durch den Änderungsta
rifvertrag Nr. 4 vom 30. November 1990, wird wie folgt geän
dert: 

1. Dem§ 5 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

,,Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Schüle
rin oder dem Schüler auf ihren oder seinen Antrag bekannt
zugeben."

2. In§ 7 Abs. 1 Unterabs. 2 werden nach dem Wort „Abschrif
ten" die Worte „bzw. Ablichtungen" eingefügt.
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3. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

,, \3) Bei \'urliegcn der Vor,mssetzungcn erh,ilt die Sc·lni
lerin oder der Schüler
a) die Zulagen, die für Angestellte gemäß § 33 Abs. 1

Buchst. c i.Vm. ·\bs,1tz J KAT-NE1'. jcweil� vcreinb,1rt
sind, und die Zulagen nach der Protokollnotiz Nr. 1 zu
Abschnitt A der Anlage 1 b zum KAT-NEK zur Hälfte,

b) die Wechselschicht- und Schicl1tzulage t'«Kh § 3., a
KAT-NEK zu drei Vierteln."

4. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 Unterabsatz 2 wird gestrichen.
b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

(4) Die Kündigung mufs schriftli,·h und in den E11it·n
des Absatzes 3 Lnterabs. 1 Nr. 1 unter Angabe der
Kündigungsgründe erfolgen."

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifwrtrag tritt am 1. Oktober 19g7 in Kraft. Abwei
chend davon tritt§ 1 \Jr. 3 mit l\'irkung 1 (ll11 1. ,\pril ]lJl)l in 
Kraft. 
Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

Änderungstarifvertrag 1\'r. 3 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum 

Zwischen 
dem Verband kirchlic1ier und clic1 konischL'r 
Anstellungstr!"iger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

einerscit� 
und 
der Deutschen Angestellten-Ge,1·erkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Offentliche !Jienstc, Tr,1nsport und Verkd,r 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mit;,rbeitcr Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Lrnd- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk '\ordmark 

,rndererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Ärzte/ Ärztinnen im Praktikum vom 5. August 1988, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 30. No
vember 1990, wird wie folgt geändert: 
1. In der Protokollnotiz zu § 5 Abs. 1 werden nach dem Wort

,,Abschriften" die Worte„ bzw. Ablichtungen" eingefügt.
2. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

,, (2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält der Arzt im
Praktikum
a) die Zulagen, die für Angestellte gemäß § 33 Abs. 1

Buchst. c i.V.m. Abs. 3 KAT-NEK jeweils vereinbart sind,
zur Hälfte,

b) die \Vechselschicht- und Schichtzulage nach § 33 a
KAT-'\EK zu drei Vierkln."

§2
l nkra fttrcten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. Abwei
chend davon tritt§ 1 Nr. 3 mit Wirkung vom 1. April 1991 in 
Kr,iit. 

KieL den 28. August 1991, Unterschriften 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
über ein Urlaubsgeld für nichtbeamtete Mitarbeiter 

7:,1·ischen 
clc·m Verlxmd kirchliclwr und di,1konis,·her 
Anstellungsträger I'\ordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- eincr,cits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
LandC'SV('rbc'inde Hamburg llnd SchJc,s.1·ig-Hobtl'il1 

der Gewerkschaft Oftentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksven1·altungen Hamburg und .'\ordwest 
dc·m Verlx1nd Kirchkher Mit,irbciter '\urdelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vorn 3. No\"ernber 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des Tarifwrtrages 

": l des l:Hit\·c·rtr,1gc•� überein Urlaubsgeld für nichtbe,mitete 
l\litarbeiter ,·om 15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den 
A.nderungstarifvertrag Nr. 4 n,m 21. Februar 1991, wird wie 
folgt geiindcrt: 

1. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte „mit mindestens
18 Stunden" gestrichen und nach dem Wort„ Berufssoldat,"
dil' Work „Arzt im Praktikum," cit\c;efügt.

., [n Absatz 2 werden das ·wort „vollbeschäftigte" gestrichen 
und das Wort „nillbeschiHtigt" durch das Wort „beschäf
tigf1 t'f.<...,L1lzt. 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. 
Kiel, dem 28. August 1991, Unterschriften 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
über eine Zuwendung für nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
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und 
der Deutschen Angc-stellten-Cewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Be/irksven\·altungen T lamburg und Nlwdwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
La ndesb1:•zirk Nord rnark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1

Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifrertrag über eine Zuwendung für nichtbeamtete 
Mitarbeiter \·om 15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 4 \ orn 2. NoH'mber 1988, wnd wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „mit mindestens
18 Stunden" gestrichen und nach dem. Wort,, l:lerufssoldat,"
die Worte „Arzt im Praktikum," eingefügt.

2, § 2 Abs.3 Unterabs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,1 iat die arbeits\-ertraglich vereinbarte regclmälsige wö
chentliche Arbeitszeit des 'v1itarbeiters in dem maßgeben
den Kalendermonat weniger als die regelmiißige wöchent
liche Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschiiftigten 
\1itarbeiters betragen, erhöht sich die Zuwendung statt um 
den Betrag nach -Cnterabsatz 1 um den Anteil dieses Betra
ges, Jer dem Mais der mit ihm \ereinbarten Arbeih,eit 
entspricht," 

§2
Inkr,1fttrcten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1, Oktober 1991 in Kraft. 

Kiel, den 28, August 1991, Unterschriften 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
über eine Zuwendung 

für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakoni,,cher 
Anstellungsträger I\urdelbien (VKDA-'-JEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

vvird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1

-�nderung des Tarif\'L·rlrage�

§ 2 Abs, 3 Unterabs. 2 des Tarifvertrages über eine Zuwen
dung für Arzte/ Ärztinnen im Praktikum vom 5. August 1988,
geändert durch den Änderungst,irifn_•rtE1g '\r. 1 vom 7. Juni
1990, erhiilt folgende Fassung:

„Hat die im Ausbildungsvertrag vereinbarte regelmäßige 
\\ öchentliche Zeit der Tätigkeit des Arztes im Praktikum in 
dem maßgebenden Kalendermonat weniger als die regelmä
ßige wöchentliche Zeit der Tatigkeit eines rnllbeschäftigten 
Arztes im Praktikum betragen, crh(iht sich die Zu\l'endung 
statt um den Betrag nach Unteralb. 1 um den Anteil dieses 
Betrages, der dem Maß der mit ihm vereinbarten Zeit der 
Tatigkeit entspricht." 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrc1g tritt ,im 1, Oktc,bcr 1991 i 11 Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, l'nterschriften 

Änderungstarifvertrag Nr. 1 
vom 28. August 1991 

zum Tarifvertrag 
über eine Zulage an Auszubildende 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEKl, 
\'ertreten durch den gesch:Htsführcnden Vorstand 

einerseits 
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Lmdeswrbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nord\\·est 

dem Verband Kirchlicher .:Vlitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

andererseits 

,vird auf der Grundlage der Tarih-erträge ,;om 5. November 
J 979 folgendes nTeinbart: 

§1

>'\nderung des Tarih·ertragc-s 

Der Tarifvertrag über eine Zulage an Auszubildende vom 
19. Februar 1990 wird wie folgt geändert:

1. § 1 Buchst. d erhält folgende Fassung:

,,d) Tarifvertrages über die Regelung der Arbeitsbedin
gungen der Praktikantinnen und Praktikanten (TV 
Prakt) vom 15. April 1991". 

2. In§ 2 Abs. 2 Buchst. d werden die Worte,,§ 9 Abs. 3" durch
die Worte ,,§ 2 Abs. 4" ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. 

Kiel, den 28. August 1991, Unterschriften 

*
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Änderung„tarifvertrag Nr. 1 
vom 28. August 199] 

zum Tarifvertrag 
über die Gew:ihnmg von ErsclnHrni">zuschlägen 

gemäß§ 33 KArbT-NEK 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakL1nische:-
,\ n:-'LL'll u ngslriigcr l\"orddbim (VK8A-'\TK), 
Vl'rtrl't,·11 durch den )-;,,,-h,ifl-,führendL'n \,,r,.,l,md 

- cinL'r--.L1il<-: -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschatt 
Landesn:rblinde Hamburg und Schles1\ ig-HLilstein 

der Ge11·erksch,1ft Öffentliche Dienste, Tr,1n�port uncl Verkehr 
llc;;irk,\ <'n\·,1ltungc11 �Limburg und i",,,nh\'l',t 

dem \',-rb,md Kirchliclwr \-litcHbL'itL•r· \,(lrdclbicn 

der Ce11·erkschaft Garten bau, Land- und Forstwirt�chatt 
Lande�bezirk Nordmark 

- andererseits -

wird ,n1f der CrundL1c<;v der 'I:uifvcrlr,1_g,, nin1 c;_ NnH·111b,·r 
l lJ7CJ tulgl'nde,-, 1 L'fl'inbc1 rt

§ 1
Änderung des Tarifvertr,,ges 

§ -l des Tarifvertrages über die Gewährnng von Ersch1vern1s
;;uschLigen gernii!s § 'l'l K :\ rh T-N FK ,., ,rn 11,. Miir;; 1 %7 11 1 rd 
wie t,dgl gL·iimkrl: 

1. S,üz l erhiilt folgende Fas,-ung:

„ Die Bemessungsgrundlage der Erschwerniszuschläge
betriigt 9,54 DM."

" In S,1t7 2 werden die \Vorte „Lohngruppe TV" dmch die 
\\llrlc „Luhngrupi•L' 4' crc,l'l;;t. 

3. Die l'rutukullnotiz 1u � 4 wird gestri,·lwn.

§2
Inkrafttreten 

Die�c'r T1rif"n·rl1'<1g tritt mit Wirkung\"( ,m 1. f.1m1M JCjLJ] in 
Krall. 

Kiel, den 2ö. August l uu 1, UnlersLhrittrn 

Verwaltungsanordnung zur Regelung von H:frten bei der 
Besteuerung von Dienstwohnungen für Angestellte sowie 
für Arbeiterinnen und Arbeiter vom 19.11.1991 

Nach Artikel 102 Abs. 3 der Verfassung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche wird folgende Verwaltungs,rnordnung erlas
sen: 

§ 1

Die Rechtsverordnung zur Regelung von Härten bei der 
Besteuerung von Pastoraten und Dienstwohnungen für Kir
chenbeamte und Kirchenbeamtinnen vom 11. Juni 1991 
(GVOBI. S. 277) - RVH -ist auf Personen, denen vom Anstel
lungsträger eine Dienstwohnung aufgrund tarifvertraglicher 
Vorschriften zugewiesen wird, entsprechend anzuwenden, so
weit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

§2

(1) § 1 Abs. 1 RVH ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
auch anteilige Sozialversicherungsbeiträgt> in die Berechnung 
der Belastung einbezogen vverden. 

(2) § 1 .-\bs. 2 RVH gilt in folgender Fassung:
,, Die Ober,c:rL'n,e bl'tr,igl in den Vergütungs-b;.--11". Lohngrup

pen 

IX b V c und Kr. l Vl bz1\. cillL' Luhngruppcn 15 '\ 
V a/b - I1l und Kr. VII-XII 16 % 
II a - I und Kr. XIII I 7 % 

der Brutto-\·ergütung mit dem Ortszuschlag der Stufe 4 bzw. 
des ßmltl>-1.t,hns mit dem '--ic,1i,1lzuschl.1g für 2 f<inLfrr." 

C,) In"') \bs. 3 RVI I Wl'l"Lkn dil' Z,1hknkoh>i111l'll dl'r c1:1hL·l
le durch folgend1c• ersetzt: 

DM 2.850 16 24 
DM 3.400 17 26 
DM 3.9:in 20 28 
DM 450il Y"> ""\() 
D1v15ll:ii1 ::'4 '12 
DJ\l 5.601) 1-

.:..,, J-l 
DM 6.150 26 36 
DM 6.70(' 1- 38 
DM 7.250 2::< -tO 

(4) Als ,.,rnt,·iligl'So;;ialn·hi,·lwrungslwilr,igv"' sind l) ':, des
,,S,1ehbcn1g,'• in diL' lkn·chnung Lkr LkL1slun,--; n,1ch � 1 Abs. 
RVI I ei11111L,l'zi,•lwn. 

Scheidet der oder die Dienst11·ohnungsberechtigte aus dem 
Dienstposten aus, der den Anspruch auf die Dienstwohnung 
hegri'I ndd h,1 t, s(1 L'rlischt l1L'r .\n:.pruch ,HI f den \\Hrnungszu
sclrnß mil d,·rn Zl'ilpunkt d,•, .-\ussclwidcn,, ,1uch wenn dil' 
W<>hmrng lll ,,h weiterhin l1c11 ,,lml wird. 

§ 3 RVH gilt mit der Maßgabe, dilß die Vomhundertsätze
dil'sl'r VL·n1·c11tungs,111(>rdm111g i� 2 Abs. 3) auf ,kr Lohnstt'll
crt.ibellc· .\ l·,·rulwn. 

(1) Diese \'erwaltungsanrndnung tritt zum 1. Januar 1992 in
Kraft . 

(2) Gleich?eitig tritt die Cbergangsrcgelung gemiiß Rund
c-chrL·ibvn ci L'' '.'--Jmddl,ischL·n l"irclwn,rn1tcs 1, ,m 24.11). l lJS'J 
(f'in,rnzic•IJ,, L berg,rng,rl'gdun,c>. in Ei1v.clf:ilk111 augcr Kraft. 

Vorstehende, vom Kollegium des Nordelbischen Kirchenam
tes am 1CJ. :\oyember 1991 beschlossene Ven\·altungsanord
nung wird hiermit bekanntgegeben. 

Kid, dl'n 2. fl,·/c•mlx-r J l)l) 1 

Nordclbi0ch,·, Kirchcn,nnl 
Dr. Blaschke 

Präsident 

Az.: 35505- VH I/D 1/D 3 

Erhöhung des Pauschalbetrages für Schönheitsreparaturen 
in Dienstwohnungen 

Kiel, den 29. November 1991 

Unter Bezugnahme auf§ 17 Abs. 5 cler Pastoratsvorschriften 
- NEK (GVOBL 1986 5. 26) wird der Pauschalbetrag für Schön
heitsreparaturen mit Wirkung vom 01.01.1992 wie folgt neu
festgesetzt:

a) Wohnungen, die weder mit Heizkörpern
noch mit Doppel- oder Verbundfenster
ausgestattet sind: 0,85 DM/qm 
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b) Wohnungen, die mit Heizkörpern, aber ohne
Doppel oder Verbundfenster ausgestattet
sind: 0,90 D>.1/qm 

c) Wohnungen, die mit Heizkörpern und
überwiegend mit Doppel- oder
Verbundfenster ausgestattet sind: 1,00 Di"vl/ qm 

Wir weisen darauf hin, daß der Pauschalbetrag für Schön
heitsreparaturen neben der Dienstwolmungs1·ergütung zu 
zahlen ist und nicht der Höchstbegrenzung gern. § 12 der 
Pastoratsvorschriften - NEK unterliegt. 

Nurdclbisclws Kirclwnamt 

Im Auftrage 

Jessen 

Az. 3550 - D I/D 3 

Pfarrstellenerrichtungen 

3. Pforr,,,telk der St. Johannis-Kirchcngeml'indc Alt,n1a (mil
Wirkung mm 1. Dezember 1991). 

._\z.: 20 St. Johannis-Kirchengemeinde Altona (3) P I/P 2 

3. Pfarrstelle der KircbengL'meinde Malcntc, Kirchenkrei,
Eutin (mit Wirkung vom 1. Dezember 1991). 

\z.: 20 \lalmlc (""\)-1' I[; [' 3 

Stel I en a usschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

ln derKi rchengc mein de Bre k l  u m  im Kirchenkreis f Tu
sum-Bredstedt ist die 2. Pfarrstelle vakant und umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
in einem jeweils eingeschr,inkten Dienstvcrh,iltnis (SU ',) zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 
Mit der Besetzung dieser Pfarrstelle ist die MitYerwaltung der 
Kird1engerncinde 13,irgurn ,·crbunden. Die beiden Kirchl'ngc
meinden Bugum und Breklum würden sich freuen, wenn sich 
ein Pastorenehepaar bewerben würde. Der Pastor bzw. die 
Pc1,torin soll in Bargum wohnen (gepflegte alte Kircl1e und 
,ollsUindig renoviertes P,1strnat in rel/n.Jller L,gc) und seinen 
bzw. ihren Dienst in den beiden selbständigen Gemeinden 
Breklum und Bargum nach den jeweiligen l\'otwendigkeiten 
,lllc-Üben. 

Er bzw. sie wird sowohl in Breklum als auch in Bargum seine 
bn,·. ihre Predigtstätte haben (gemeinsam mit dem Inhaber der 
l. Pfarrstelle Breklurn, der zur Zusammenarbeit und zum
gegenseitigen Austi\usch gerne bereit ist). Breklum-Nord (2.
Pfarrstelle Breklurn) umfaßt ca. 1.200 Gemeindeglieder und
Bargum ec1. 600 Gemeindeglieder. Für die Familie ,,·ichtig:
weiterführende Schulen in Bredstedt, Husum und Niebüll.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel 
Schleswig über den I Ierrn Propst des Kirchenkreises Husum
Bredstedt, Schobüller Straße 36, 2250 Husum. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilt Propst Kamper, Schobüller Straße 36, 2250 Hu
sum, Tel.: 04841 /2025 (nach Dienstschluß 04841/62800). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Breklum (2) - P III/P 3 

* 

In der K i r chengemeinde  Glückstadt  im Kirchenkreis 
Rantzau wird die 1. Pfarrstelle vakant und ist zum 1.6.1992 mit 
einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu 
besetzen. Der bisherige Stelleninhaber tritt zu diesem Zeit-

punkt in den Ruhestand. Die Besetzung erfolgt durch\ Vahl des 
Kirchen\·orstande>s. 

Die Gemeinde wünscht sich eine; n Pastor/ in, der/ die bereit 
ist, die Menschen dieser Kleinstadt zu begleiten. Die bewährte 
Arbeit des Vorgängers im Bereich SL'nioren- und Scvialarbeit 
kann fortgesetzt \\"erden, Freiraum für eigene Schwerpunkte 
ist vorhanden. Es besteht die Möglichkeit, die Seelsorge im 
Glückstädter Krankenhaus (100 Betten) zu übernehmen. 

13ei alll'r Teamfahigkeit und Kouperation�bereitschaft mit 
den/r Kollegen/in und den Mitarbeitern/innen (Kirchenmu
sik, Kirchenbüro, Kindergarten, Kinderstuben, Diakonie- und 
Sozialst,1lion, Jugendarbeit und Friedhof) bietet die Stelle die 
Möglichkeit und Chance, eigene Ideen und Fähigkeiten zum 
Tragen zu bringen. 

Dc>r Predigtdienst in llL'r histori-,chen Stadtkirche und im 
Paul-Gerhardt-Gemeindehaus erfolgt im Wechsel. Ein selb
ständig arbeitendes Kirchenbüro am Ort sorgt für Entlastung. 

Das Ld,en in dieser 37,i,ihrigen Stadt ,rn der Elbl' (12.00(1 
Einwohner, alle Schularten am Ort, angenehme soziille Infra
struktur, Hamburger Einzugsgebiet) hat darüber hinaus sei
nen besonderen Reiz. Ein histiirischcs, von Crund auf reno
\"iertes Pfarrhaus ist neben der Kirche vorhanden. Das grund
überholte Gemeindehaus steht für vielfältige Arbeit zur 
Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Rantzau, Kirchenstraße 3, 2200 Elmshorn. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen die Glückstädter Pastoren: 

Ernst Friese, Am Kirchplatz 2, Tel. 04124/2000 und 8744; 
Wolfgang Feige, Storchenfleth 1, Tel. 04124/2223; 
Kay Mordhorst,Jahnstraße 11, Tel. 04124/81773 und 
Jutta und Rainer Jungnickel, Dänenkamp 4, Tel. 04124/ 4153 
sowie 
Propst Alfred Goetz, Kirchenstraße 3, 2200 Elmshorn, Tel. 
04121 /29827. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Glückstadt (1) -P II/P 3 
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In der St. Paulus-Kirchengemei n d e  Ham burg
Ha rb u rg im Kirclwnkrt·is Hmburg ist die 1. Pfarrstelle \·a
k,1nt und umgehend 1111t L'inem l'asl(>r ,,dc·r eirwr l'.1slorin in 
einem eingcschriinktcn Dienstn·rh;illrns 1'11l ',) /ll bcsd/l'n. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die St. Paulusgemeinde umfaßt ca. -±.31Jll Gemeindeglieder 
und ist in zwei unterschiedliche Pfarrbezirke eingeteilt. Da� 
Gemeindegebiet liegt im Stadtteil Heimfeld, l lc1mburgs Süden, 
zwiscllt'n Crün,1nli1gcn, ,·inL'rSL'it;, ,mgr,·n/L'nd ,rn die 11·,1!ci r,.•1-
chen l Lirburgcr l:k•rgt·. ,rndercrscih ,m H,1rburgs I l.ikn- und 
Industriegebiet. 

Heimteld hat Autobahn- (A 1 / A 7) \\·ie 5-Bahn-Anbindung. 
Sämtliche Schulen sind am Ort. 

Die Sozialslrnktur besteht überwicg,·nd aus J\ngcstclltcn, 
J\rbL•itl'rn und Hand 11 nJ...c·rn. 1 n gu tbu r�c·rlich,· \\'ohngcg,•11-
dcn mit \·ielcn ;iltl'ren fü·1n1hncrn reiclwn abl'r ,rnch Stra!,cn
züge mit schwer sozial gefährdeten jüngeren Menschen, die 
eine besondere Aufg,1be iür die Gemeinde und den zuhmfti
gen Gemeindepastor• die zukünftige Gemeindepastorin dar
stellen. Der Ausländeranteil liegt bei ca. 15 

Die C,•rneinde vertügt iibcr l'ine ]'!II;- ,·rb,\ulc groUe, hl'ik, 
neug,,t1,dw Kirche, /11·,·i Ccnwindehau�,r. l'incn Kind,·rg,ir
ten und ein geräumige:i Doppelpfarrhau:i (1954 erbaut) mit 
Garagen und Pfarrgärten. Außer dem Inhaber der II. Pfarrstel
le arbeiten in der Gemeinde mit: ein Gemeindehelfer/Kirchen
musiker, ein Küster, eine .'\'ebenküsterin, eine Gemeindesekre
tiirin. \·ier Erzieherin1wn, t·itw Cenwindc,chwester, die in L1l'r 
So.1i,1lst,1tinn H,1rburg 11 eingesetzt ist, dr,·i R,rnmpflegcrinn,·n 
und ein Zivildiensth•i�lt•nder. 1 iin/u k\\mrn1·n \ idc• d1rt•n,mll
liche Helferinnen und Helfer, die mannigfache diakonische 
Akti\'itäten unterhalten. Die Gemeindearbeit ist betr. Kasua
lien nach Bezirken eingeteilt, alle weiteren T;Higkeiten werden 
überbezirklich versehen. Es besteht ein reges kirchenrnusika
lischL·, ],eben und ,·il1,· intcm,i\'L' Kinder- und Seniort'n<1rbeit. 
Die lugend,irheit und "<1mmlu ng jung,'r En1 ,ichsencr soll In
stärkl \1·enlen. 

Der Kirchenvorstand hält es für erforderlich, daß der zu kü nf
tige Pastor/ die zukünftige Pastorin das ruhig, an einem Fuis
gängerweg gelegene Pastorat bezieht und den Predigtdienst 
im \\',•chscl mit dem lnh,1bc•r dcr II. l'f,1rr,tclk-vcrsicht. 

Bcll'c'rhungen mit ,lthfLihrlichem, h,mdgt•schriebt•m·n I t'
benslauf sind zu richten an die Frau l'ropstin des Kirchenkrei
ses Harburg, Hölertwiete :;, 2100 Hamburg 90. 

\;\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 

J\thkü nfte erteilen ckr Vorsitzl'ndc de-. Kirchcm·orst.1nd,•s, 
l\1<.,[t>r J-...reil, l'l'ters\1·e;-; 'i, :::' 1 ()() H.irnbur:c; ur l, T,·1 040/:-7 -11- ;-;-, 
der stl'llH•rtrdende \·,1r-,il/ende des Kirllll'n\'(lJ'sl<mdcs. H,·1T 
Bathke, Langenberg 2-±, 2100 Hamburg 90, Tel. 040/7 60 Y3 cl7, 
und Pröpstin Jepsen, Hölertwiete 5, 2100 Hamburg 90, 
Tel. 040 /7 66 04 - 1 52. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Paulus-Kirchengemeinde Hamburg-Harburg (1) -
P I/P3 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eidelstedt-Ost sucht für ihre 
Kinder- und Jugendarbeit zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

Wir wünschen, daß vorh,rndene Aktivitäten in der Kinder
und Jug,·ndzirlwit der Ccnwinl1l' gefördert und k()urdinicrt 
\\'erden. 

Weitere ,\ufbauarbeit mil unsHen Ilaupt- und Ehrenamtli
chen sml'ie unserem jungen Pastor soll partnerschaftlich nach 
gemeindepiidagogischen Gesichtspunkten mitgestaltet wer
den. 

Unsere c;,,mcinde hc1t 2.lJilll Ceml'indc·glil'dt'f mit einem 
iibt·rdurchschnittlich huhcn .-\nteil ,lll lugenclli, lwn. 

Eidelstedt ist mit Bus und S-Bahn von der Citv in ca. 20 
Minuten Fahrtzeit zu erreichen. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind bis zum ::;_ Januar 1992 zu richten an den 
Kirclwm ,,rst,md der lc\·.-Luth. Kirchengl'nwincit' Fiddstcdt
Ost, D,1llbr,·gc11 1, 2000 H,1mburg Ci4. 

Auskünfte erteilt Pastor Rainer Chinnow, Tel. ll-10/57 46 61. 

Az.: 30 - E1delstedt-Ost- E 2 

Di(' E\.-Lulh. l'vlarlin-Luthcr-Cerneind1:• in H.imburg-Alsler
dorf sucht ab Januar 1992 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

lür die Kinder- und Jug,,nd,,rh•it (2() Woclwn�ttmckn). 

Wir wtinschen um; in un,l'r kkinc::. l'vlilarbcitertmm eim· 
engagierte Kollegin/ einen engagierten Kollegen, die/ der gern 
in folgenden Bereichen tätig sein möchte: 

- Fortführung und Aufbau nm Kinder- und Jugendgruppen
- Mitgestciltung von Kinderbibeltagen und Gerneindeveran-

�t.iltung,·n
lk•tl'iligung an der Kontirm,rnden,irlwit

- Gewinnen und Begleiten \'On ehrenamtlichen \,litarbcitcrin
nen und \,litarbeitern

Die Gemeinde hat etwa 5.-100 Gemeindeglieder und ein wei
tes soziales Spektrnm, eim:n 8'i-Plätze Kindergarten direkt im 
Cenll'imk/t'ntrum, eine gnii;,, '-o(l/i,1 lstation, \ tT/wcigtl' l'fad
fimil'r.irb,·1l. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 
29. Februar 1992 zu richten an den Vorsitzenden des kirchen
vorstandc�, Herrn P.istor Hnrst Tetzlaff, Heilholtkamp 78,
2000 ltrn1h1rg 78, tldl'r ,rn d,b Kirclwnbün, dc•r \1,irlin-Lut
hcr-CenlL'ind,·, z. l ld. de, J--:1rcht.·m·or;,t,rndcs. lldwlc1llee 156,
2llüü l larnburg 6Ll.

Auskünfte erteilen Frau Pastorin Iris Schuh, Tel. 040/51 37 82, 
und Herr Pastor Horst Tetzlaff, Tel. 040/51 88 09. 

Az.: 30 - Martin-Luther - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. Versöhnungskirchengemeinde Neumünster
Gartenstadt sucht zum 1. Februar 1992 

eine Diakonin/einen Diakon 

Die Stadtrandgemeinde hat 3.700 Gemeindeglieder. Die Ge
meindearbeit wird von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern zusammen mit dem Team der Haupt
amtlichen und dem Pastor gestaltet. 

Ein modernes Gemeindezentmm steht für die Arbeit zur 
Verfügung. 



Seite 360 GVOBI. 1991 Nr. 24 

Die Schwerpunkte der Arbeit sind: 

Kindl'r- und Jugendarbeit 
- Kindergottesdienst / Kinderkirche
- Konfirmandenunterricht
-- Frei,eiten

Die Jugendmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wünschen sich 
eine hauptamtliche Mitarbeiterin/ einen hauptamtlichen Mit
;1rbc'ill'r, ciiL• / der sil' bei ihrer .\rhL·it bq:;kitet und untl'rsti.itzt 
und den Jugendlichen genügend Freiraum läLlt, eigene Ideen 
zu verwirklichen. 

Die Vergütung erfolgt nach ckm l(;\T-NEK . 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Kirchenvorstand der E,·.-Luth. Versöhnungskirchenge-

meinde '\eumünster-Gartenstadt, Rintelenstr. 35, 2330 Neu
münsll'r 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Herr H Lange. Tel. 04321/516 41, Pastor R. Schlender, 
·1;_,i_ ll4'.'\21/515 .Sh und der Vnrsit/t'l1cll' dl's Jugend,1usschus
�es Herr :-1. l'iethe, Tel. 04321/5 30 7-L

Ablauf der Be,\·erbungsfrist: vier Wochen nach Erscheinen 
dieser i\usgabe des CL•sdz- und Vcn,rdm111g,blc1ltes 

Az.: 30 - Versöhnungs-KG - E 2 

Persona 1 nac hric h ten 

Ordinier t: 

Am ö. DL'/c•mber l lll) ! der V1k,ir Vlicl1.wl B<1 b i c' 1; 

am 15. Dezember 1991 die Vikarin Heike Bar a n, geb. 
Dau-Schmid t; 

am 8. Dez,,rnber ]':/'11 der Vikar Jürgen ßar th. 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Dr. Jürgen Bo brows k i; 

,im l 3. De/ember l ll')] der \'i],._,ir \N,,lfg,mg l:ln l cn; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Jan Christ e n  s e n; 

nm 8. Dezember 19q7 der Vikar Friedrich Fa 11 en b a  c her; 

am 8. Dezember 19Yl der Vikar Helmut Gerber; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Bärbel G r a a f. geb. Funcke; 

,im 8. DezL•mbcr l'JlJ 1 der Vik,,r An,1;; 11 am am i; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Christina Hen k e; 

am 8. Dezcmbc'r FN1 die Vik,irin Suqnne Hu chzcrmc i e r 
Boc k, geb. Huchzermeier; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Kirsten latzo\\', geb. 
Schmidt: 

am 8. Dezember 1991 derVikarThorstenjessen; 

an-t 8. Dezember 1991 der Vikar Martin K 1 a tt; 

am 8. Dezember 1 ()lJ I die ViLuin förbM a Land ,1, geb. \ 1l1wis; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Volker Land a: 

,1m ö. DezL•mber 19'!1 der Vik.ir Bernd Luhse; 

am 8. Dezember 1991 der Vika_r Gottfried Lu n g f i e 1; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Wolfgang Miet her; 

am 8. Dezember1991 derVikarJörnMöller; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Detlev Paschen; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Klaus-Georg Poehls; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Jörg Rasm us sen; 

am 15. Dezember 1991 der Vikar Martin R ühe; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Marlies Schulz; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Hilke Sieb el s, geb. 
Bredendiek; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Christian Sievers; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Andrea S imowski; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Bernd Sol tau; 

am 8. Dezember 1991 der Vikar Wolfgang Sta nk e; 

am 8. Dezember 1991 die \'ikarin Antje Stü m k e, geb . Pi per; 

,rni 15. [1ezcmbc·r l'lCJI die• Vik,irin l leikc T,1mming.1-L>uv
ke, geb. Timminga; 

am 8. Dezember 1991 die Vikarin Anke Zor n, geb. S1evers. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung yom Hi. Dezember 19Gl der Pc1,tor z.A. 'vlichael 
!) ab 1 e I unter lkgründ ung c•int·s Uil'nst\crhiiltrnsscs ,rnl 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Venval
tung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Apostelkirche 
,u H,1mbur�-Fimsblilll'l, KirclwnkrL+, 1\lt-1-!amburg -
Bezirk Mitte-: 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A . Heike 
8,1r,1n, gd·. Dau-S,hmidt, rnitc•r Bc·c;ründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschr,inktes Dienstver
hältnis 50 %) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Ven\·,1ltung der 3. PLurstellc der Kirclwngenwi11dc• Flen�
bur');-Vveiche, Kirchenkn!is Flensburg; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 19l)1 der Pastor z.A. Jürgen 
Barth unter Begründung ein,>.s Diensherhiiltniss,•s ;iuf 
l'rnbe zur Nordelbischl'n Ev.-Luth. Kirchv mit dl.'r Vcrw,d
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde TonndorL 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Wandshek-Rahlstcdt -; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember l YlJ l der l'aslur z.A. Dr. Jürgen 
Bob r u w s k i unter Beg1ündung eines Dienst,·erhä ltnisse, 
auf Probe zur Norde!bischcn Fv.-Luth. Kirche mit der 
VtT\\<lltung ,kr l'Lirrotelk· ckr KirchcngenH·inde Marie\ 
Magdalenen Klein Borste], Kirchenkreis Alt-Hamburg -
Bezirk Nord-; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Wolfgang 
Boten unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Rendsburg; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Jan 
Chr istensen unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses au f Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit dem 
pfarramtlichen Einsatz in der Ev.-Luth. Kirche im König
reich der Niederlande (9. Pfarrstelle der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche zur Dienstleistung mit besonderem Auf
trag); 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Friedrich 
Fallenbacher  unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Dienstleistung im Kirchenkreis Lübeck; 
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mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Helmut 
Gerber  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Moorrege
Heist, Kirchenkreis Pinneberg; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Bärbel 
G r a a f, geb. Funcke, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Dienstleistung im NEK-Ökumene-Projekt (einge
schränktes Dienstverhältnis - 50 %); 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Anas 
Hamami unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. 
Stephan in Wandsbek-Gartenstadt, Kirchenkreis Stormarn 
-Bezirk Wandsbek-Rahlstedt -;

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. 
Christina Henke unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Heilig-Geist-Kirchen
gemeinde Pinneberg, Kirchenkreis Pinneberg; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Susanne 
Huchzer m e i e r -Bock ,  geb. Huchzermeier, unter Be
gründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordei
bischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Wedel, Kirchenkreis Blankene
se; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Kirsten 
Ja tzow, geb. Schmidt, unter Begründung eines Dienst
verhältnisses auf Probe zur Nordei bischen Ev.-Luth. K1rche 
mit der Verwaltung der 4. Pfarrstelle der St. Laurentii-Kir
chengemeinde Itzehoe, Kirchenkreis Münsterdorf; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Thorsten 
Jessen  unter Begründung eines Dienstverhältnisses a ut 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Martin 
Kla  tt unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchenge
meinde Neumünster, Kirchenkreis Neumünster; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Barbara 
Land a, geb. Möwis, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis 
- 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der
Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kiel
Pries, Kirchenkreis Kiel (Regelung nach § 7 Abs. 1 des
Teilbeschäftigungsgesetzes i.d.F. vom 29. April 1991);

mit Wirkung nlm 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Volker 
L a nd a 'unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kiel-Pries, Kirchenkreis 
l<.iel (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsge
setzes i.d.F. \'0111 29. April 1991); 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Bernd 
Lohse  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Poppenbüttel, 
Kirchenkreis Stormarn -Bezirk Bramfeld-Volksdorf -; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Gottfried 
Lu n gf ie I unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 

Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Len
sahn, Kirchenkreis Oldenburg; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Wolfgang 
Miet  her  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung in der Johannes-Kirchengemeinde Neumünster, 
Kirchenkreis Neumünster; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Jörn 
Möl le r  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchenkreis Harburg; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Detlev 
P a schen unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ah
rensburg, Kirchenkreis Stormarn -Bezirk Ahrensburg-; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. 
Klaus-Georg P o ehls unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Dienstleistung in der Christus-Kirchengemeinde 
Husum, Kirchenkreis Husum-Bredstedt; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Jörg 
Ras  m u s s  e n unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung im Kirchenkreis Eutin; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Martin 
R ü h e unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Husum-Bredstedt; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Barbara 
Sc höneberg-B o h l ,  geb. Schöneberg, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Dienstleistung im NEK-Ökumene-PEP-Pro
jekt; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Marlies 
Sc h u l z  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit dem pfarr
amtlichen Einsatz in der Ev.-Luth. Kirche im Königreich 
der Niederlande (10. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche zur Dienstleistung mit besonderem Auftrag); 

mit Wirkung vom 1. Januar 1992 die Theologin Friederike 
Sc hwetasch ,  geb. Lüchau, als Pastorin (Probedienst) in 
einem eingeschränkten (50 '7o) privat-rechtlichen Dienst
verhältnis (Angestelltenverhältnis) zur Nordelbischen E\'.
Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Grube, Kirchenkreis Oldenburg (Rege
lung entsprechend§ 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgeset
zes i.d.F. vom 29. April 1991); 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Theologin Hilke 
Si ebe  l s, geb. Bredendiek, als Pastorin in einem privat
rechtlichen eingeschränkten (50 'k) Dienstverhältnis (An
gestelltenverhältnis) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Petrus-Kirchen
gemeinde Hamburg-Lockstedt, Kirchenkreis Niendorf; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 der Pastor z.A. Christian 
Si e v e r s  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Westensee mit 
dem Dienstsitz in Westensee, Kirchenkreis Kiel; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1991 die Pastorin z.A. Andrea 
Si mowski  unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
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auf Probe zur :'\ordclbischen E,·.-Luth. Kirche mit cier 
\l•nv,1llung dl'r '· ['fdrrstelle dl·r ('l,kr-Kirchengenwindc 
Flramfeld, Kirclwnk.rcis Stormarn Lle;,-irk ßr,1mfeld-\ (1lk:-,
dorf-; 

mit Wirkung vom 1. Januar 1992 der Siebenbürger Pzlstor 
Alfred Sinn ab Pastor z.A. unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe zur-" c,rdelbischen E ,·.-Luth. 
Kirche mit der \·L·1wallung der l't,1rr„ll'lle der Kirchc•ngl'· 
nwindt• Südcrh,1,l,·dl, Kirclwnkrl·i, ':ii1tkrdithrn<1rs,·hc·n; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember ll:Nl der Pastor z.A. Bernd 
So 1 t a u  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der \·en\·al
tung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde lüthjensee, 
Kirchcnkrds Stl\nnc1rn Bezirk.\ hrcnsburg -; 

mit\ \'irkung vorn 16. De/ember l L/lll der l '.1stor z.!\. \\°, ,I tg,rng 
S la hnke  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Segeberg; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Pastorin z.,-\. Antje 
Stümkc, geb. f'ip,·r, unter Bef_':rCm,lung eines DiL·n,tn•r
h,iltnisscs aut l1rubc zur Nordelbisclwn E\·.-Lulh. Kirdw 
mit der Verwaltung der 2. l'farr,tclle der Timolheus-Ge
meinde zu Hamburg-Horn, Kirchenkreis Alt-Hamburg 

- Bezirk Süd-;

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Past orin z.A. Heike 
L1 mm in g ,1- B o \ kt', gd,. T;1mming,1, unter Begründung 
L'iilL'S Dienstn·rh,iltnissps auf l'n,bl' /.llr Nonkll,1s,lwn 
E\·.-Luth. Kirche rnil der Vt)n\,lllung d1cr l'fdrrstdle der 
Kirchengemeinde Delve, Kirchenkreis Norderdithmar
schen; 

mit Wirkung vorn 16. Dezember 1991 die Pastorin z.,-\. Anke 
.i'.o r n, geb. SiL'H·rs, unter Begründung L'ines Dien,tvc•r
h,1ltnisses auf l'rnbe kingl'schr,rn klcs DicnstnTh,11 lnis 

.'iU '1i -) zur \:orddbbclwn E,·-Luth. Kirche mit der 
\"envaltung der 2. Pfarrstelle der Petrus-Kirchengemeinde 
Harnburg-Lockstedt, Kirchenkreis '\iendorf. 

Ernannt· 

\ l1t \\'irkung \'Um 1. lle/.embcr l lJl) l dl'r L,1shcrige St,,d t,1rchi\ -
,imlrn,mn Mich,lt'I Kir s ch ke /ll m Kirclwn,rnllm.inn beim 
'\ordelbischen Kirchenamt- Kirchenarchiv. 

B erufen: 

\ lit \ \'irkung nm1 1 Ut'/l'mlx·r I LJlJ 1 ,rn t dit· UauL•n·on ;; l ,1 hrl'n 
die• P,istorin /. --\. Rl•nc1te Ebel i n g, z./.. in Kic•l. bei 
gleichzeitiger l:3egründung eine� Dienst\ erh:illnis�es als 
Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zur Pastorin der 1. Pfarrstelle der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche für Krankenhausseelsorge im Klinikum 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit dem 
Dienst- und Wohnsitz in Kiel; 

mit Wirkung vom l. Dezember 1991 auf die Dilucr von l r ahr 
ckr I J.1,lur I l.rns-Jii1g,·11 v1 iilll' r, ;,-.Z. in f L,rnburg, /Um 
l",1st,,r ckr 11. l'f.1rr,ll·lk der Nord,,]bi,lhen Ev.-Luth. 
Kirche für die Dienstleistung mit besonderem Auftrag 
- Seelsorge am Berufsforderungswerk Farmsen -;

mit \\"irkung vorn 1. Dezember 1991 der Pastor Manfred 
Ros e n a u, zuletzt in der Ev.-Luth. landeskirche Mecklen
burgs, bl'i gleic l11.eitif_':l'I" llegriindung eines Dienstverh:ilt
nissl', ,1ls Pastor ,lllf Ld,cnveit (eingc•,,hr,1nktes l)ienst
wrhfütnis - 75 '/c. -1 ;:ur 'fordelbischen lv.-Luth. Kirche 
zum Pastor der 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt-Ham
burg für Krankenhausseelsorge am Allgemeinen Kranken
ham Eilbek; 

mit \Virkung vom 1. l,rnuM [ ')92 aui die D,nwr nm :i Jahren 
d,·r l'.1,lor i.W. 11,rn,-Chri�ti,rn WL·pp lL·r bei gleichzeiti
ger f3ecndigung des \ \ ,irlestandes ;:um Pastor der l. 
Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt-Hambtirg für das Fried
hofsptarramt Ohlsdmf. 

Fingeführt: 

Am 1\1. '\_,>\Tmber llJlJI die· l'.1storin Su�annc 1 -LinsL'n, gc•b. 
R.ibc•. ,ils Pastorin in ,lil' l. l'farrstdle der Kirclwngenwinde 
Heikendorf, Kirchenkreis Kiel; 

am 3. '.'\oYember 1991 die Pastorin Monika K i e the, geb 
Schlak, ills Pastorin in die 3. Pfarrstelle der Luther-Kirchen
genwinde in Kiel, Kirclwnkreis Kiel; 

am 1(1 '\,>\L'!llbL•r ]LJLJ\ d,,r [\1slor Dr. R,1]f ll�0perm,1nn .ib 
1\btur in die 2. Pfctrrstel 1c der Kirchengemeinde Moorregl'· 
Heist, Kirchenkreis Pmneberg; 

am 1. Dezember 1991 der Pastor Friedhelm P ieper  als Pastor 
in die 2. Pfarrstelle der Stephanus-Kirchengerneinde Kroog, 
Kirclwnkreis Kie.•l; 

,1111 l. Dl'/t·mbcr llJlJI dil' 1',1storinSus,1rnw l'1cpt•r, gd,. l\,hl. 
ab l\1storin in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Kla usdorf-Schwentine. Kirchenkreis Kiel; 

am 27. Oktober 1991 der Pastor Wolfgang Se ehaber  als 
Pastor in die 1. Pfarrstelle der Martins-Kirchengemeinde 
Ki,•l-1\ik, Kirclwnkrci, Kil1l; 

.im ß. '\, in•mbcr l lJ'J I d ,,r [\1stor lrnmo Z 1 ! 1 i n  ge r ,ils l'asl,,r 
in die 1. Pfarrstelle des Kirchenkreis Eutin iür Krankensee!-
sorge. 

Lrngewandelt: 

Mit \\11\...ung \Olll 1. l,m11,1r \Ll92 d,1, hi,lwrigc• uneinge
schrankte l1iensl\erl1,1llnis (Dit•nslvl'rh,1ll111,; auf Leben,
zcit zur Nordelbii,chl'n lv.-Luth. Kirche) de:,; Pastors Ulrich 
Sc  h w et a s c h als Inhaber der Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Grube, Kirchenkreis Oldenburg, in ein einge
schränktes Dienstverhältnis - 50 % (Regelung entspre
chend§ 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes i.d.F. rnm 
29. April 1991).
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t 
Pastor i.K 

Kurt Faehling 
geboren am lU. August 1914 in !.lcrgedurt 

gestorben am 23. Oktober 1991 in Meisenheim 

C\'O131. 19l!l 

t 
Pastor i.R. 

Dietrich Krueger 
geboren am 28. September 1918 in Le�ten 
gestorben am 25. Oktober 1991 in Itzehoe 

Seite .1G3 

Der Verstorbene wurde am 30. Oktober 1944 in 
ßrest/BreL1gne ordiniert. ;\nschlic'Eend war er 
Hilfsgeistlicher in Frankreich. 

'\Jc1ch seiner Übcrna hme in den Dienst der [\·.-Luth. 
Kirche im Hamburgischen St,1Ztte will er von l 948 an 
Pastor in Hamburg-St. Georg, 1955 in Rellingen und 
1 %0 in Süderbrarup. Von 1962 an bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhcst,rnd zum 1. Sepkmber I CJ79 war 
er Pastor in Lägerdorf. 

Der Verstorbene wurde am 28. Oktober 1 q::;1 in Kid 
ordiniert. J\nschlietsend war er Hilfsgeistiicher und 
Pastor in Kiel. Von 1959 an war er Pastor in Horst, und 
von 1972 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 
am 1. Oktober 1984 war er Pastrn in der Lrnrenti1-
Kirchengemeinde Itzehoe. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für 
die Verkündigung des Evangeliums durch Pastor 
Faehling. 

t 
f'c,stor i.F .. 

Die I\"ordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für 
die Verkündigung des [\",mgeliums durch Past,H· 
Krueger. 

Erich Schimba 
geboren am 10. Juli 1 lJ06 in Milken/Ostpreußcn 
gestorben am b. No\·ember 1991 in Hochspeyer 

Der Verstorbene wurde am 1. April 1934 in 
Königsberg ordiniert. Anschliclsend war er Hilfs
geistlicher und Pastor in Warpuhnen. 

Nach seiner 1'.Jbernahme in den Dienst der Ev.-luth. 
Landeskirche Schleswig-Holsteins war er von 194; an 
Pästur in Joldelund und von 1947 an bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand zum 1. Nowmber 1966 
Pastor in Süderau. 

Die \Jordelbische E\.-Luth. Kirche d,mkt Gott für 
die Verkündigung des Evangeliums durch Pastor 
S chimba. 
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